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Vorwort

PRAxISVERKAUF – 

ZULASSUNGSBEScHRÄNKUNGEN 

ALS UNÜBERWINDBARE HÜRDE? 

Der Verkauf der eigenen Praxis ist emotional und nicht einfach. Durch 
die geltenden Zulassungsbeschränkungen wird dieser Prozess zusätz-
lich erschwert. Wir beleuchten in dieser MEDIZIN & ÖKONOMIE, wie 
ein strukturiertes Vorgehen bei einer erfolgreichen Nachfolgerege-
lung helfen kann. Ausserdem werden andere themen rund um den 
Praxisverkauf wie Patienteninformation, Steuerruling und Umwand-
lung in eine Kapitalgesellschaft präsentiert. Wir hoffen, dass Sie sich 
nach der Lektüre bestens informiert fühlen und bereit sind, die nur 
scheinbar unüberwindbare Hürde in Angriff zu nehmen. 

Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Adventszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 

    

Herzlichst
Larissa von Arx-Federer 
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PrAxISVerkAuf – 

erfOlg durch StrukturIerung

Janick Merkofer (FEDERER & PARTNERS)

No risk no fun? Nicht wenn 
es um Ihren Nachlass geht.
Wer eine Familie oder ein Unternehmen hat, trägt eine besondere  
Verantwortung. An Erwerbsunfähigkeit oder Tod denkt dabei  
niemand gern. Dennoch lohnt es sich, bewusst vorzusorgen und  
Klarheit zu schaffen, um Angehörige und Mitarbeitende im Fall  
der Fälle zu entlasten.

Mit einer Risikolebensversicherung bauen Sie Vermögen auf und  
sorgen finanziell vor. Leistungen bei Erwerbungsunfähigkeit  
und Tod können Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. 
Sie entscheiden, wer die Versicherungssumme oder Teile davon  
erhalten soll. So bekommen die Begünstigten im Fall der Fälle  
zügiger als bei oft langwierigen Erbprozessen,  
was Ihnen zusteht. Bei Bedarf können Sie  
begünstigen Personen jederzeit ändern. 

Profitieren Sie von meiner Expertise.
Ich berate Sie, umfassend und  
persönlich – in der gesamten Schweiz.

Beatrice Kistler
Spezialisierte Ärzteberaterin
beatrice.kistler@zurich.ch
031 388 88 80

Zurich, Generalagentur 
Roland Howald AG
Eigerstrasse 2
3007 Bern
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eine Praxisübergabe ist ein langer Prozess, 
der nicht nur durch emotionale und finanzi-
elle Aspekte geprägt ist. eine frühzeitige 
Planung und Aufgleisung der nachfolgere-
gelung sowie eine gute Strukturierung sind 
zwei der wichtigsten erfolgsfaktoren für 
diesen Schritt und sorgen dafür, dass eine 
reibungslose und für alle Parteien zufrie-
denstellende Übergabe zustande kommt. 

In meinen bisher zwei Jahren bei FEDERER & 
PARtNERS wurde mir immer wieder die Fra-
ge gestellt, warum ebendiese Strukturierung 
für einen Erfolg versprechenden Praxisver-
kauf so bedeutend ist. Das Prinzip der Struk-
turierung ist dasselbe wie in der Bauplanung 
– ein logischer Schritt folgt dem nächsten. 

Im Wesentlichen bietet eine gut durch-
dachte und strukturierte Praxisverkaufsstra-
tegie eine ganze Reihe von Vorteilen:

1. Maximierung Verkaufspreis
Durch frühzeitiges Planen kann die Perfor-
mance der Praxis noch optimiert werden, 
damit sie in einem bestmöglichen finanziel-
len und organisatorischen Zustand überge-
ben werden kann. Es ist optimal, wenn die 
Sprechstunde ausgelastet ist und der Inhaber 
ein konstantes Arbeitspensum erbringt. Dies 
aus dem Grund, dass Bewertungen immer 
eine Past-Performance darstellen, sprich, wie 
hat der Arzt in den vergangenen Jahren ge-
wirtschaftet. Die Rechnung ist einfach: Hat 
der Arzt hohe Umsätze erzielt, wird dement-
sprechend auch ein höherer Verkaufswert he-
rausschauen. 

2. Minimieren von komplikationen
Eine strukturierte Vorgehensweise hilft da-
bei, Stolpersteine (und davon gibt es einige) 
sowie rechtliche Probleme auf ein Minimum 

PrAxISVerkAuf – 

erfOlg durch StrukturIerung

Janick Merkofer (FEDERER & PARTNERS)
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zu reduzieren. Es können so unliebsame Ver-
zögerungen im ganzen Verkaufsprozess, ein 
unverhofftes und plötzliches Scheitern des 
Deals sowie allenfalls kostenpflichtige recht-
liche Probleme vermieden werden. 

3. erhaltung des Patientenstammes
Ein zentraler Punkt ist die Erhaltung des Pa-
tientenstammes. Dies ist nach wie vor das 
Wichtigste, auch für einen Nachfolger. Ohne 
eine gute Patientenbasis kann kein Arzt er-
folgreich und wirtschaftlich praktizieren. 
Es ist essenziell, dass der Patientenstamm 
gleichfalls während des Prozesses der Nach-
folgeregelung gepflegt und nicht durch Unsi-
cherheiten, was die Zukunft des abtretenden 
Arztes angeht, beunruhigt wird. Ein Patien-
tenstopp oder die Vernachlässigung von Zu-
weisern sind nicht sinnvoll, da die Praxis so 
an Wert verlieren wird. Unser credo ist hier: 
Solange die tinte des Übernahmevertrages 
nicht trocken ist, werden die Patienten noch 
nicht informiert. Die Information des Arztes 
soll immer dahingehend lauten, dass die Si-
cherstellung der Versorgung gewährleistet ist 
und über die Nachfolgeregelung rechtzeitig 
informiert wird. Nach der Unterzeichnung 

kann dies beispielsweise mittels eines schö-
nen Flyers gemeinsam mit dem Nachfolger 
kommuniziert und veröffentlicht werden.

Die nachfolgenden Strukturierungspunkte 
sollen aufzeigen, wie Sie einen Praxisverkauf 
erfolgreich gestalten.

Zeitliche Strukturierung – frühzeitige Auf-
gleisung der Planung
Immer wieder wenden sich Ärzte mit der 
Frage an mich: «Herr Merkofer, wann ist der 
ideale Praxisausstiegszeitpunkt? Wie viel vor-
her muss ich das Ganze aufgleisen?» Hierzu 
muss gesagt werden, dass es grundsätzlich 
stets eine individuelle Entscheidung ist, die 
von mehreren Faktoren abhängig ist. Eine 
gewisse Flexibilität ist sicher förderlich. Un-
sere Empfehlung lautet, drei bis fünf Jahre 
vor der geplanten Übergabe sollte man be-
ginnen, sich mit der effektiven Nachfolgere-
gelung auseinanderzusetzen. Dies lässt allen 
Beteiligten ausreichend Zeit, die Praxis zu 
bewerten, die Suche transparent und ziel-
führend durchzuführen und einen passenden 
und valablen Nachfolger zu finden. Nicht sel-
ten gibt es Situationen, in denen schneller als 
angenommen mit der Suche eines Nachfol-

8
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gers begonnen werden muss, sei es wegen 
internen Problemen in der Praxis, durch 
veränderte ökonomische Umstände wie bei-
spielsweise tarifsenkungen oder aufgrund 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen. 

Strukturierte Suche nach einem nachfolger
Dieser Prozess beginnt mit der klaren Ziel-
setzung, was für einen Nachfolger man 
sucht. Hier muss man sich folgende Fragen 
beantworten: Möchte ich einen Arzt oder 
einen Investor als Nachfolgelösung? Wie 
soll die Art der medizinischen Versorgung 
in Zukunft aussehen? Gruppenpraxis oder 
Einzelpraxis? Was für eine Philosophie soll 
der Nachfolger haben? Es müssen die Ziele 
und Erwartungen für die zukünftige Praxis 
klar definiert werden, denn die Suche nach 
einem Nachfolger gestaltet sich oftmals 
schwieriger als zunächst angenommen. Mit 
der baldigen Klärung der oben genannten 
Fragen kann die Suche aber schon in einem 
frühen Stadium eingegrenzt und strukturiert 
vollzogen werden. Sobald sich Interessen-
ten gefunden haben, werden diese auf Herz 
und Nieren geprüft, ein strukturiertes Be-
werbungsverfahren ermöglicht es, mittels 
eines persönlichen Gespräches wesentliche 
Informationen über den beruflichen Wer-
degang, den familiären Background oder 
über die persönliche finanzielle Situation zu 
erlangen. Letzteres ist insbesondere wichtig, 
da man sicherstellen will, dass die Praxis ein 
nachhaltiges Produkt darstellt. Wir behalten 
es uns jeweils vor, dass wir vor dem persön-
lichen Gespräch einen Lebenslauf zugestellt 
bekommen, auf dieser Grundlage können 
wir uns optimal auf ein solches Interessen-
tengespräch vorbereiten und uns bereits 
ein erstes Bild über den bisherigen berufli-
chen Werdegang machen. Nicht selten gibt 
es Übernahmen, bei denen der abgebende 
Arzt noch weiter in der Praxis tätig ist. In 

solchen Situationen ist es von Belang, dass 
es auch menschlich passt. Ist gegenseitige 
Sympathie vorhanden? Wie sieht es punkto 
Empathie aus – kann der Nachfolger genau-
so gut auf die Menschen zugehen wie der 
abgebende Arzt? Hat man ähnliche medizi-
nische Ansichten? Derlei Punkte sind enorm 
wichtig, um frühzeitig böse Überraschungen 
bei der späteren Zusammenarbeit zu ver-
meiden.

Strukturierung des persönlichen und finan-
ziellen umfelds – was geschieht nach dem 
leben in der Praxis?
An unserem Nachfolgeseminar stellt Dr. 
Hansruedi Federer jeweils ganz zu Beginn die 
Frage, was man denn nach der Pension für 
Ziele hat und was man gedenkt, zu machen. 
Es ist erstaunlich, wie ruhig es dann jeweils in 
den Konferenzräumen ist. Es scheint fast so, 
als könnte man eine Stecknadel auf den Bo-
den fallen hören. Sie sehen, worauf ich hinaus- 
will. Es ist wichtig, Pläne für den dritten Le-
bensabschnitt zu haben. Sie können sich 
vorstellen, dass ein solcher Switch oftmals zu 
Komplikationen führen kann. Daher ist es es-
senziell, sich auf etwas freuen zu können. Pla-
nen Sie beispielsweise, Ihrem grossen Hobby 
wieder mehr nachzugehen, machen Sie die 
Platzreife auf einem Golfplatz oder reisen Sie 
in der Weltgeschichte herum. Hauptsache, 
Sie können ihr neues Leben geniessen.

Damit das auch finanziell geht, muss die 
persönliche monetäre Situation geregelt 
sein. Der abtretende Arzt muss frühzeitig 
mit seiner finanziellen Pensionsplanung be-
ginnen. Allenfalls muss das Altersguthaben 
des Ehepartners miteinbezogen werden, um 
eventuell noch Einzahlungen ins BVG vorzu-
nehmen. Wir weisen jeweils erneut darauf 
hin, eine Goodwill-Zahlung aus dem späteren 
Praxisverkauf nicht mit in die Altersvorsorge 
miteinzurechnen. Sollte der Verkauf nicht 
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zu den gewünschten Konditionen erfolgen, 
könnte dies zu finanziellen Engpässen füh-
ren. Ab etwa fünfzig Jahren steht dann der 
Kapitalerhalt in Form von Einsparung von 
Steuern an. Der abgebende Arzt sollte sich 
daher unbedingt parallel einen Finanzplaner 
an die Seite holen, da Einkäufe ins BVG fortan 
immer spannender werden und um die steu-
erlichen Aspekte zu berücksichtigen. 

Ein wichtiger steuerlicher Punkt sei an die-
ser Stelle erwähnt: Falls eine Aktiengesell-
schaft vorhanden ist, muss diese bereits fünf 
Jahre bestehen, bevor sie steuer- und AHV- 
frei verkauft werden kann. Falls die AG fünf 
Jahre besteht, kann diese steuerfrei verkauft 
werden, eine Einzelpraxis aber nicht.

Vertragliche Strukturierung
Für den Fall, dass der Arzt in einer Grup-
pen- oder Gemeinschaftspraxis mit mehreren 
ärztlichen Kolleginnen und Kollegen zusam-
menarbeitet, muss vorgängig auch die ver-

tragliche Struktur der Praxis genauer analy-
siert werden. Im Wesentlichen geht es um 
Mietvertrag oder Anstellungsvertrag mit den 
Kollegen (Infrastrukturnutzungsvertrag/Ge-
sellschaftsvertrag/Anstellungsvertrag). Die 
Verträge sollen so gesteuert werden, dass 
bei der Übergabe keine Hindernisse vorlie-
gen. Beispielsweise sollte im Mietvertrag eine 
Ausstiegsmöglichkeit bestehen, gleichzeitig 
sollte der Mietvertrag durch einen Nachfol-
ger weitergeführt werden können. Bei Ge-
sellschaftsverträgen ist darauf zu achten, dass 
der Verkauf nicht durch den oder die ande-
ren Gesellschafter blockiert oder torpediert 
werden kann. Häufig haben die verbleiben-
den Gesellschafter aber ein Mitspracherecht, 
deshalb sollte man sich frühzeitig bewusst 
sein, dass man den Nachfolger nicht allein, 
sondern zusammen mit den anderen Gesell-
schaftern bestimmen muss, was angesichts 
der engen zukünftigen Zusammenarbeit na-
türlich auch sinnvoll ist. 

10
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die herausforderung der Zulassungsbe-
schränkungen – keine unüberwindbare 
hürde
Wie Sie bestimmt schon miterlebt haben, 
sind Zulassungsbeschränkungen im Schweizer 
Gesundheitssystem ein grösseres thema und 
könnten den Praxisverkauf beeinträchtigen. 
Die Kantone begrenzen die Anzahl der Zu-
lassungen, um die Versorgungsdichte zu kon- 
trollieren, und verkomplizieren die Suche 
nach einem Nachfolger. Auch hier heisst 
das Zauberwort Strukturierung. Durch eine 
gründliche, frühzeitige und zeitlich bestens 
strukturierte Planung können solche Verzö-
gerungen durch die Gesundheitsdirektionen 
umgangen werden und Sie kommen nicht un-
ter Zeitdruck. Eine gut durchdachte Strategie 
bei der Suche nach einem Nachfolger und das 
Wissen, dass man bei ausländischen Ärzten, 
abgesehen von der Grundversorgung, drei 
Jahre an einer Schweizer Klinik oder einer 
zugelassenen Weiterbildungsstätte gearbei-
tet haben muss, vereinfachen diesen Prozess 
zudem deutlich. Da die behördlichen Erlasse 
dezentral verfügt werden (Kantone) und rela-
tiv häufig Änderungen unterliegen, empfeh-
len wir Ihnen, den Stand im Bedarfsfall aktuell 
zu ermitteln. Es gibt also gewissermassen ein 
paar kleine Hürden mit den Zulassungsbe-
schränkungen, aber diese sind nicht unüber-
windbar, wenn man gut organisiert und struk-
turiert vorgeht.

fazit
Ein erfolgreicher Praxisverkauf hängt mit-
unter zu grossen teilen von einer guten 
Strukturierung ab. Es ist sinnvoll, Zeit in die 
Strukturierung zu investieren, damit der Pra-
xisverkauf und der damit verbundene Start in 
den neuen Lebensabschnitt zum vollen Erfolg 
wird. Gerne kann FEDERER & PARtNERS Ih-
nen dabei beratend zur Seite stehen. 
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Suchen Sie eine kompe
tente Partnerin für die  
Finan zierung Ihrer Praxis 
oder  Ihres Eigenheims?
Wir sind Ihre Spezialistin für Finanzierungen 
mit über 30 Jahren Erfahrung im Ärzte
segment in der gesamten Deutschschweiz.

Hannes Burkard, Leiter Ärzte, Zahnärzte & Veterinäre, 
freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
E-Mail hannes.burkard@nkb.ch
Telefon 041 619 23 05

Das Team Ärzte, Zahnärzte & Veterinäre 
der Nidwaldner Kantonalbank mit  
Janine Zimmermann, Lukas Zemp und  
Hannes Burkard (v. l. n. r.).
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die Übernahme einer juristischen Person 
bedarf einer sorgfältigen Planung und es 
gilt, unterschiedliche Aspekte zu beachten. 
Aus käufersicht muss das unternehmen 
einer umfassenden Prüfung unterzogen 
werden. der Verkäufer ist unter anderem 
daran interessiert, die stillen reserven zu 
bereinigen, damit eine korrekte Bewer-
tung des unternehmens erfolgen kann.

due diligence
Der erste Schritt im Prozess eines Firmen-
kaufs sollte eine gründliche Recherche des 
Unternehmens und eine sorgfältige Due Di-
ligence sein. Das Ziel dieser Prüfung ist es, 
möglichst viele chancen und Risiken des Un-
ternehmens identifizieren zu können. Bei der 
Due Diligence werden finanzielle, rechtliche, 
steuerliche, aber auch betriebswirtschaftliche 
Aspekte durchleuchtet. Eine Due Diligence 
wird grob in folgende Bereiche gegliedert: 

Finanzielle Due Diligence: Bei diesem 
Schritt werden die finanziellen Aspekte des 
Unternehmens überprüft. Das beinhaltet die 
Analyse der Bilanzen, Erfolgsrechnung, Steu-
ererklärungen und andere finanzielle Unter-
lagen. Ziel ist es, die finanzielle Gesundheit 
des Unternehmens zu bewerten, potenzielle 
Risiken zu identifizieren und die Genauigkeit 
der finanziellen Informationen zu überprüfen.

Rechtliche Due Diligence: Hier werden alle 
rechtlichen Aspekte des Unternehmens un-
tersucht. Das beinhaltet die Überprüfung von 
Verträgen und Vereinbarungen, mögliche 
Gerichtsverfahren, Lizenzen etc. Ziel ist es, 
mögliche rechtliche Risiken oder Verpflich-

tungen zu identifizieren und sicherzustellen, 
dass das Unternehmen alle erforderlichen 
rechtlichen Anforderungen erfüllt.

Operative Due Diligence: Bei diesem 
Schritt werden die operativen Aspekte des 
Unternehmens analysiert. Das beinhaltet die 
Überprüfung der Geschäftsprozesse, des 
Produktportfolios, der Kundenbeziehungen, 
des Vertriebskanals und anderer operativer 
Bereiche. Ziel ist es, die Effizienz und Renta-
bilität des Unternehmens zu bewerten und 
mögliche operative Risiken zu identifizieren.

Umwelt- und soziale Due Diligence: Je 
nach Branche und Art des Unternehmens 
kann es auch erforderlich sein, eine Umwelt- 
und soziale Due Diligence durchzuführen. 
Dies beinhaltet die Überprüfung der Umwelt-
auswirkungen, der Einhaltung von Umwelt-
standards, der sozialen Verantwortung und 
anderer relevanter Faktoren.

Berichterstattung und Bewertung: Nach 
Abschluss der Due Diligence sollten alle Er-
gebnisse und Erkenntnisse in einem umfas-
senden Bericht zusammengefasst werden. 
Dieser Bericht sollte eine Bewertung der 
Stärken, Schwächen, chancen und Risiken 
des Unternehmens enthalten. Auf dieser 
Grundlage kann eine fundierte Entscheidung 
über die Übernahme getroffen werden.

unternehmensbewertung
Basis für die Preisverhandlung ist die Unter-
nehmensbewertung. Es gibt in der theorie 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Metho-
den, um den Wert eines Unternehmens zu 
bestimmen. 

dIe ÜBernAhMe 

eIner JurIStISchen PerSOn

Michel Schnurrenberger (ARGOS Audit & Tax AG)
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Die bei Schweizer KMU gängigste Methode 
ist die Praktiker-Methode, die eine Mischung 
aus Substanz- und Ertragswert ist. 

Substanzwert
Der Substanzwert entspricht dem Eigenkapi-
tal, das um die stillen Reserven und die la-
tenten Steuern bereinigt wird. Für die Bewer-
tung ist nur die Bilanz relevant und es werden 
keine Einnahmen und Erträge, weder vergan-
gene noch zukünftige, berücksichtigt. 

ertragswert
Bei der Ermittlung des Ertragswertes wer-
den die zukünftig erwarteten Gewinne ka-
pitalisiert. Die Schätzung des nachhaltigen 
Betriebsgewinns basiert dabei oft auf dem 
durchschnittlichen Betriebsgewinn der ver-
gangenen zwei bis drei Jahre, wobei diese 
vorgängig in Bezug auf betriebsfremde oder 
ausserordentliche Aufwendungen und Erträ-
ge bereinigt werden. 

Praktiker-Methode
Der Unternehmenswert bei der Praktiker-
Methode wird aus einem gewichteten Durch-
schnitt von Substanzwert und Ertragswert 
berechnet. Diese Methode verwendet auch 
die Steuerbehörde für die Ermittlung des Un-

ternehmenswerts von nicht kotierten Firmen, 
allerdings auf Basis der unbereinigten Jahres-
abschlüsse. 

discounted-cashflow-Methode (dcf)
Bei der DcF-Methode wird der Unterneh-
menswert anhand der zukünftig erwarteten 
Free cashflows berechnet. Als Free cashflow 
wird die Summe der Mittel, die dem Unterneh-
men nach allen Ausgaben innerhalb einer Pe-
riode zur freien Verfügung stehen, bezeichnet. 

Multiplikator-Methode
Bei dieser Methode wird der Unternehmens-
wert durch Multiplikation einer bestimmten 
Betriebskennzahl ermittelt. Es ist ein verein-
fachtes Vorgehen, das oft als Plausibilisie-
rung des ermittelten Unternehmenswertes 
verwendet wird.

Je nach Methode fällt der Unternehmens-
wert unterschiedlich hoch aus. Auch gibt es 
nicht die eine richtige Variante. Vielmehr 
muss im Einzelfall eruiert werden, mit welcher 
Methode ein möglichst realistischer Wert er-
mittelt werden kann. Grundlage für die Her-
leitung der nachhaltigen Betriebsergebnisse 
liefern unter anderem die Jahresrechnungen 
der vergangenen Jahre. Da diese aber oft-
mals aus steuerlicher Sicht optimiert sind, 
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entsprechen die Zahlen nicht den effektiven 
Vermögenswerten. Eine vorgängige Bereini-
gung der Werte ist daher unabdingbar, unter 
anderem sind die stillen Reserven zu ermit-
teln und das nicht betriebsnotwendige Ver-
mögen ist auszusondern. 

Stille reserven
Bei den stillen Reserven handelt es sich um 
unterbewertete Aktiven oder überbewer-
tete Passiven. Die Differenz zwischen dem 
Buchwert und dem Verkehrswert respektive 
dem gemäss Rechnungslegung zulässigen 
Höchstwert sind die stillen Reserven. So 
kann beispielsweise auf den Warenvorräten 
steuerlich eine pauschale Wertberichtigung 
von maximal einem Drittel als stille Reserven 
gebildet werden. Auch im Bereich des Anla-
gevermögens kommen stille Reserven häu-
fig vor, welche infolge überhöhter Abschrei-
bungen entstehen. Wird zum Beispiel eine 
neue Maschine zum Preis von 100 000 cHF 
erworben, wird diese im Zeitpunkt des Kaufs 
aktiviert und über zehn Jahre abgeschrie-
ben. Nach zehn Jahren ist die Maschine in 
der Buchhaltung vollständig abgeschrieben, 
steht aber weiterhin im Einsatz und hat so-
mit auch immer noch einen Wert. Ange-
nommen, der Verkehrswert dieser Maschine 
beträgt nach zehn Jahren 20 000 cHF, ent-
spricht dieser Wert dem Bestand an stillen 
Reserven. 

Damit die Bewertung des Unternehmens 
korrekt erfolgen kann, müssen die stillen Re-
serven ermittelt und der tatsächliche Wert 
des Vermögens ausgewiesen werden. Basie-
rend auf obgenanntem Beispiel hätte dies 
eine Zunahme des Vermögens und somit 
auch des Eigenkapitals um 20 000 cHF zur 
Folge. Mit der Auflösung von stillen Reserven 
ist aber auch stets eine latente Steuerlast ver-
bunden, die entsprechend in Abzug gebracht 
werden muss. 

Grundsätzlich sollte auf jeder Position des 
Umlauf- und Anlagevermögens sowie des 
Fremdkapitals geprüft werden, ob stille Re-
serven vorhanden sind respektive ob die 
ausgewiesenen Werte den tatsächlichen 
Werten entsprechen. Bei den Debitoren 
wäre möglich, dass (Einzel-)Wertberichtigun-
gen durchgeführt werden mussten, die nicht 
mehr notwendig sind. Das Gleiche gilt für die 
angefangenen Arbeiten und nicht fakturier-
ten Dienstleistungen. Der Buchwert des An-
lagevermögens spiegelt meist nicht den tat-
sächlichen Verkehrs- respektive Nutzwert der 
einzelnen mobilen und immobilen Sachanla-
gen wider, weshalb auch hier eine detaillierte 
Einschätzung und Bewertung der einzelnen 
Positionen vorgenommen werden muss. 

nicht betriebsnotwendiges Vermögen
Es ist zu definieren, ob die Bilanz nicht be-
triebsnotwendiges Vermögen enthält. Dabei 
handelt es sich um Umlauf- oder Anlage-
vermögen, das nicht dem wirtschaftlichen 
Kernziel des Unternehmens dient. Das heisst, 
die Firma könnte auch ohne diese Vermö-
genswerte ihre tätigkeit in gleichem Umfang 
fortführen. Nicht betriebsnotwendiges Ver-
mögen sind beispielsweise nicht betriebs-
notwendige Immobilien, Finanzinvestitionen 
oder übermässige Bankguthaben. Ist zum 
Beispiel übermässige Liquidität vorhanden, 
würde dies den Preis der Firma künstlich in 
die Höhe treiben. 

Es liegt im Interesse des Käufers und auch 
des Verkäufers, dass im Zeitpunkt des Ver-
kaufs kein nicht betriebsnotwendiges Ver-
mögen in der Bilanz enthalten ist. Der Käufer 
hat kein Interesse daran, einen höheren Preis 
zu bezahlen, da beispielsweise übermässiges 
Bankguthaben vorhanden ist (volles Porte-
monnaie). Für den Verkäufer erschwert es die 
Suche nach einem Käufer, da mehr Kapital 
für den Erwerb aufgewendet werden muss 
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(die Gesellschaft ist zu schwer). Zudem birgt 
es für den Verkäufer unter Umständen auch 
steuerliche Risiken (indirekte teilliquidation). 

fazit
Damit ein möglichst realistischer Wert des 
Unternehmens bestimmt werden kann, ist es 
notwendig, die Bilanz und Erfolgsrechnung 
vorgängig zu bereinigen und die tatsächli-
chen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
auszuweisen. Ebenso ist es wichtig, dass das 
nicht betriebsnotwendige Vermögen ausge-
sondert wird.

Michel Schnurrenberger  
 
Betriebsökonom FH, eidg. dipl. Experte 
in Rechnungslegung und Controlling,
Mandatsleiter bei ARGOS Audit & Tax AG

Die ARGOS Audit & Tax AG ist seit rund 
zwanzig Jahren auf die Betreuung und 
Beratung von Arztpraxen spezialisiert. 
Michel Schnurrenberger ist seit rund 8 
Jahren bei der ARGOS als Mandatsleiter 
tätig und betreut vor allem Einzel- und 
Gruppenpraxen sowie ärztliche Zentren 
in den Bereichen Finanz- und Lohnbuch-
haltung, Steuern und Finanzplanung. 

ARGOS Audit & Tax AG
Zurlindenstrasse 21
4133 Pratteln
061 826 44 00
m.schnurrenberger@argos-ag.ch
www.argos-ag.ch
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dr. med. freddy glück hat am 1. novem-
ber 2023 die hausarztpraxis von dr. med. 
gilda Müller übernommen. es war schon 
immer sein grösster traum, eine eigene 
hausarztpraxis auf dem land zu führen, 
wie einst seine grosseltern. kollegin Mül-
ler hat es versäumt, ihre Patienten über die 
nachfolgeregelung zu unterrichten. Sie sah 
sich mit zu vielen anderen Aufgaben kon-
frontiert und bat deshalb ihren nachfolger, 
die Patienten in seiner ersten Praxiswoche 
über die Veränderungen zu informieren. 
daher schreibt freddy glück gleich alle Pa-
tienten seiner Vorgängerin an, um sie vol-
ler freude über die Übernahme in kenntnis 
zu setzen und sie in seiner Praxis willkom-
men zu heissen. doch ist das Vorgehen von 
gilda Müller und freddy glück rechtlich zu-
lässig?

rechte und Pflichten Praxisinhaber und 
Praxisnachfolger
Um es gleich vorwegzunehmen, bei aller Eu-
phorie haben Gilda Müller und Freddy Glück 
mit ihrer Vorgehensweise gegen das Gesetz 
verstossen. Auch wenn Freddy Glück nun der 
eigentliche Besitzer der Praxis ist und sämt-
liche Krankengeschichten sowie die Aufbe-
wahrungspflicht übernommen hat, muss er 
sich an die gesetzlichen Bestimmungen hal-
ten. Diese besagen gemäss Bundesgesetz 
unter anderem:

Art. 4 Abs. 5 des Bundesgesetzes
Ist für die Bearbeitung von Personenda-
ten die Einwilligung der betroffenen Per-
son erforderlich, so ist diese Einwilligung 
erst gültig, wenn sie nach angemessener 
Information freiwillig erfolgt. Bei der 
Bearbeitung von besonders schützens-
werten Personendaten oder Persönlich-
keitsprofilen muss die Einwilligung zudem 
ausdrücklich erfolgen.

PAtIentenInfOrMAtIOn IM fAlle 

eIner nAchfOlgeregelung: 

WAS gIlt eS Zu BeAchten?

Hanriet Tamazian (FEDERER & PARTNERS)
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Ausserdem könnte es für die Vorgängerin ge-
stützt auf Art. 321 StGB strafrechtliche Folgen 
haben, weil das Arztgeheimnis durch dieses 
Vorgehen verletzt worden ist. Denn das Arztge-
heimnis ist grundsätzlich auch gegenüber Ärz-
tekollegen und Personen im Gesundheitswesen 
aufrechtzuerhalten – dies gilt ebenso für die 
Zeit nach Aufgabe der beruflichen tätigkeit.

korrekte Vorgehensweise
Die Patientenkommunikation ist bei der 
Nachfolgeregelung von zentraler Bedeutung, 
da die Patienten ein Anrecht auf solche re-
levanten Informationen haben und es einfa-
cher ist, bestehende Patienten zu erhalten als 
neue Patienten zu gewinnen. Oftmals wird je-
doch diesem wichtigen thema zu wenig Ge-
wicht beigemessen: In der Regel werden die 
Patienten bei drei von fünf Praxisübergaben, 
die nicht professionell begleitet werden, gar 
nicht, teils nicht gesetzeskonform oder nicht 
rechtzeitig informiert. Nebst der Kommuni-
kationsart ist vor allem der richtige Zeitpunkt 

wegweisend. Kommuniziert man zu früh, dass 
man sich in den Ruhestand begeben möch-
te und einen Nachfolger sucht, dann riskiert 
man möglicherweise, dass die Patienten aus 
Unsicherheit einen neuen Arzt aufsuchen. 
Erfolgt die Mitteilung zu spät oder gar nicht, 
fühlen sich die Patienten meist überrumpelt, 
wenn sie ihren langjährigen Hausarzt aufsu-
chen und am türschild einen anderen Namen 
auffinden oder ihnen gar bei der Sprechstun-
de ein fremder Arzt gegenübersitzt. Um dies 
zu verhindern, ist es essenziell, zielgerichtet 
vorzugehen. Daher sollten der Praxisinhaber 
und sein Nachfolger die Planung der einzel-
nen Schritte gemeinsam definieren, also wer 
wann welche Verantwortlichkeiten zu tragen 
hat. Noch besser greift man für die Planung 
und Umsetzung auf eine fachkundige Beglei-
tung zurück.

Nachfolgend werden die relevanten the-
men in einer Übersicht aufgeführt, die im 
direkten Zusammenhang mit der Patientenin-
formation stehen (nicht abschliessend):
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themenbereich Verantwortlichkeit Wann?

Kommunikation gegenüber den Patienten  
(nur durch den Praxisinhaber) und bestehenden 
Zuweisern (Praxisinhaber und Nachfolger)  
in korrekter Form

• Mittels Informationsbriefen, 
die per Post versandt werden

• Mittels Informationsschreiben, 
im Wartezimmer aufgelegt

• Mittels Informationsschreiben an die 
Zuweiserschaft und eventuell gemeinsame 
Besuche der Hauptzuweiser

• Belegspitäler informieren (zusätzlich 
Neuakkreditierung Nachfolger)

• Information auf der Website

Praxisinhaber in  
Zusammenarbeit 
mit dem Nachfolger

ca. 4 Monate vor 
der eigentlichen 
Übergabe

(Die Zuweiser sollten 
nicht später, sondern 
wenn möglich 
zeitgleich informiert 
werden!)

Abtretungsvereinbarung mit dem telekommu-
nikationsanbieter, damit der Nachfolger die 
telefonnummer(n) übernehmen kann und die 
Patienten über die bisher bekannte telefon- 
nummer die Praxis erreichen können

Praxisinhaber

ca. 4 Monate im 
Voraus, da eine 
gewisse Vorlauf-
zeit notwendig ist

Hostingpartner der Praxiswebsite kontaktie-
ren und das Übertragen an den Nachfolger 
initialisieren, damit die Patienten über die bisher 
bekannte Website (Domain) die Praxis online 
finden können

Praxisinhaber
ca. 3 bis 4 
Monate vor der 
Übernahme

Softwarepartner kontaktieren, damit die rechts-
konforme Übertragung der Krankengeschichte 
sichergestellt werden kann (falls es sich um eine 
bereits voll digitalisierte Praxis handelt)

Praxisinhaber und 
Praxisnachfolger

3 bis 4 Monate 
im Voraus

Praxisübergabeinserat Lokalzeitungen
Praxisinhaber und 
Praxisnachfolger

2 Wochen vor 
der eigentlichen 
Übernahme und 
eventuell in der 1. 
Arbeitswoche des 
Nachfolgers nach 
der Übernahme
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Beim Verfassen und dem Versand der In-
formationsbriefe an die Patienten darf, wie 
bereits erläutert, das Arztgeheimnis nicht 
verletzt werden. Nur der bisherige Praxisin-
haber darf rechtlich die Kommunikation mit 
seinen Patienten führen und nur er darf seine 
Patienten über die Übergabe informieren. Zu 
diesem Zeitpunkt darf der Nachfolger noch 
nicht mit den Patientendaten (auch nicht 
Name und Adresse) in Berührung kommen. 
Deshalb ist es ratsam, den Nachfolger im In-
formationsschreiben näher vorzustellen, am 
besten mit einem beruflichen und privaten 
Kurzwerdegang im Anhang, einem gemeinsa-
men Foto usw., jedoch gehört nur die Unter-
schrift des Praxisinhabers auf das Schreiben. 
Der ideale Zeitpunkt für die Information ist je 
nach Situation ungefähr vier Monate vor der 

eigentlichen Übernahme. Nebst dem Schrei-
ben kann man noch einen Informationsflyer 
im Wartezimmer auflegen, worin der Nach-
folger näher vorgestellt wird. Im günstigsten 
Fall arbeitet der bisherige Praxisinhaber über 
eine gewisse Zeit mit dem Nachfolger zusam-
men und übergibt somit die Praxis und Pati-
enten sukzessive seinem Nachfolger.

Sollten Patienten wider Erwarten einen 
Arztwechsel in eine andere Praxis bevorzu-
gen, dann ist der Nachfolger verpflichtet, 
einen Ausdruck aus der Krankengeschichte 
den Patienten auszuhändigen (bei voll digita-
lisierten Praxen) oder den Patienten Kopien 
aus der Krankengeschichte zu übergeben (bei 
Krankengeschichten in Papierform). Zudem 
sollte vor der Herausgabe der Kopie darauf 
geachtet werden, dass Angaben zu weiteren  
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Personen, wie z. B. Angehörige, welche für 
den Sachverhalt nicht relevant sind, zu entfer-
nen oder ihre Namen unleserlich zu machen 
sind, um ihre Rechte und Interessen zu wah-
ren. Bei Abgabe der Kopien aus der Kran-
kengeschichte ist darauf zu achten, dass die 
Patienten sich persönlich ausweisen können 
und ein entsprechendes Formular unterzeich-
net wird.

Im Idealfall übernimmt der Nachfolger das 
Praxisteam, das aufgrund der bisherigen tä-
tigkeit bereits mit den Patienten und ihren 
Krankengeschichten vertraut ist und bei Be-
darf auf die Krankengeschichten zugreifen 
darf. 

Bei Unsicherheiten, vor allem auch in Be-
zug auf das revidierte Datenschutzgesetz, 
konsultiert man vor der Umsetzung einer Ak-
tivität am besten Fachpersonen, die Auskunft 
über die Möglichkeiten und allfällige Gefah-
ren erteilen oder gar den Prozess aktiv be-
gleiten können.
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PRAXISPLANUNG IST
KOMPLEX UND JEDES
MAL ANDERS.

EINE PRAXIS MUSS
FUNKTIONAL SEIN, UND
DER PATIENT MUSS SICH
AUFGEHOBEN FÜHLEN.

ADRESSE

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Eschenstrasse 10 
CH-8603, Schwerzenbach

Tel.      +41 (0)44 806 40 80
E-Mail     planung@meierzosso.ch
Internet     www.meierzosso.ch

Wir übernehmen in Zürich und der Schweiz 
sämtliche Aufgaben, die sich rund um Planung, 
Bau, Umbau und Renovation von Praxen aller 
medizinischen Fachrichtungen, OP-Zentren, 
Tageskliniken oder Tierarztpraxen stellen. 
Dank unserer Erfahrung kennen wir sämtliche 
gesetzlichen Anforderungen an eine Arztpraxis 
und wissen, welche Normen bei der Praxisplanung 
einzuhalten sind. Auch mit den komplexen 
Arbeitsabläufen in Arztpraxen sind wir bestens 
vertraut. Überlegungen zu Ergonomie, Hygiene 
sowie Raum- und Lichtgestaltung beziehen wir 
von Anfang an in die Praxisplanung ein.

WAS WIR TUN
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Steuerpflichtige treffen vielfach entschei-
dungen, die Steuerfolgen auslösen können 
oder deren Steuerfolgen unklar sind. ein 
sogenanntes Steuerruling ermöglicht es, 
dass Steuerpflichtige bei geplanten Sach-
verhalten die Steuerfolgen im Voraus mit 
den Steuerbehörden verbindlich klären. 
dies schafft Planungssicherheit. Steuer-
rulings sind jedoch an zahlreiche formelle 
und inhaltliche Anforderungen geknüpft.

Was ist ein Steuerruling? 
Auch im Bereich des Steuerrechts kennt man 
verbindliche Auskünfte von Behörden. Ein 
Vorbescheid in Steuersachen (nachfolgend 
als «Steuerruling» bezeichnet) ist eine ver-
bindliche Auskunft der Steuerbehörde über 
die steuerliche Behandlung eines geplanten, 
konkreten Sachverhaltes auf Anfrage einer 
steuerpflichtigen Person. 

Abgrenzung zum Steuerabkommen
Ein Steuerruling ist von einem Steuerabkom-
men zu unterscheiden. Bei einem Steuerab-
kommen wird zwischen Steuerpflichtigen und 
der Steuerbehörde eine Einigung erzielt, wel-
che in Bezug auf Bestand, Umfang oder Art 
der Erfüllung der Steuerpflicht von den ge-
setzlichen Bestimmungen abweicht. Für sol-
che Steuerabkommen fehlt in den gängigen 
Steuergesetzen eine gesetzliche Grundlage, 
deshalb sind derlei vom Gesetz abweichende 
«Steuerdeals» unzulässig bzw. nichtig. 

Abgrenzung zur allgemeinen Auskunft
Gegenstand eines Steuerrulings muss ein 

konkreter Sachverhalt sein, der eine oder 
mehrere konkrete Personen betrifft. Eine all-
gemeine behördliche Auskunft hingegen ver-
mag keinen Vertrauensschutz und damit auch 
keine Verbindlichkeit zu begründen. Solche 
allgemeinen (und damit unverbindlichen) 
Auskünfte können auch dann vorliegen, wenn 
nicht ausdrücklich ein Hinweis auf die Unver-
bindlichkeit erfolgt. 

Anwendungsfälle und Zweck 
Häufig sind es Firmen oder vermögende Pri-
vatpersonen, die vor der Umsetzung eines 
komplexen Sachverhaltes wissen wollen, wel-
che allenfalls erheblichen Steuerfolgen damit 
verbunden sind. Aber auch in anderen Fällen 
kann das Bedürfnis bestehen, eine vorgängige 
Bestätigung über die mutmasslichen Steuerfol-
gen zu erhalten. Steuervorbescheide werden 
beispielsweise in folgenden Fällen eingeholt:

• Einbringung eines Einzelunternehmens, 
 wie z. B. einer Arztpraxis, in eine eigene 

Gesellschaft
• Anderweitige Beendigung der selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit, wie z. B. 
beim Verkauf einer Arztpraxis an einen 
Dritten oder deren Liquidation

• Kauf und Verkauf von Gesellschaften 
• Überführung von im Geschäftsvermögen 

gehaltenen Liegenschaften (z. B. Praxis-
liegenschaft) ins Privatvermögen oder in 
eine andere Gesellschaft

• Übertragung von bisher privat gehalte-
nen Liegenschaften in eine Gesellschaft

• Umstrukturierungen von Gesellschaften, 
wie Spaltungen oder Fusionen

SteuerrulIng:

eIn nÜtZlIcheS PlAnungSInStruMent  

Farid Omaren (LUKB)
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Aber auch andere geplante, konkrete und 
steuerlich relevante Sachverhalte können Ge-
genstand eines Steuerrulings sein.

Bindungswirkung eines Steuerrulings
Für die Bindungswirkung von Steuerrulings 
müssen folgende Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt sein: 

1. Vorbehaltlosigkeit der Auskunft
Auch nur implizit zum Ausdruck gebrachte 
Vorbehalte können zu einem Vorbehalt füh-
ren; das ist oft bei blossen mündlichen Aus-
künften der Fall.

2. konkrete Person und Angelegenheit
Die Auskunft der Steuerbehörde muss sich 
auf eine konkrete, die steuerpflichtige Person 
berührende Angelegenheit beziehen. 

3. Zuständige Steuerbehörde
Die Steuerbehörde, die die Auskunft erteilt 
hat, muss dafür zuständig sein. Es genügt 
auch, wenn die steuerpflichtige Person die 

Steuerbehörde aus nachvollziehbaren Grün-
den als zuständig betrachten durfte.

4. Vertrauensbetätigung
Die steuerpflichtige Person hat im Vertrau-
en auf die Auskunft Dispositionen getroffen, 
die nicht ohne Nachteil wieder rückgängig 
zu machen sind. Dies ist z. B. der Fall, wenn 
im Vertrauen auf die erhaltene Auskunft eine 
geplante Umstrukturierung vorgenommen 
wurde, die nur unter Kostenfolgen rückgän-
gig gemacht werden kann.  

5. keine Änderung des Sachverhalts
Wird der im Steuerruling umschriebene Sach-
verhalt anders umgesetzt und würde die 
Steuerbehörde aufgrund der Änderung zu 
einer anderen Beurteilung kommen, ist die 
Steuerbehörde nicht an ihre Auskunft gebun-
den.

6. keine Änderung der rechtslage
Die Auskunft der Steuerbehörde steht un-
ter dem stillschweigenden Vorbehalt einer 
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Gesetzesänderung. Blosse Änderungen der 
Gerichtspraxis oder Änderungen der Verwal-
tungspraxis sollten hingegen die Verbindlich-
keit des Steuerrulings nicht aufheben. 

7. Bei allfällig falscher Auskunft keine er-
kennbarkeit der unrichtigkeit
Bei falscher Auskunft hat die steuerpflichtige 
Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht 
ohne Weiteres erkennen können. 

8. Bei allfällig falscher Auskunft Vornahme 
einer Interessenabwägung
Bei falscher Auskunft ist der Schutz des Ver-
trauens in die unrichtige Auskunft höher zu 
gewichten als das Interesse an der richtigen 
Rechtsanwendung.

Sind diese Voraussetzungen kumulativ er-
füllt, entfaltet das Steuerruling auch dann 
Bindungswirkung, wenn die Auskunft der 
Steuerbehörde falsch sein sollte. Immerhin 
können Steuerbehörden bei unrichtigen Aus-
künften, die sich auf einen Dauersachverhalt 
beziehen (z. B. Steuerausscheidungsmodali-
täten zwischen verschiedenen Steuerdomizi-
len), Steuerrulings für die Zukunft widerrufen; 
jedoch ist dann den Steuerpflichtigen eine 
angemessene Übergangsfrist zu gewähren.

Vorgehen bei einholen eines Steuerrulings
Oft erfolgen vorgelagert zur Einreichung von 
Steuerrulings unverbindliche Vorabklärungen 
bei den Steuerbehörden.  

Für das einzureichende Steuerruling gel-
ten formelle und inhaltliche Vorgaben. In der 
Regel ist eine Rulinganfrage in Schriftform 
einzureichen, das Schreiben hat den zu be-
urteilenden Sachverhalt vollständig, klar und 
auf die betreffenden Fragen beschränkt wie-
derzugeben, die involvierten Personen müs-
sen genannt und identifiziert werden, der 
Sachverhalt muss rechtlich gewürdigt wer-

den, im Schreiben müssen eindeutig formu-
lierte steuerliche Anträge enthalten sein und 
die erforderlichen und erklärenden Beilagen 
sowie Vollmachten sind aufzuführen.

Besteht nach der Einreichung des Steu-
errulings Diskussionsbedarf mit der Steu-
erbehörde, können unter Umständen noch 
Besprechungen mit den Steuerbehörden 
stattfinden und/oder das Rulingschreiben 
muss angepasst werden.

Üblicherweise werden Rulinganfragen von 
den Steuerbehörden kostenlos bearbeitet. 
Vorbehalten bleiben Fälle, in denen die Bear-
beitung der Rulinganfrage für die Steuerbe-
hörde sehr aufwendig ist.

Die Dauer der Bearbeitung von Rulin-
ganfragen hängt von vielen Faktoren ab: 
Insbesondere die Komplexität des zu beur-
teilenden Sachverhalts, die Vollständigkeit 
und Qualität der Anfrage, aber auch die 
Kapazitäten der angefragten Steuerbehörde 
spielen eine Rolle. Die Bearbeitungsdauer 
kann von tagen bis Wochen oder Monate 
betragen.

Es besteht kein Anspruch auf Erteilung ei-
ner Rulingauskunft. Nur vereinzelt ist von Ge-
setzes wegen im Steuerbereich vorgesehen, 
dass Steuerpflichtige Anspruch auf Erlass ei-
ner sogenannten Feststellungsverfügung ha-
ben. Werden im Rahmen einer Rulinganfrage 
die vom Steuerpflichtigen gestellten Anträ-
ge abgelehnt, kann aufgrund des fehlenden 
Verfügungscharakters die abschlägige Aus-
kunft nicht angefochten werden. Setzt der 
Steuerpflichtige den geplanten Sachverhalt  
(z. B. eine Umstrukturierung) ohne Zustim-
mung der Steuerbehörde zu den im Steuer-
ruling gestellten Anträgen oder abweichend 
von der Schilderung gemäss Rulingschreiben 
um, trägt er das Risiko, dass die Steuerbe-
hörde die Steuerfolgen im darauffolgenden 
Veranlagungsverfahren anders festlegt als 
von ihm erhofft. 



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2023

26
Schwerpunkt

fazit 
Mit einem Steuerruling können Steuerpflich-
tige Klarheit und Verbindlichkeit über die 
möglichen Steuerfolgen von geplanten Sach-
verhalten erhalten. Steuerpflichtige sind gut 
beraten, sich aufgrund der formellen und 
inhaltlichen Anforderungen an Steuerrulings 
von einer Steuerfachperson begleiten und 
vertreten zu lassen. Diese kann die Steuer-
pflichtigen auch bei voraus- oder einherge-
henden Diskussionen mit den Steuerbehör-
den unterstützen. farid Omaren

lic. iur., Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte

Farid Omaren ist Co-Leiter des Teams 
Finanzplanungen für Unternehmer und 
private Liegenschaftenbesitzer der 
Luzerner Kantonalbank. Dieses Team 
berät unter anderem Unternehmer  
zu finanzplanerischen Aspekten und 
erarbeitet Lösungsstrategien unter  
Einbezug sämtlicher für den Unterneh-
mer relevanten Finanzströme. Darüber 
hinaus berät das Team sowohl natürliche 
als auch juristische Personen in steuerli-
chen Fragen.

Luzerner Kantonalbank AG
Pilatusstrasse 12
6002 Luzern
www.lukb.ch
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Jetzt

kostenlose Demo
buchen

Vitodata AG, Deisrütistrasse 10, 8472 Seuzach
www.vitodata.ch

Praxissoftware und IT 
für Ihre Arztpraxis
Von der Maus bis zur Cloud rundum versorgt: passend 
zu Ihrem Fachgebiet, Ihren Prozessen und Vorlieben – 
individuell, modular und sicher.

Die Praxissoftware vitomed setzt auch in Ihrer Praxis frische Impulse:

– Patienten Self Check-in in der Arztpraxis, spart Zeit am Empfang
– Sichere und durchgängige Rezeptlösung dank «eRezept»
– Durchgängiger Medikationsprozess, u. a. mittels «eMediplan»
– Laborprozesse im Griff , für interne und externe Labor-Analysen

Lassen Sie sich bereits jetzt
von unserem Video
«vitomed in der Arztpraxis»
inspirieren.

VIT_Inserat_vitomed_148x210mm.indd   1 01.02.23   13:53
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die unternehmensnachfolge für Ärztinnen 
und Ärzte stellt bereits ohne Berücksichti-
gung steuerrechtlicher Planungsmassnah-
men eine herausforderung dar. Welche 
Punkte im Zusammenhang mit der nach-
folgeregelung insbesondere im steuerli-
chen Bereich zu beachten sind, erläutern 
wir Ihnen gerne in unserem Beitrag.

rechtsform von Praxen
Viele Praxen werden auch heute noch in der 
Rechtsform einer Einzelunternehmung bzw. 
als Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft 
geführt. Die Inhaberinnen und Inhaber die-
ser Praxen gelten dadurch als selbstständig 
Erwerbende und versteuern das gesamte 
Einkommen aus der Erwerbstätigkeit mittels 
privater Steuerdeklaration im jeweiligen Jahr. 
Ebenso unterliegt dieses Einkommen der 
Sozialversicherungsbeitragspflicht, die die 
Inhaberinnen und Inhaber als selbstständig 
Erwerbende an die Ausgleichskasse zu ent-
richten haben.

Es zeigt sich der trend zur Errichtung von 
Gemeinschaftspraxen, die teilweise in der 
Rechtsform einer juristischen Person (Akti-
engesellschaft AG oder Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung GmbH) geführt werden.

Inhaberinnen und Inhaber einer juristischen 
Person versteuern mittels der privaten Steu-
erdeklaration lediglich den bezogenen Lohn 
und können den in der Gesellschaft verblei-
benden Gewinn zu einem späteren Zeitpunkt 
als steuerrechtlich privilegierten Dividenden-
bezug – und somit ohne die Entrichtung von 
Sozialversicherungsabgaben – beziehen.

Wie eine Unternehmensnachfolge aussehen 
kann, beschreiben wir im nachfolgenden 
Musterfall:

Peter Müller, 56 Jahre alt, selbstständiger 
Arzt, der seine Praxis in der Rechtsform einer 
Einzelfirma führt, plant seine Nachfolge und 
die Praxisaufgabe in den nächsten rund sechs 
Jahren. Er möchte seine Praxis an die Ärztin 
Hanna Burkard, 35 Jahre alt, verkaufen. Dazu 
möchte Peter Müller wissen, ob es steuerpla-
nerisch sinnvoller ist, seine Praxis als Einzel-
unternehmung an Hanna Burkard zu veräu-
ssern, oder ob er seine Praxis vorgängig in 
eine juristische Person (AG/GmbH) umwan-
deln und danach die Aktien/Stammanteile an 
Hanna Burkard verkaufen soll.

Verkauf der Praxis als einzelunternehmung
Beim Verkauf seiner Einzelunternehmung er-
zielt Peter Müller steuerbares Einkommen in 
der Höhe des Liquidationserlöses (Differenz 
zwischen Buchwerten und Verkaufspreis). 
Sofern Peter Müller im Zeitpunkt des Ver-
kaufs das 55. Altersjahr vollendet hat und 
die selbstständige Erwerbstätigkeit definitiv 
aufgibt, kann der realisierte Liquidationserlös 
auf Antrag von Peter Müller privilegiert und 
gesondert von den übrigen Einkünften be-
steuert werden. Zusätzlich kann neben einem 
tatsächlichen Einkauf in die Pensionskasse ein 
steuermindernder fiktiver Einkauf in die be-
rufliche Vorsorge geltend gemacht werden, 
der das steuerbare Einkommen von Peter 
Müller massgeblich reduzieren kann.

Eine steuerneutrale Weitergabe seiner Ein-
zelunternehmung ist für Peter Müller grund-

PrAxISnAchfOlge AlS herAuSfOrderung? 

WIr ZeIgen Auf

Mario Gander und Roland Thürig (Truvag AG)
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sätzlich nicht möglich. Eine Ausnahme bildet 
beispielsweise die Praxisweitergabe inner-
halb der Familie mittels anteiliger Schenkung 
oder als Erbvorbezug. Dabei erfolgt die Pra-
xisübergabe seiner Einzelunternehmung zu 
den Einkommenssteuerwerten (Buchwerten) 
und somit ohne Gewinnerzielung für Peter 
Müller. Zu beachten gilt, dass einzelne Kanto-
ne oder Gemeinden eine Schenkungs- und/
oder Erbschaftsteuer auch bei familieninter-
ner Übertragung an Nachkommen erheben.

Vorgängige umwandlung in eine juristische 
Person (kapitalgesellschaft)
Die Umwandlung einer Einzelunternehmung 
in eine Kapitalgesellschaft kann steuerneutral 
durchgeführt werden, sofern folgende Punk-
te kumulativ erfüllt sind:

• die Steuerpflicht der Kapitalgesellschaft 
muss in der Schweiz fortbestehen;

• die Einkommenssteuerwerte der bisheri-
gen Einzelfirma müssen durch die Kapi-
talgesellschaft übernommen werden;

• das übertragene Geschäftsvermögen 
muss einen Betrieb oder teilbetrieb im 
Sinne des Steuerrechts darstellen;

• innerhalb von fünf Jahren nach der Um-
wandlung dürfen keine Beteiligungs-
rechte (Aktien, Stammanteile) zu einem 
über dem übertragenen Eigenkapital 
liegenden Preis veräussert werden.

Die Umwandlung kann rechtlich auf verschie-
dene Arten, beispielsweise mittels Übertra-
gung einzelner Aktiven und Passiven (Singu-
larsukzession) nach Obligationenrecht oder 
mittels Vermögensübertragung (gesamter 
«Betrieb» inklusive Arbeitsverhältnissen und 
anderen Verträgen; partielle Universalsuk-
zession) nach Fusionsgesetz erfolgen. In den 
meisten Fällen erfolgt die Umwandlung un-
abhängig von der gewählten Übertragungs-
art durch Gründung einer neuen Kapitalge-

sellschaft, wobei die Vermögenswerte als 
Sacheinlage zur Zeichnung des Aktien- oder 
Stammkapitals eingebracht werden.

Das bestehende Eigenkapital der Einzel-
unternehmung von Peter Müller kann zur 
Liberierung des Aktien- bzw. Stammkapitals 
verwendet werden, ohne dass zusätzliche 
Barmittel von Peter Müller notwendig sind. 
Der verbleibende Aktivenüberschuss (Diffe-
renz zwischen Aktiven und Passiven) kann als 
Darlehen gegenüber Peter Müller oder als 
Kapitaleinlagereserve KER dem Eigenkapital 
der juristischen Person gutgeschrieben und 
zu einem späteren Zeitpunkt steuerfrei an Pe-
ter Müller zurückgeführt werden.

Die Einzelunternehmung kann rückwirkend 
umgewandelt werden. Dabei muss der Han-
delsregistereintrag der neu gegründeten Ka-
pitalgesellschaft bis spätestens sechs Monate 
nach dem Stichtag der massgebenden Bilanz 
(Jahresabschluss oder Zwischenabschluss der 
Einzelunternehmung) erfolgen.

Vorteile durch umwandlung in eine kapi-
talgesellschaft
Nachfolgend einige Punkte, welche für die 
Umwandlung der Einzelfirma von Peter Mül-
ler in eine Kapitalgesellschaft sprechen:

Privilegierte Besteuerung – Überführung 
Vermögenswerte in das Privatvermögen
Möchte Peter Müller nicht sämtliche in der 
Einzelfirma bilanzierten Vermögenswerte in 
die Kapitalgesellschaft übertragen, besteht 
die Möglichkeit, dass diese Bilanzpositionen 
(z. B. Mobiliar, Fahrzeug, Immobilie etc.) un-
ter gewissen Umständen privilegiert in das 
Privatvermögen von Peter Müller überführt 
werden können. Dieser Aspekt ist inte-res-
sant, sofern Peter Müller beispielsweise sei-
ne Praxisliegenschaft (z. B. Stockwerkeigen-
tumseinheit) nicht in die Kapitalgesellschaft 
mitübertragen möchte. Auch hier gilt für die 
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steuerrechtliche Privilegierung, dass Peter 
Müller im Zeitpunkt der Überführung der 
Vermögenswerte das 55. Altersjahr vollendet 
hat.

Wahlweise kann Peter Müller bei der Über-
führung seiner Praxisliegenschaft in sein Pri-
vatvermögen auch beantragen, dass lediglich 
die wiedereingebrachten Abschreibungen im 
Zeitpunkt der Überführung besteuert werden 
und die Besteuerung des Wertzuwachsge-
winns bis zu einer effektiven Veräusserung an 
eine Drittpartei aufgeschoben wird.

Ohne Privilegierung oder Aufschub der Be-
steuerung bei Liegenschaften unterliegt die 
Differenz zwischen Buchwert und Verkehrs-
wert des Vermögenswertes im Zeitpunkt der 
Überführung der Einkommenssteuer- und 
Sozialversicherungspflicht. Eine Überführung 
von Bilanzpositionen in das Privatvermögen 
von selbstständig Erwerbenden wird steuer-
systematisch einem Verkauf an eine Drittpar-
tei gleichgestellt und löst die entsprechen-
den Steuerfolgen aus.

haftung
Während selbstständig Erwerbende mit dem 
Privatvermögen haften, sind bei Kapital-
gesellschaften die Haftungsbegrenzungen 

grundsätzlich auf das Geschäftsvermögen (Ei-
genkapital) festgesetzt. 

dividendenbezug anstelle von lohn
Wie bereits erwähnt, wird bei selbstständig 
Erwerbenden der gesamte Gewinn aus der 
Einzelfirma als Einkommen aus selbstständiger 
Erwerbstätigkeit im Jahr der jeweiligen Erzie-
lung der Einkommenssteuer unterworfen.

Bei Gründung einer Kapitalgesellschaft 
sollte Peter Müller unter anderem aus versi-
cherungs- und steuerrechtlichen Gründen ein 
marktkonformes Gehalt beziehen. Den in der 
Kapitalgesellschaft verbleibenden Gewinn 
kann Peter Müller zu einem späteren Zeit-
punkt als Dividende und somit ohne Sozial-
versicherungsabzüge beziehen. Zudem wer-
den Dividenden ab einer Beteiligungsquote 
von 10 % auf Stufe direkter Bundessteuer zu 
lediglich 70 % (die Kantone kennen teilweise 
auch tiefere Besteuerungsquoten) besteuert.

Wie erwähnt, müssen die Gewinne einer 
Kapitalgesellschaft nicht im Jahr der Erwirt-
schaftung an Peter Müller ausgeschüttet 
werden, sondern können für künftige Inves-
titionen in der Gesellschaft belassen oder 
zu einem späteren Zeitpunkt als Dividende 
ausbezahlt werden. Hieraus entsteht Raum 
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trag etc.) erstellt und die Anmeldung der 
Umwandlung beim Handelsregisteramt vor-
genommen werden.

Peter Müller entscheidet sich aufgrund der 
vorangehenden Ausführungen für die Wei-
tergabe seiner Praxis in der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft. Er wandelt seine Einzel-
unternehmung in eine Aktiengesellschaft um, 
mit der Absicht, die Aktien nach Ablauf der 
Sperrfrist von fünf Jahren zum effektiven Ver-
kehrswert an Hanna Burkard zu verkaufen.

Ein Jahr nach der Umstrukturierung haben 
sich Hanna Burkards Pläne geändert. Hanna 
Burkard möchte Rechtssicherheit erlangen 
und sich per sofort an der Arztpraxis AG von 
Peter Müller mit einer Beteiligungsquote von 
50 % beteiligen. Gibt es eine Möglichkeit, 
dass sich Hanna Burkard bereits während 
der laufenden steuerrechtlichen Sperrfrist 
mit 50 % an der Aktiengesellschaft von Peter 
Müller beteiligen kann?

Möglichkeit einer Beteiligung ohne Steuer-
folgen während der Sperrfrist
Wie erwähnt, besteht eine rein steuerrechtli-
che fünfjährige Veräusserungssperrfrist an den 
Aktien der Arztpraxis AG von Peter Müller. 
Während dieser Sperrfrist können die Aktien, 
ohne Steuerfolgen auszulösen, lediglich zum 
Wert des anteiligen Eigenkapitals – und somit 
ohne Gewinnerzielung – verkauft werden.

Um Peter Müller für den Aktienverkauf im 
Umfang einer Beteiligungsquote von 50 % 
drittvergleichskonform zu entschädigen, 
besteht die Möglichkeit, dass sich Hanna 
Burkard im Umfang der vorhandenen stillen 
Reserven anteilig mit 50 % in die Kapitaleinla-
gereserven KER der Arztpraxis AG von Peter 
Müller «einkauft».

Peter Müller und Hanna Burkard verein-
baren, dass Hanna Burkard die Aktien schon 
innerhalb der laufenden Sperrfrist zum No-
minalwert – und somit ohne Verletzung der 

für Steuerplanungen, indem die Dividende 
in einem Jahr bezogen wird, in welchem Pe-
ter Müller beispielsweise die private Liegen-
schaft saniert oder eine Einzahlung in seine 
berufliche Vorsorge vornimmt.

Zu beachtende Punkte einer umwandlung
Aufgrund der steuerneutralen Umwand-
lung der Einzelfirma resultiert eine fünfjähri-
ge Sperrfrist, während der die Aktien oder 
Stammanteile an der neu gegründeten Ka-
pitalgesellschaft nicht zu einem über dem 
anteiligen Eigenkapital liegenden Wert ver-
äussert werden dürfen. Wird diese Sperr-
frist verletzt, werden die im Zeitpunkt der 
Umwandlung übertragenen stillen Reserven 
im Nachsteuerverfahren als Einkommen aus 
selbstständiger Erwerbstätigkeit bei Peter 
Müller als Inhaber der ehemaligen Einzelun-
ternehmung besteuert und der Sozialversi-
cherungspflicht unterworfen.

Nach Ablauf der Sperrfrist können die Ak-
tien oder Stammanteile zum tatsächlichen 
Verkehrswert verkauft werden. Der Erlös aus 
diesem Verkauf stellt bei Peter Müller einen 
steuerfreien privaten Kapitalgewinn dar, so-
fern kein tatbestand einer indirekten teilli-
quidation (bei Systemwechsel vom Privat- in 
das Geschäftsvermögen der Käuferschaft) 
vorliegt. Dadurch können allenfalls weitere 
Personen an der Praxis beteiligt werden, und 
Peter Müller kann die Aktien oder Stamman-
teile zum effektiven Verkehrswert veräussern 
und dabei einen steuerfreien privaten Kapi-
talgewinn erzielen.

Im Vorfeld einer beabsichtigten Umwand-
lung empfehlen wir, den Sachverhalt mittels 
Steuervorabbescheid (Steuerruling) verbind-
lich mit den involvierten Steuerbehörden 
zu regeln. Anschliessend können die Grün-
dungsdokumente (Urkunde, Sacheinlage-/ 
Vermögensübertragungsvertrag, Statuten, 
Aktionär- oder Gesellschafterbindungsver-
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steuerrechtlichen Sperrfrist – erwerben kann. 
Gleichzeitig verpflichtet sich Hanna Burkard 
jedoch, sich im Umfang der vorhandenen an-
teiligen stillen Reserven in die Kapitaleinlage-
reserven KER der Arztpraxis AG einzukaufen.

Die Folge dieses Aktienverkaufs von Peter 
Müller an Hanna Burkard ist, dass neu eine 
fünfjährige Sperrfrist (ab Aktienverkauf) be-
steht, während der die Kapitaleinlagereserven 
KER nicht steuerneutral an Peter Müller und 
Hanna Burkard ausbezahlt werden können. 

Zusätzlich fällt die Emissionsabgabe im 
Umfang von 1 % der von Hanna Burkard ge-
leisteten Einlage in die Kapitaleinlagereserve 
KER an und muss an die Eidgenössische Steu-
erverwaltung entrichtet werden. Nach Ablauf 
dieser Sperrfrist können die Kapitaleinlage-
reserven KER steuerfrei an Peter Müller und 
auch an Hanna Burkard ausgeschüttet wer-

den. Somit erzielt Peter Müller doch noch 
einen angemessenen Verkaufserlös für den 
Verkauf der Aktien seiner Arztpraxis AG.

fazit
Wie das vorangehende Beispiel aus unserem 
Berufsalltag zeigt, ist es wichtig, die Nachfol-
geplanung frühzeitig in Angriff zu nehmen. 
Des Weiteren empfehlen wir zu prüfen, ob 
die Umwandlung der Einzelunternehmung, 
Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft in 
eine Kapitalgesellschaft sich für die Inhaberin 
oder den Inhaber finanziell lohnen kann; ins-
besondere im Hinblick auf eine anstehende 
Nachfolgelösung.

die fachleute der truvag Ag beraten und 
unterstützen Sie sehr gerne bei der nach-
folgeplanung und weiteren themen.
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Schwerpunkt

Mario gander
 
Leiter Steuern/Recht/Vorsorge

dipl. Steuerexperte
DAS FH in MWST
CAS in internationaler MWST

Truvag AG
Am Mattenhof 16a
Postfach
6010 Kriens
mario.gander@truvag.ch
www.truvag.ch
041 818 77 48

roland thürig
 
stv. CEO / Leiter Treuhand

dipl. Treuhandexperte
dipl. Finanzplanungsexperte
dipl. Bankkaufmann

Truvag AG
Leopoldstrasse 6
Postfach
6210 Sursee
roland.thuerig@truvag.ch
www.truvag.ch
041 818 77 89
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T 031 731 25 15 

artiv.ch

Wir schieben 
nichts auf die 
lange Bank.

Innenarchitektur
nach Mass.
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Schwerpunkt

 Ludomania?
 Vermögensverwaltung 
 ohne Spekulation.

Wir sprechen  
Ihre Sprache
akb.ch/medic

T 031 731 25 15 

artiv.ch

Wir schieben 
nichts auf die 
lange Bank.

Innenarchitektur
nach Mass.
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Dr. med. Matthias Walther hat im Herbst 2022 eine eigene Praxis für Dermatologie und Ve-
nerologie eröffnet. Im Interview berichtet er uns, wie er die Vorbereitungs- und Aufbauphase 
erlebt und welche Zukunftsaussichten er hat.  

Seit gut einem Jahr sind Sie selbstständig tätig und Inhaber der derMAarau. Worin sehen 
Sie persönlich die Vor- und nachteile der Selbstständigkeit gegenüber einer Anstellung?
Der grosse Vorteil ist die Gestaltungsfreiheit. Die Selbstständigkeit bringt aber einiges mehr 
an Administration.

Wie unterscheidet sich Ihr Berufsalltag als Praxisinhaber von Ihrer vorgängigen tätigkeit? 
Die einzelnen Arbeitstage gestalten sich eigentlich sehr ähnlich, jedoch muss ich abends nach 
der Sprechstunde mehr Aufgaben und Pflichten erledigen. 

Als selbstständiger Arzt haben Sie mehr freiheit, aber auch mehr Verantwortung. Wie 
gehen Sie damit um? 
Schon vor der Praxiseröffnung hatte ich eine eigene kantonale Berufsausübungsbewilligung. 
Ich übernahm bereits in den letzten Jahren viel Verantwortung, auch für Assistenzärzte. So-
mit konnte ich mich an die eigenständigen fachlichen Entscheidungen sowie die Supervision 
gewöhnen.

Welche erfahrungen haben Sie beim rollenwechsel vom Angestellten zum Vorgesetzten 
gesammelt? 
Ich merkte schnell, wie wichtig es ist, als Vorgesetzter den Überblick über das team und den 
Praxisbetrieb zu behalten, was während der laufenden Sprechstunde nicht immer einfach ist.
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Dr. med. Matthias Walther 
Facharzt FMH für Dermatologie und Venerologie

NEUE FREIHEIt 
UND VERANtWORtUNG  
praxiseröffnung in aarau
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Wie haben Sie die erste Woche in Ihrer Praxis erlebt und wie waren die reaktionen Ihrer 
Patienten?
Die Anspannung war recht gross – die Freude über den Start überwog aber. Die Rückmeldun-
gen der Patienten waren sehr positiv. 

Was würden Sie heute bei der realisation der Selbstständigkeit anders machen? gab es 
Stolpersteine?
Es lief vieles sehr gut. Im Nachhinein würde ich mir aber bei meinen Fachkollegen, die bereits 
eine Praxis eröffnet hatten, etwas früher tipps und Adressen für die Bestellungen der Praxis-
einrichtung holen.

Viele Ärzte haben Schwierigkeiten, bei einer Praxisgründung geeignete räumlichkeiten 
und Personal zu finden. Wie sind Ihre erfahrungen? 
Ich bin in der Region Aarau aufgewachsen und hatte bereits ein gutes Netzwerk. Die kom-
petente Beratung von FEDERER & PARtNERS half mir bei der Auswahl der Immobilie. Dank 
attraktiven und modernen Arbeitsbedingungen war es bis anhin nicht schwierig, Personal zu 
finden.

Wenige Monate nach der Praxiseröffnung haben Sie eine fachkollegin mit ins Boot ge-
holt, seit kurzem ist bereits eine weitere fachkollegin bei Ihnen angestellt. Zudem haben 
Sie mit einem plastischen chirurgen das leistungsangebot für Ihre Patienten erweitern 
können. Wie haben Sie die erweiterung innerhalb so kurzer Zeit erlebt?
Vom team braucht es Anpassungsfähigkeit, es bereitet aber allen Freude. Für die Patienten 
bringt die Erweiterung ein grösseres Angebot und kürzere Wartezeiten.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? Welche entwicklungen und trends sehen Sie in der 
dermatologie? 
Mir persönlich ist es wichtig, trotz mehr Administration den bereichernden Patientenkontakt 
in der eigenen Sprechstunde beibehalten zu können. 
Die therapien von bisher schwierig behandelbaren dermatologischen Erkrankungen werden 
erfreulicherweise immer besser und gezielter. Die fortschreitende Digitalisierung erleichtert 
den Sprechstundenalltag. 

Was würden Sie Ihren kollegen, die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor sich 
haben, mit auf den Weg geben?
Die vielen Schritte zur Realisierung einer eigenen Arztpraxis brauchen ausreichend Zeit. Eine 
gute Beratung von Beginn weg ist sehr wichtig und unterstützend, da man sich dem neuen 
Projekt neben dem laufenden Berufsalltag am alten Arbeitsort zeitlich nur teilweise widmen 
kann. 

Herr Doktor Walther, herzlichen Dank für das spannende Interview! 
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Im Interview berichten Dr. med. Pascal Martin, Inhaber der GynPraxis Bahnhof AG in Wohlen, 
und seine leitende MPA Petra Hoffelner über Eindrücke aus ihrer Praxis und mit dem cALL 
ME!-training. 

cALL ME! ist ein telefontraining, das Vanessa Federer – Externes Praxismanagement GmbH 
entwickelt hat. In der September-Ausgabe der MEDIZIN & ÖKONOMIE hatte sie einen Bericht 
zum thema «Unterschätzter Erfolgsfaktor – Umsatzsteigerung durch optimierte Einschreibe-
systematik» veröffentlicht. 

Im Zuge der Praxisberatung konstatiert Vanessa Federer wiederholt, dass die Bewältigung 
einer Vielzahl von telefonanrufen und die Koordination von terminen als bedeutsame He-
rausforderung empfunden werden. Die teils hohe Anspruchshaltung der Patienten und der 
damit einhergehende Druck verstärken die täglichen Herausforderungen, denen Medizini-
sche Praxisassistentinnen gegenüberstehen. Seit einiger Zeit hegte Frau Vanessa Federer den 
Wunsch, neben den traditionellen Workshops ein tool zu offerieren, das die nichtärztlichen 
Mitarbeiterinnen in dieser vielschichtigen thematik unterstützt. Basierend auf ihrer Recherche 
ist Vanessa Federer zur Erkenntnis gelangt, dass Serious Gaming für diesen Wissenstransfer 
eine innovative und effektive Lösung bietet.

Es handelt sich um eine Methode, die die Natur von Spielen nutzt, um effektive und anspre-
chende Lösungen für komplexe Probleme und Lernherausforderungen zu schaffen. Die teil-
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Dr. med. Pascal Martin
Facharzt FMH für Gynäkologie 
und Geburtshilfe 

Petra Hoffelner
Leitende MPA

SERIOUS GAMING tRAINING   
Wissen spielerisch vermitteln
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nehmerinnen durchlaufen eigenständig das trainingsprogramm. Im Anschluss an das training 
findet ein Workshop (online) mit Vanessa Federer statt, um die Ergebnisse zu besprechen, 
praxisspezifische Fragen zu klären und das erworbene Wissen zu vertiefen.

Wie viele telefonate haben Ihre Mitarbeiterinnen täglich zu bewältigen? 
Petra Hoffelner: In unserer Praxis reden wir von etwa hundert telefonaten, die wir täglich 
entgegennehmen.

glauben Sie, dass die erwartungen der Patientinnen gestiegen sind?
Petra Hoffelner: Einzelne Patientinnen haben grosse Erwartungen im Zusammenhang mit ei-
nem raschen Zugang. Längere Wartezeiten für eine Jahreskontrolle werden nicht von allen 
Patientinnen toleriert.

Pascal Martin: Das Problem ist auch etwas hausgemacht. Die Patientinnen wurden verwöhnt, 
indem man ihnen in den Jahren zuvor möglichst schnell termine gab. Wenn sie jetzt einige 
Wochen warten müssen, haben sie wenig Verständnis dafür.

Sind Sie der Meinung, dass die terminvergabe für Ihre Mitarbeiterinnen anspruchsvoll 
ist? 
Petra Hoffelner: Ja, sehr. Für mich persönlich geht es sehr gut. Einzelne Mitarbeiterinnen sto-
ssen gelegentlich an ihre Grenzen. Besonders jüngere Mitarbeiterinnen haben noch weniger 
Berufs- und Lebenserfahrung, was sich als Herausforderung beim Umgang mit den Patientin-
nen und der terminvergabe herausstellen kann. Deshalb sind die aufgezeigten Instrumente im 
cALL ME!-training für die Anwendung einer aktiven, zielgerichteten terminvergabe sehr gut 
angekommen. Ebenfalls hilfreich waren die Beispiele der Formulierungen.

Was ist Ihnen in Bezug auf die terminvereinbarung wichtig? 
Petra Hoffelner: Es ist uns wichtig, dass wir für akute Patientinnen einen termin am selben tag 
ermöglichen können. Die Agenda wurde entsprechend modifiziert. Für perakute Patientinnen 
besteht eine Notfallspalte in der Agenda. Diese Patientinnen werden auf die jeweiligen Ärzte 
verteilt.

Pascal Martin: Vanessa Federer hat im cALL ME!-training Aufgaben zur triage integriert, was 
ich gut finde, da auch ich in meiner Praxis grossen Wert auf eine saubere triage lege. Der 
genaue Konsultationsgrund muss bei uns in der Agenda vermerkt werden. Dies ermöglicht mir 
als Arzt mich vorzubereiten, effizient zu arbeiten und keine Zeit zu verlieren. Wir sind bei uns 
sehr gut eingespielt, sodass bei Bedarf vorgängig bereits die entsprechenden Untersuchun-
gen durch die MPA vorgenommen werden (z. B. Urinstatus).

glauben Sie, dass cAll Me! insbesondere im kontext der Modifikation der Agenda eine 
unterstützung für MPAs sein könnte? 
Petra Hoffelner: Ich denke, dass dies sehr helfen kann.
Pascal Martin: Für die jüngeren Mitarbeiterinnen sehe ich dieses tool als sehr hilfreich. Ich 
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habe beobachtet, dass ältere und erfahrene Generationen aufgrund ihrer langjährigen Er-
fahrung und der digitalen Form des trainings gewisse Vorbehalte haben. Dennoch bin ich 
überzeugt davon, dass auch erfahrene MPAs davon profitieren können.

denken Sie, dass eine sinnvolle einschreibesystematik einen einfluss auf den umsatz und 
die effizienz haben kann? 
Petra Hoffelner: Davon bin ich überzeugt. Eine effiziente und saubere Planung erleichtert den 
gesamten Sprechstundenalltag und natürlich hat dies auch einen positiven Einfluss auf die 
finanzielle Situation der Praxis.

Pascal Martin: Wir sind darauf angewiesen, dass wir so planen. Wir können uns zudem sehr 
glücklich schätzen, dass wir ein eingespieltes MPA-team haben, welches aktiv mitdenkt.

Was denken Sie über das cAll Me!-training? 
Pascal Martin: Zu Beginn waren wir etwas skeptisch, als wir davon gehört haben. Nach Ab-
schluss des trainings haben wir jedoch festgestellt, dass es für die MPAs einen grossen Nutzen 
bringen kann. Das training ermöglicht den MPAs, auf spielerische Weise die positiven Effekte 
einer professionellen Begrüssung und gezielten terminvergabe zu verstehen und zu erlernen. 
Meiner Ansicht nach ist dies von grosser Bedeutung, da die MPA schliesslich die Visitenkarte 
der Praxis ist. Im Fokus unseres Unternehmens steht das Wohlbefinden und die Zufriedenheit 
unserer Patientinnen. Daher sind wir stets bestrebt, dazuzulernen. Selbst für unser erfahrenes 
team war es bereichernd zu erkennen, welche positive Auswirkung allein eine professionelle 
telefonbegrüssung und ein freundliches Lächeln haben können. Es hat uns aber auch sehr 
gefreut zu bemerken, dass wir bereits viele Dinge richtig machen.

Frau Hoffelner, Herr Doktor Martin, vielen Dank für das spannende Interview.
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CALL ME!

Das Telefontraining, 
das spielerisch Wissen 
vermittelt!
•  Telefonieren mit Begeisterung und 
 Erfolgsgarantie

•  Motivation durch interaktives Selbstlernen

•  Sicherstellung der Kundenzufriedenheit

•  Umsatzsteigerung und Gewinnoptimierung 
 durch eine aktive Terminvergabe 

•  Werkzeuge und Strategien zur effizienten 
 und gezielten Terminvergabe

•  Mit Weiterbildungszertifikat inkl. 
 Auswertung der erzielten Ergebnisse

NEU: Serious Gaming Training

Mehr Infos unter:

www.vanessa-federer.ch

Ins_CALLME_148x210.pdf   3.10.2023   19:48:11 Uhr
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OPHTHALMOCHIRURGIE

❯ Mittelland und nOrdWestscHWeiZ

OPHtHALMOLOGIScHE PRAxIS IN DEN KAN-
tONEN AG, BL, BS, SO GESUcHt
Für unsere Mandanten, zwei bestens ausgebil-
dete Fachärzte für Ophthalmologie und Oph-
thalmochirurgie, suchen wir bevorzugt in den 
Kantonen Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt 
oder Solothurn eine gut laufende Praxis zur 
Übernahme. Unsere Mandanten verfügen über 
langjährige Erfahrung und sind in der Region 
gut vernetzt. Falls Sie eine passende Praxis im 
erwähnten Gebiet anzubieten haben, freuen 
wir uns sehr über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1655

❯ KantOn ZÜricH

OPHtHALMOLOGIScHE PRAxIS IM KANtON 
ZÜRIcH GESUcHt
Für unsere Mandantin, eine bestens ausgebil-
dete und langjährig etablierte Fachärztin für 
Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie, su-
chen wir bevorzugt im Kanton Zürich nach Ver-
einbarung eine gut laufende und etablierte Pra-
xis zur Übernahme. Unsere Mandantin verfügt 
über langjährige Praxiserfahrung und ist in der 
Region sehr gut vernetzt. Falls Sie eine entspre-
chende Augenarztpraxis im erwähnten Gebiet 
anzubieten haben, freuen wir uns sehr über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1800

OPHtHALMOLOGIScHE PRAxIS IM KANtON 
ZÜRIcH GESUcHt
Für unseren Kunden, einen sehr gut ausgebilde-
ten und über Jahre in leitenden Positionen täti-
gen Facharzt für Ophthalmologie und Ophthal-
mochirurgie, suchen wir eine augenärztliche, im 
Optimalfall ophthalmochirurgische, Praxis zur 
Übernahme. Bezüglich Übernahmezeitpunkt ist 
unser Mandant flexibel, auch eine begleitete, 
schrittweise Übernahme käme infrage. Falls Sie 
eine ophthalmochirurgische Praxis im Kanton 
ZH besitzen und die Praxisnachfolge bei Ihnen 
anstehen würde, freuen wir uns sehr über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2760

OPHTHALMOLOGIE

OPHtHALMOLOGIScHE PRAxIS IN DEN KAN-
tONEN ZH, ZG, SZ GESUcHt
Für unsere Mandantin, eine sehr gut ausgebil-
dete und etablierte Fachärztin für Ophthalmo-
logie, suchen wir bevorzugt in den Kantonen 
Zürich, Zug und Schwyz nach Vereinbarung eine 
ophthalmologische Praxis zur Übernahme. Es 
käme auch eine begleitete Übernahme respek-
tive Übergabe infrage. Unsere Mandantin ist in 
der Region bereits gut etabliert und vernetzt. 
Falls Sie eine entsprechende Augenarztpraxis 
im erwähnten Gebiet anzubieten haben, freuen 
wir uns sehr über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 2745

OPHtHALMOLOGIScHE PRAxIS ZUR ÜBER-
NAHME GESUcHt
Für eine top ausgebildete und langjährig eta-
blierte Fachärztin für Ophthalmologie mit lang-
jähriger Praxiserfahrung in der Schweiz suchen 
wir eine gut laufende und frequentierte Praxis 
zur Übernahme. Die Kundin präferiert die Kanto-
ne: Aargau, Bern, Luzern und Zürich. Spielen Sie 
mit dem Gedanken, Ihre Praxis einer motivierten 
und fachlich versierten Nachfolgerin zu überge-
ben, dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme ohne Kostenfolgen. Ref.-Nr. 2735
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❯ Mittelland und nOrdWestscHWeiZ

OPHtHALMOLOGIScHE PRAxIS IN DEN KAN-
tONEN AG, BL, BS, SO GESUcHt
Für unsere Mandanten, zwei bestens ausge-
bildete Fachärzte für Ophthalmologie und 
Ophthalmochirurgie, suchen wir bevorzugt in 
den Kantonen Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt 
oder Solothurn eine gut laufende Praxis zur 
Übernahme. Unsere Mandanten verfügen über 
langjährige Erfahrung und sind in der Region 
gut vernetzt. Falls Sie eine passende Praxis im 
erwähnten Gebiet anzubieten haben, freuen wir 
uns sehr über Ihre schriftliche Kontaktaufnah-
me. Ref.-Nr. 1655

❯ KantOn ZÜricH

OPHtHALMOLOGIScHE PRAxIS IM KANtON 
ZÜRIcH GESUcHt
Für unsere Mandantin, eine bestens ausgebil-
dete und langjährig etablierte Fachärztin für 
Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie, su-
chen wir bevorzugt im Kanton Zürich nach Ver-
einbarung eine gut laufende und etablierte Pra-
xis zur Übernahme. Unsere Mandantin verfügt 
über langjährige Praxiserfahrung und ist in der 
Region sehr gut vernetzt. Falls Sie eine entspre-
chende Augenarztpraxis im erwähnten Gebiet 
anzubieten haben, freuen wir uns sehr über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1800

OPHtHALMOLOGIScHE PRAxIS IM KANtON 
ZÜRIcH GESUcHt
Für unseren Kunden, einen sehr gut ausgebilde-
ten und über Jahre in leitenden Positionen täti-
gen Facharzt für Ophthalmologie und Ophthal-
mochirurgie, suchen wir eine augenärztliche, im 
Optimalfall ophthalmochirurgische, Praxis zur 
Übernahme. Bezüglich Übernahmezeitpunkt ist 
unser Mandant flexibel, auch eine begleitete, 
schrittweise Übernahme käme infrage. Falls Sie 
eine ophthalmochirurgische Praxis im Kanton 
ZH besitzen und die Praxisnachfolge bei Ihnen 
anstehen würde, freuen wir uns sehr über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2760
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CHIRURGIE

❯ nOrdWestscHWeiZ

OP I IM RAUM NORDWEStScHWEIZ ZU ÜBER-
GEBEN
Für einen modernen, nach tARMED zertifizier-
ten OP I in einer einwohnerstarken Gemeinde 
im Raum Nordwestschweiz suchen wir nach Ver-
einbarung eine/n kompetente/n, engagierte/n 
Nachfolger/in zur Übernahme. Der Operations-
saal inkl. Praxisräumlichkeiten mit moderner 
und freundlicher Atmosphäre befindet sich an 
zentraler Lage und ist dank eigenen Parkplätzen 
sowohl mit öffentlichen als auch privaten Ver-
kehrsmitteln auf bestmögliche Art und Weise 
erreichbar. Ref.-Nr. 1455
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ZuweISungen

Federer & PartnerS hat sich auf die optimierung von arzt- und Zahnarztpraxen, Zentren 
und kliniken spezialisiert. In einem unverbindlichen und kostenlosen erstgespräch ermitteln wir 
das optimierungspotenzial Ihres unternehmens. eine optimierung sollte nur dann durchgeführt 
werden, wenn genügend Potenzial vorhanden ist und ein befriedigendes resultat erwartet 
werden kann. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.federer-partners.ch oder 
kontaktieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches orientierungsgespräch.

Federer & PartnerS  · unternehmensberatung im gesundheitswesen ag
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 dottikon  ·  t 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
www.federer-partners.ch
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eine unternehmensgründung erfordert sehr viel Zeit und Fachwissen. Damit sie sich auf Ihre  
kernkompetenzen konzentrieren und der Zukunft entspannter entgegenblicken können,  
profitieren  sie von unserer 25-jährigen erfahrung im bereich der Praxiseröffnung und Praxis-
übernahme. unter www.federer-partners.ch finden sie unser gesamtes leistungsangebot im 
start-up-bereich.
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Praxen

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ Mittelland

ERFOLGREIcHE ARZtPRAxIS IN BIEL SUcHt 
EBENSOLcHE NAcHFOLGE
Alles ist da. Die hellen, grosszügigen Räume. 
Mehrere Behandlungszimmer. Der grosse, treue 
Patientenstamm. Das langjährig eingespielte 
Praxisteam. Die optimale ÖV-Erreichbarkeit in 
Biels Zentrum und diverse Parkmöglichkeiten. 
Die voll digitalisierte Infrastruktur. Kurz: die 
ideale, langjährig etablierte und erfolgsstarke 
Hausarztpraxis. Fehlt nur noch jemand, der die 
Erfolgsgeschichte weiterführt. Vielleicht sind 
das Sie? Alternativ bietet sich auch die tätigkeit 
in der Praxis in angestellter oder selbstständi-
ger Stellung. So oder so: Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme.   Ref.-Nr. 1965

❯ OstscHWeiZ

AttRAKtIVE PRAxIS IN DER OStScHWEIZ 
SUcHt NAcHFOLGER/IN
Für eine attraktive Praxis in einer grösseren Ge-
meinde mit guter Autobahnanbindung in der 
Ostschweiz suchen wir eine/n Nachfolger/in. 
Eine Nachfolgelösung im Sinne einer sukzessi-
ven (schrittweisen) Übergabe wäre wünschens-
wert. Die grosszügige Praxis verfügt unter an-
derem über eine elektronische Administration, 
eine digitale Röntgenanlage und zwei modern 
eingerichtete Sprechzimmer. Das eingespiel-
te Praxisteam ist erfahren im Umgang mit der 
Selbstdispensation. Die sehr zentrale Lage und 
ein gut durchmischtes Patientengut verschaffen 
dem/der Nachfolger/in ein interessantes tätig-
keitsfeld und runden die Vorteile dieses äus-
serst attraktiven Angebotes ab. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2770

BEStENS EtABLIERtE HAUSARZtPRAxIS IN 
DER OStScHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine grosse und langjährig etablierte Praxis 
für Allgemeine Innere Medizin und Gynäkologie 
in einer grösseren, stark wachsenden Stadt in 
der Ostschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n oder mehrere qualifizierte und motivier-
te Nachfolger/innen.  Die Praxis besticht neben 
der zentralen und sowohl per PV als auch per ÖV 
perfekt erreichbaren Lage durch lichtdurchflute-
te und grosszügige Räumlichkeiten sowie einen 
grossen, treuen Patientenstamm. Sie profitieren 
ausserdem von der hervorragenden Zusammen-
arbeit mit dem langjährig eingespielten ärztli-
chen und nichtärztlichen team. Falls wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 2020

❯ ZentralscHWeiZ

FÜR MEHRERE ÄRZtE GEEIGNEtE HAUSARZt-
PRAxIS IM KANtON ZUG SUcHt NAcHFOL-
GER/INNEN
Für eine etablierte, lebhafte und ertragsstarke 
Hausarztpraxis in städtischem Gebiet im Kanton 
Zug suchen wir nach Vereinbarung eine/n oder 
mehrere Nachfolger/innen. Die grosszügige, 
topmoderne und funktional ausgestattete Praxis 
(Labor, Apotheke, mehrere Sprechzimmer, Mög-
lichkeit zum Röntgen etc.) ist mittels ÖV/PV her-
vorragend erreichbar. Selbstdispensation gestat-
tet.  Das treue Patientengut weist eine attraktive 
Altersverteilung auf und verschafft den Nachfol-
ger/innen interessante tätigkeitsfelder aufgrund 
des breiten Leistungsangebots. Das bestens ein-
gespielte nichtärztliche Praxisteam würde sich 
über eine/n motivierte/n, empathische/n und gut 
ausgebildete/n Nachfolger/in freuen. Bei Interes-
se freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 2835
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kernkompetenzen konzentrieren und der Zukunft entspannter entgegenblicken können,  
profitieren  sie von unserer 25-jährigen erfahrung im bereich der Praxiseröffnung und Praxis-
übernahme. unter www.federer-partners.ch finden sie unser gesamtes leistungsangebot im 
start-up-bereich.
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NAcHFOLGER/INNEN FÜR EtABLIERtE GE-
MEINScHAFtSPRAxIS FÜR ALLGEMEINE IN-
NERE MEDIZIN IM KANtON BE GESUcHt
Für eine attraktive und ertragsstarke Praxis für 
Innere Medizin suchen wir nach Vereinbarung 
motivierte und kompetente Fachärzte/-ärztin-
nen für Allgemeine Innere Medizin zur Praxis-
übernahme. Die Gemeinschaftspraxis befindet 
sich an einer bestens zugänglichen Lage in der 
Nähe der Stadt Bern und verfügt über ein gros-
ses und treues Patientengut. Die gut erhaltenen 
und modernen Räumlichkeiten verfügen über 
eine elektronische Agenda. Ausserdem kann auf 
die Hilfe und Erfahrung des langjährigen und 
eingespielten nichtärztlichen Praxisteams ge-
zählt werden. Die Praxis ist eventuell auch für 
eine 3. Partei geeignet. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2810

❯ KantOn scHWYZ

NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR EINE SUK-
ZESSIVE ÜBERGABE IM KANtON ScHWYZ
Für eine an optimaler Lage in einer hausärzt-
lich unterversorgten Region angesiedelte Pra-
xis für Allgemeine Innere Medizin suchen wir 
eine/n motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis 
ist dank mehreren Parkplätzen direkt vor der 
Praxis und einer Bushaltestelle in Gehdistanz 
optimal erreichbar.  Die grosszügigen und hel-
len Räumlichkeiten sind bestens ausgestattet 
und befinden sich technisch auf dem neuesten 
Stand. Darüber hinaus profitieren Sie von ei-
nem grossen, treuen Patientenstamm sowie der 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem gut 
eingespielten Praxisteam und der Möglichkeit 
zur Selbstdispensation. Falls Sie mit dem Schritt 
in die Selbstständigkeit liebäugeln und wir mit 
diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns über Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2530

❯ KantOn basel-land

BL: HAUSARZtPRAxIS IN StADtNAHER REGI-
ON ZU ÜBERGEBEN
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir 
für eine etablierte, gut laufende Hausarztpraxis 
an verkehrstechnisch idealer Lage in der Nähe 
der Stadt Basel eine/n oder mehrere Nachfolge- 
r/innen. Die Region ist hausärztlich unterversorgt 
und die Praxis mit Selbstdispensation besitzt ei-
nen grossen und treuen Patientenstamm sowie 
gepflegte Räumlichkeiten, welche grosszügig 
bemessen sind.  Falls Sie mit dem Schritt in die 
Selbstständigkeit liebäugeln und eine gute und 
langjährige Beziehung zu den Patienten schätzen, 
melden Sie sich bitte schriftlich. Ref.-Nr. 2775

❯ KantOn bern

DORFPRAxIS FÜR ALLGEMEINE INNERE MEDI-
ZIN IM NORDÖStLIcHEN tEIL DES KANtONS 
BERN SUcHt NAcHFOLGE
In einer attraktiven Gemeinde im nordöstlichen 
teil des Kantons Bern kann eine ganzheitliche 
Praxis für Allgemeine Innere Medizin mit Selbst-
dispensation übernommen werden. Die Praxis 
wird von einem kompetenten team organisiert 
und verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsma-
nagement. Der ertragsstarke Betrieb eignet sich 
aufgrund der grosszügigen Räumlichkeiten und 
modernen Ausstattung sowie des grossen und 
treuen Patientenstamms auch für mehrere Ärz-
te/Ärztinnen. Die Praxis ist bestens erreichbar 
via Bahn und Auto. Ein grosser Parkplatz und 
freier Blick in die Natur runden das Angebot ab. 
Faire Langzeitmiete ist möglich. Falls Sie sich 
angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2615

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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❯ KantOn sOlOtHurn

GRUPPENPRAxIS IN AGGLOMERAtION VON 
SOLOtHURN SUcHt NAcHFOLGER/IN
In der Agglomeration der Stadt Solothurn suchen 
wir für eine moderne, gut laufende und lebhafte 
Praxis eine/n motivierte/n und dynamische/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medi-
zin als Nachfolger/in. Die Praxisräumlichkeiten 
verfügen über eine moderne Infrastruktur mit 
elektronischer Administration, digitalem Rönt-
gen und Labor. Darüber hinaus ist die Praxis ver-
kehrstechnisch hervorragend gelegen mit einer 
Bushaltestelle in Gehdistanz und einem grossen 
eigenen Parkfeld mit mehreren Parkplätzen. Zu-
dem profitieren Sie von der guten Zusammenar-
beit mit dem langjährig eingespielten ärztlichen 
und nichtärztlichen Praxisteam und den Syner-
gieeffekten eines Ärztezentrums. Falls wir mit 
diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2640

HAUSARZtPRAxIS NAHE OLtEN ZU ÜBERGE-
BEN
Für eine etablierte Hausarztpraxis in einer at-
traktiven Vorortsgemeinde von Olten suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n oder mehrere 
Nachfolger/innen. Die Praxis könnte zudem 
auch problemlos als Doppelpraxis geführt wer-
den, beispielsweise von zwei Ärztinnen, die teil-
zeit arbeiten möchten. Die ertragsstarke Praxis 
zeichnet sich durch einen grossen und treuen 
Patientenstamm sowie grosszügige Räumlich-
keiten mit mehreren Behandlungszimmern aus. 
Die Praxis liegt zentral. Ausreichend Patienten-
parkplätze sowie die Bushaltestelle befinden 
sich direkt vor dem Gebäude. Bei Interesse kann 
das Stockwerkeigentum der Praxis miterworben 
werden. Falls Sie dieses attraktive Angebot an-
spricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1725

KANtON SOLOtHURN: NAcHFOLGER/IN GE-
SUcHt FÜR PRAxIS FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN
In einem schönen Vorort der Stadt Solothurn ist 
nach Vereinbarung eine Praxis für Allgemeine 
Innere Medizin mit Selbstdispensation zu über-
geben. Die Praxis liegt in einem Einzugsgebiet 
mit tiefer Ärztedichte. Der grosse Patienten-
stamm macht sie überdurchschnittlich ertrags-
stark. Das Umsatzvolumen ist ausbaubar und 
hat Potenzial für mehrere Nachfolger/innen. Die 
Praxis ist per Auto und Zug bestens erreichbar 
und verfügt über eigene, kostenfreie Parkplät-
ze. Die Infrastrukturkosten der grosszügigen 
und hellen Praxisräume sind gering, da sie mit 
einem geschätzten Kollegen geteilt werden. 
Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 2220

❯ KantOn st. Gallen

FAcHARZt/-ÄRZtIN GESUcHt MIt OPtION 
AUF PARtNERScHAFt/ÜBERNAHME
Für die bestens gelegene und etablierte Haus-
arztpraxis in einem Neubau in Oberuzwil im 
Wahlkreis Wil suchen wir auf diesem Wege 
eine/n weitere/n Fachärztin/-arzt für Allgemei-
ne Innere Medizin. Das Praxiszentrum, welches 
im Sommer 2020 neu bezogen worden ist, ist 
topmodern eingerichtet und technisch auf dem 
neuesten Stand. Die sehr gute Zusammenarbeit 
des ärztlichen und nichtärztlichen teams ist ein 
weiter Pluspunkt dieses attraktiven Angebots. 
Es wird Ihnen eine attraktive und zeitgemässe 
Anstellung mit zukunftsorientierten Bedingun-
gen angeboten, in der auch eine Option auf 
Partnerschaft oder Übernahme besteht. Für den 
Einstieg wäre ein Pensum von 40–60 % ideal mit 
Option zur Steigerung. Ref.-Nr. 1115
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mit Wartebereich, einem kleinen, digital integ-
rierten Praxislabor mit EKG und einem kleinen 
Behandlungszimmer über zwei grosse Sprech-
Untersuchungszimmer und ist somit bestens ge-
eignet, um auch von zwei Ärzt/innen im Jobsha-
ring und/oder als Doppelpraxis weiterbetrieben 
zu werden. Es warten ein treuer und wachsender 
Kundenstamm, eine hochmotivierte, erfahrene 
und mehrsprachige MPA, ein geregelter und ge-
ring belastender Notfalldienst und faire Über-
nahmekonditionen auf Sie. Möchten Sie Ihre 
Arbeit eigenständig und ohne Vorgesetzten/
Personalkoordinator planen und gestalten und 
damit auch Ihre wertvolle Freizeit? Wir freuen 
uns auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-
Nr. 1625

AttRAKtIVE PRAxISRÄUMLIcHKEItEN AN 
ZENtRAL GELEGENER StELLE AN DER GOLD-
KÜStE IN StÄFA ZU VERMIEtEN
In der von hoher Lebensqualität gekennzeich-
neten Gemeinde Stäfa sind 95 m2 Praxisräum-
lichkeiten zu vermieten. Die Räumlichkeiten 
befinden sich zwei Minuten vom Bahnhof weg 
und sind bestens zu erreichen. Neben dem 
Empfangsbereich mit Wartezimmer verfügt die 
Praxis über drei Untersuchungszimmer, ein La-
bor sowie einen Lift. Die hellen und lichtdurch-
fluteten Räumlichkeiten hinterlassen einen sehr 
gepflegten und einladenden Eindruck. Die Mie-
te beziffert sich auf monatlich 2 500 Fr. exklusive 
Nebenkosten von 250 Fr. Kellerabteil und Gara-
genplatz für zwei Personenwagen in der Miete 
inbegriffen. Ref.-Nr. 2230

BREIt GEFÄcHERtE GRUNDVERSORGERPRA-
xIS AM ZÜRIcHSEE SUcHt NAcHFOLGER
Für eine sich durch ihre hervorragende Lage 
direkt am linken Zürichseeufer auszeichnen-
de Praxis suchen wir eine/n breit und gut 
ausgebildete/n Nachfolger/in. Die Praxis ver-
fügt über eine moderne Infrastruktur mit voll-
elektronischer Krankengeschichte, digitalem 
hochauslösendem Röntgen, Apotheke, Labor, 
EKG (Holter EKG), Lungenfunktion, Audiome-

❯ KantOn tHurGau

HAUSARZtPRAxIS IM KANtON tHURGAU 
SUcHt NAcHFOLGER
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung 
für eine Praxis in einer von einer hohen Lebens-
qualität gekennzeichneten Gemeinde im Kanton 
thurgau eine/n Arzt/Ärztin für Allgemeine Inne-
re Medizin, mit Interesse, die Praxis mittelfristig 
in 2–3 Jahren zu übernehmen. Die Praxis wird 
zusammen mit einer Gynäkologin geführt. Die 
umsatzstarke Landarztpraxis mit einem sehr 
treuen Patientenstamm wird papierlos geführt. 
Ebenfalls ist die Praxis ausgestattet mit neuem 
digitalem Röntgengerät, EKG, Ultraschall, Lufu, 
eigenem Labor und Apotheke zur Selbstdis-
pensation. Einen weiteren Pluspunkt stellt das 
hervorragende und freundliche Praxispersonal 
dar, welches die Praxis bestens organisiert. Bei 
Interesse an diesem attraktiven Angebot freuen 
wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1880

❯ KantOn ZÜricH

NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR EINE HAUS-
ARZtPRAxIS IN DIEtIKON/ZH PER SOFORt 
ODER NAcH VEREINBARUNG
Rechtzeitig mit der Fertigstellung der Limmat-
talbahn ist im historischen Zentrum der stark 
wachsenden und hausärztlich unterversorgten 
Stadt Dietikon in einem vor 10 Jahren errichte-
ten Wohnhaus eine gepflegte, mit elektronischer 
Krankengeschichte (siMed) geführte Praxis für 
Allgemeine Innere Medizin mit Selbstdispen-
sation altershalber in neue Hände zu überge-
ben. Die 111 m2 grosse und zentral, unweit vom 
Bahnhof, im Erdgeschoss gelegene Praxis ist zu 
Fuss, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und 
per Auto (zwei Autobahnzufahrten/tiefgara-
ge) sehr gut zu erreichen. Sie verfügt über ein 
grosses Einzugsgebiet über die Kantonsgren-
zen hinaus (von der Reuss bis an den Rhein). Die 
bislang als Einzelpraxis von einer Praktischen 
Ärztin mit Interesse an Integrativer Medizin ge-
führte Praxis verfügt nebst einem grossen und 
sehr hellen und freundlichen Empfangsraum 
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trie und 24-h-Blutdruckmessung. Dermatolo-
gische Laserbehandlungen, Kleineingriffe und 
physikalische therapieanwendungen gehören 
ebenfalls zum Leistungsangebot der Praxis. Die 
gute Zusammenarbeit mit dem nahe gelegenen 
Spital und dem eingespielten Praxisteam sind 
weitere Vorteile dieses attraktiven Angebots. 
Die Praxis ist zudem dank dem in Gehdistanz 
liegenden Bahnhof sowie Parkplätzen im hausei-
genen Parkhaus bestens erreichbar. Falls wir Ihr 
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2690

HAUSARZtPRAxIS MIt SELBStDISPENSAtION 
DIREKt AM LINKEN ZÜRIcHSEEUFER ZU ÜBER-
GEBEN
Für eine stadtnahe und sehr gut mit öffentlichen 
und privaten Verkehrsmitteln erreichbare, mo-
derne und helle Hausarztpraxis (200 m2) am lin-
ken Zürichseeufer suchen wir eine/n oder meh-
rere motivierte Nachfolger/innen. Die zentral 
im Ort gelegene allgemein-internistische Praxis 
verfügt über eine elektronisch KG und Adminis-
tration, ein indirekt digitales Röntgen, Labor, 
EKG, einen Ultraschall, einen ambulanten OP/
ORL-Raum mit Leica-Deckenmikroskop und eine 
Physiotherapie in Untermiete. Zudem bieten alle 
Arbeitsräume eine fantastische Sicht über den 
ganzen Zürichsee. Die Räumlichkeiten befinden 
sich in einer modernen Geschäftsimmobilie auf 
einem Ärztestock zusammen mit weiteren Arzt-
praxen. Die Praxis ist ideal für zwei Ärzte auch 
in Kombination Allgemein-Internist mit einem 
Spezialisten. Falls Sie den Schritt in die selbst-
ständige Praxistätigkeit in der steuergünstigs-
ten und einer der schönsten Gemeinden im 
Kanton Zürich wagen möchten, melden Sie sich 
bitte schriftlich. Ref.-Nr. 2885

JUNGE/R KOLLEG/IN FÜR SUKZESSIVE ÜBER-
GABE EINER HAUSARZtPRAxIS IM BEZIRK 
DIELSDORF (ZH) GESUcHt
Gesucht wird ein/e Facharzt/-ärztin für Allge-
meine Innere Medizin, der/die einen sanften 
Einstieg in eine Praxis sucht. Die Sukzession 
zeichnet sich dadurch aus, dass der/die Nachfolge- 
r/in langsam in die Praxis einsteigt (auch im teil-
zeitpensum möglich) und dann die Praxis bis zu 
einem definierten Zeitpunkt (ca. 3–5 Jahre) ge-
meinsam mit dem aktuellen Inhaber führt, bevor 
dieser aus der Praxis aussteigt. Die moderne, 
lebhafte Hausarztpraxis liegt an verkehrsgüns-
tiger Lage, in einer aufstrebenden und famili-
enfreundlichen Gemeinde im Bezirk Dielsdorf 
und wird vollelektronisch geführt (inkl. digitaler 
Röntgenanlage). Ein interessantes, vielseitiges 
Patientengut (gute Durchmischung der Pati-
enten, keine Überalterung), ein eingespieltes 
Praxisteam, kein Konkurrenzdruck in der Region 
und ein gut geregelter Notfalldienst sind weite-
re Vorzüge. Ref.-Nr. 9150

ZÜRIcH: NAcHFOLGE GESUcHt FÜR PRAxIS 
FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURtSHILFE
An einer zentralen, sowohl mit den öffentlichen 
als auch privaten Verkehrsmitteln perfekt er-
reichbaren Lage inmitten der Stadt Zürich wird 
für eine ertragsstarke und langjährig etablierte 
Facharztpraxis für Gynäkologie und Geburts-
hilfe nach Vereinbarung ein/e motivierte/r und 
engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Ein an-
genehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen da-
bei die gute Zusammenarbeit sowohl mit den 
Ärzten in den Belegspitälern als auch mit dem 
hervorragend eingespielten, motivierten Pra-
xisteam. Einen weiteren Pluspunkt stellt das 
umfangreiche Zuweisernetzwerk der Praxis dar. 
Falls Sie sich von diesem attraktiven Angebot 
angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1650
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❯ KantOn basel-stadt

PHLEBOLOGIScH-cHIRURGIScHE PRAxIS IN 
BASEL NAcHFOLGER/IN GESUcHt
Für eine langjährig (seit bald 30 Jahren) eta-
blierte und ertragsstarke phlebologisch-chir-
urgische Praxis in Basel Nachfolger/in gesucht. 
Zentrale Lage, beste Erreichbarkeit mit ÖV oder 
per Auto. Schöne, grosszügige Räumlichkeiten, 
auch für Gruppenpraxis geeignet, verbleiter 
Praxis-OP (Durchleuchtung möglich), separater 
verbleiter Raum für Röntgenuntersuchungen 
vorhanden. Akkreditierung in drei nahe gele-
genen, renommierten Privatkliniken möglich. 
Übergabetermin nach Vereinbarung. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1105

❯ KantOn bern

KANtON BERN: NAcHFOLGER/IN GESUcHt 
FÜR cHIRURGIScHE PRAxIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstarke 
Praxis für chirurgie in einer dynamischen und 
stark wachsenden Stadt im Kanton Bern suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und 
engagierte/n Nachfolger/in. Die Praxis liegt in 
hellen, modernen und funktional eingerichteten 
Räumlichkeiten. Die Erreichbarkeit mit ÖV und 
PV ist aufgrund der äusserst zentralen Lage in 
unmittelbarer Bahnhofsnähe auf optimale Art 
und Weise sichergestellt. Sie profitieren ausser-
dem von der guten Zusammenarbeit mit dem 
eingespielten Praxisteam sowie der Möglichkeit 
der operativen tätigkeit an einer renommier-
ten Privatklinik und einem grossen, langjährig 
gewachsenen Zuweisernetzwerk. Falls Sie mit 
einer selbstständigen Praxistätigkeit liebäugeln 
und wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2740

CHIRURGIE

❯ nOrdWestscHWeiZ

GROSSRAUM BASEL: NAcHFOLGER/IN GE-
SUcHt FÜR cHIRURGIScHE PRAxIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstarke 
Praxis für chirurgie in einer dynamischen und 
stark wachsenden Stadt im Grossraum Basel su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Nachfolger/in. Die Praxis liegt 
in hellen, modernen und funktional eingerichte-
ten Räumlichkeiten und verfügt über einen OP I.  
Die Erreichbarkeit mit ÖV und PV ist aufgrund 
der äusserst zentralen Lage auf optimale Art 
und Weise sichergestellt. Sie profitieren ausser-
dem von der guten Zusammenarbeit mit dem 
eingespielten Praxisteam sowie der Möglich-
keit der operativen tätigkeit an renommierten 
Kliniken. Ausserdem verfügt die Praxis über ein 
grosses Zuweisernetzwerk. Falls Sie mit einer 
selbstständigen Praxistätigkeit liebäugeln und 
wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2820

PRAxIS MIt OPERAtIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWEStScHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der tech-
nik befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifi-
ziertem OP I nach tARMED in einer einwohner-
starken Gemeinde im Grossraum Basel suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
me. Die Praxis eignet sich sehr gut für eine/n 
chirurg/in, Handchirurg/in oder Plastische/n 
chirurg/in. Die Praxis befindet sich an zentra-
ler Lage und ist dank zur Praxis gehörenden 
Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art 
und Weise erreichbar. Falls wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 8560
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DERMATOLOGIE 
UND VENEROLOGIE

❯ nOrdWestscHWeiZ

DERMAtOLOGIScHE PRAxIS IM KANtON 
AARGAU ZU ÜBERGEBEN
In einer stark wachsenden Gemeinde im nördli-
chen teil des Kantons Aargau ist eine Praxis für 
Dermatologie zu übergeben. Die Räumlichkei-
ten befinden sich in einer wunderschönen, frei 
stehenden Immobilie am Rande der Altstadt und 
sind sowohl per ÖV als auch per PV auf optimale 
Art und Weise erreichbar. Die vollelektronische 
Praxis zeichnet sich zudem durch ihre schlanke 
Kostenstruktur und ihr breites Leistungsangebot 
aus. Sie profitieren in der ertragsstarken Praxis 
ausserdem von der hervorragenden Zusammen-
arbeit mit dem eingespielten Praxisteam sowie 
von einem grossen und treuen Patientenstamm. 
Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2355

DERMAtOLOGIScHE PRAxIS IN BASEL ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine Dermatologiepraxis mit Spitalanbin-
dung und breitem Leistungsangebot suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n oder mehrere 
motivierte und engagierte Nachfolger/innen. 
Die Praxis ist sowohl mit den ÖV wie aber auch 
mit dem PV bestens erreichbar (Bahnstation 
und Parkhaus in unmittelbarer Nähe). Die gros-
sen, gepflegten Räumlichkeiten der etablierten 
Praxis mit umfangreichem Zuweisernetzwerk 
sind freundlich und funktional eingerichtet. 
Einen grossen Pluspunkt stellt zudem die gute 
Zusammenarbeit mit dem langjährig einge-
spielten ärztlichen und nichtärztlichen team 
dar.  Ref.-Nr. 2130

❯ KantOn ZÜricH

DERMAtOLOGIScHES ZENtRUM IM KANtON 
ZÜRIcH ZU ÜBERGEBEN
Für ein Dermatologiezentrum im Kanton Zü-
rich mit breitem Leistungsangebot suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und 
engagierte/n Nachfolger/in. Die zentrale Lage 
und die perfekte Erreichbarkeit sowohl mit öf-
fentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln spre-
chen für sich. Die Praxis überzeugt neben den 
grosszügig bemessenen, modernen und hellen 
Räumlichkeiten auch durch die hervorragende 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Praxis-
team. Falls wir mit diesem attraktiven Angebot 
Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1685

ZH: NAcHFOLGER FÜR DERMAtOLOGIScHES 
ZENtRUM AM ZÜRIcHSEE GESUcHt
Für ein an privilegierter und hautärztlich un-
terversorgter Lage am linken Zürichseeufer 
gelegenes, grosses Kompetenzzentrum für 
Dermatologie suchen wir per sofort eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Fachärztin/Fach-
arzt für Dermatologie und Venerologie als Nach-
folger/in. Sie können sich auf eine bestens eta-
blierte und topmoderne Praxis freuen, welche 
zusätzlich über einen zugelassenen Praxis-OP 
und eine Lichtkabine verfügt. Weitere Vorteile 
dieses attraktiven Angebots sind beispielsweise 
das gut durchmischte Patientengut, ein über-
durchschnittlich grosser Patientenstamm, die 
uneingeschränkte Selbstdispensation und die 
attraktive Kostenstruktur. Falls wir mit diesem 
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-
ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 2700
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NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR GYNÄKOLO-
GIScHE PRAxIS IM MIttELLAND
Für eine in einer dynamischen, stark wachsen-
den Kleinstadt im Mittelland gelegene Pra-
xis suchen wir nach Vereinbarung eine/n oder 
mehrere motivierte und versierte Nachfolger/
innen. Die langjährig etablierte und äusserst er-
tragsstarke, volldigitale Praxis befindet sich an 
zentralster Lage in grosszügig bemessenen, mo-
dernen und hellen Räumlichkeiten. Ein Parkhaus 
mit Parkmöglichkeiten befindet sich in unmit-
telbarer Nähe. Neben der guten Infrastruktur 
profitieren Sie auch von der hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
ärztlichen und nichtärztlichen Praxisteam. Falls 
Sie den Schritt in die selbstständige Praxistä-
tigkeit wagen möchten und wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 2910

❯ OstscHWeiZ

BEStENS EtABLIERtE HAUSARZtPRAxIS IN 
DER OStScHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine grosse und langjährig etablierte Praxis 
für Allgemeine Innere Medizin und Gynäkologie 
in einer grösseren, stark wachsenden Stadt in 
der Ostschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n oder mehrere qualifizierte und motivier-
te Nachfolger/innen. Die Praxis besticht neben 
der zentralen und sowohl per PV als auch per ÖV 
perfekt erreichbaren Lage durch lichtdurchflute-
te und grosszügige Räumlichkeiten sowie einen 
grossen, treuen Patientenstamm. Sie profitieren 
ausserdem von der hervorragenden Zusammen-
arbeit mit dem langjährig eingespielten ärztli-
chen und nichtärztlichen team. Falls wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 2020

GASTROENTEROLOGIE

❯ nOrdWestscHWeiZ

GAStROENtEROLOGIScHE PRAxIS ZU ÜBER-
GEBEN
Für eine langjährig etablierte und ausgespro-
chen ertragsstarke Praxis für Gastroenterologie 
in einer dynamischen, stark wachsenden Stadt 
im Mittelland suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n oder mehrere motivierte und kompeten-
te Nachfolger/innen. Die Praxis besticht durch 
grosszügige, moderne Räumlichkeiten an bester 
Lage und ist sowohl mit öffentlichen als auch 
mit privaten Verkehrsmitteln (diverse Parkplätze 
vorhanden) optimal erreichbar. Darüber hinaus 
profitieren Sie von der ausgezeichneten Zusam-
menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam und einem grossen, langjährig ge-
pflegten Zuweisernetzwerk. Falls wir mit diesem 
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-
ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 2080

GYNÄKOLOGIE 
UND GEBURTSHILFE

❯ Mittelland

NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR EINE GYNÄ-
KOLOGIScHE PRAxIS IM KANtON BERN
In einer dynamischen, stark wachsenden Stadt 
im Kanton Bern suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n Nachfolger/in. Der Praxisstandort über-
zeugt durch seine äusserst zentrale Lage und 
eine damit einhergehende perfekte Erreichbar-
keit per PV und ÖV. Die moderne, voll digita-
lisierte Praxis besticht durch grosszügige und 
helle Räumlichkeiten. Ein langjährig eingespiel-
tes Praxisteam sowie die Möglichkeit der Beleg-
arzttätigkeit an einer renommierten Privatklinik 
stellen weitere Pluspunkte dar. Ref.-Nr. 2100
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GYNÄKOLOGIEPRAxIS IN DER OStScHWEIZ 
ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde 
in der Bodenseeregion wird für eine ertragsstar-
ke und langjährig etablierte Facharztpraxis für 
Gynäkologie und Geburtshilfe nach Vereinba-
rung ein/e motivierte/r und engagierte/r Nach-
folger/in gesucht. Die Praxis liegt an bester, 
sowohl mit ÖV als auch PV perfekt erreichbarer 
Lage und besticht durch gepflegte und funktio-
nal eingerichtete Räumlichkeiten. Die gute Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam sowie ein langjährig etabliertes Zu-
weisernetzwerk stellen weitere Pluspunkte dar. 
Falls dieses attraktive Angebot Ihr Interesse 
geweckt hat, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1505

❯ KantOn basel-stadt

BASEL: GYNÄKOLOGIScHE PRAxIS ZU ÜBER-
GEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel wird für eine 
langjährig etablierte und ertragsstarke Praxis 
für Gynäkologie und Geburtshilfe ein/e oder 
mehrere engagierte Nachfolger/innen gesucht. 
Neben den äusserst grosszügig bemessenen, 
lichtdurchfluteten Räumlichkeiten gewährleistet 
auch die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem perfekt eingespielten Praxisteam eine sehr 
angenehme Arbeitsatmosphäre. Ref.-Nr. 9365

❯ KantOn bern

NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR GYNÄKOLO-
GIScHE PRAxIS IN BERN
An bester Lage in Bern suchen wir für eine lang-
jährig etablierte und ertragsstarke gynäkologi-
sche Praxis eine/n motivierte/n und versierte/n 
Nachfolger/in. Die vollelektronische Praxis be-
findet sich an zentraler Lage in modernen, hellen 
Räumlichkeiten. Sie profitieren neben der guten 
Zusammenarbeit mit dem langjährig eingespiel-

ten Praxisteam auch von der Möglichkeit der 
Belegarzttätigkeit an renommierten Kliniken. 
Falls Sie den Schritt in die selbstständige Pra-
xistätigkeit wagen möchten und wir mit diesem 
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-
ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 2855

❯ KantOn luZern

GYNÄKOLOGIScHE PRAxIS IM KANtON LU-
ZERN SUcHt NAcHFOLGER/IN
An zentraler Lage in einer stark wachsenden 
Stadt im Kanton Luzern suchen wir für eine gy-
näkologische Praxis eine/n motivierte/n und 
versierte/n Nachfolger/in. Die seit Jahren bes-
tens etablierte, sehr ertragsstarke Praxis wird 
vollelektronisch geführt und befindet sich auf 
dem neusten Stand der technik. Sie profitieren 
von grosszügigen, modernen Räumlichkeiten 
und einer guten Zusammenarbeit mit dem ein-
gespielten Praxisteam. Falls Sie dieses attrakti-
ve Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2550

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ KantOn ZÜricH

NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR ORL-PRAxIS 
IN ZÜRIcH
Für eine zentral und privilegiert gelegene, lang-
jährig etablierte Praxis für Oto-Rhino-Laryngo-
logie in der Stadt Zürich wird nach Vereinbarung 
ein/e motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Die 
sowohl mit öffentlichen als auch privaten Ver-
kehrsmitteln gut erreichbare Praxis verfügt über 
funktional eingerichtete und helle Räumlichkei-
ten. Sie profitieren ausserdem von der exzellen-
ten Zusammenarbeit sowohl mit dem langjährig 
eingespielten Praxisteam als auch mit den an-
deren Fachärzten im Belegspital. Falls dieses 
attraktive Angebot Ihr Interesse geweckt hat, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1780
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Pluspunkt stellt das umfangreiche Zuweiser-
netzwerk der Praxis dar. Falls Sie sich von die-
sem attraktiven Angebot angesprochen fühlen 
und Sie mit dem Gedanken an eine selbstständi-
ge tätigkeit liebäugeln, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1665

ZÜRIcH: NAcHFOLGE GESUcHt FÜR PRAxIS 
FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURtSHILFE
An einer zentralen, sowohl mit den öffentli-
chen als auch privaten Verkehrsmitteln perfekt 
erreichbaren Lage inmitten der Stadt Zürich 
wird für eine ertragsstarke und langjährig eta-
blierte Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
und engagierte/r gesucht. Ein angenehmes 
Arbeitsumfeld garantiert Ihnen dabei die gute 
Zusammenarbeit sowohl mit den Ärzten in den 
Belegspitälern als auch mit dem hervorragend 
eingespielten, motivierten Praxisteam. Einen 
weiteren Pluspunkt stellt das umfangreiche 
Zuweisernetzwerk der Praxis dar. Falls Sie sich 
von diesem attraktiven Angebot angesprochen 
fühlen, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1650

HANDCHIRURGIE

❯ nOrdWestscHWeiZ

PRAxIS MIt OPERAtIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWEStScHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der tech-
nik befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifi-
ziertem OP I nach tARMED in einer einwohner-
starken Gemeinde im Grossraum Basel suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
me. Die Praxis eignet sich sehr gut für eine/n 
chirurg/in, Handchirurg/in oder Plastische/n 
chirurg/in. Die Praxis befindet sich an zentra-
ler Lage und ist dank zur Praxis gehörenden 
Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art 
und Weise erreichbar. Falls wir mit diesem at-

❯ KantOn tHurGau

NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR ORL-PRAxIS 
IN DER OStScHWEIZ
Für eine in einer grösseren Ortschaft im Kanton 
thurgau gelegene, langjährig etablierte und 
ertragsstarke Praxis für Oto-Rhino-Laryngolo-
gie wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
Nachfolger/in gesucht. Die zentral gelegene 
und sowohl mit öffentlichen wie auch privaten 
Verkehrsmitteln gut erreichbare Praxis verfügt 
über grosszügig bemessene, moderne und helle 
Räumlichkeiten. Sie profitieren ausserdem von 
der exzellenten Zusammenarbeit sowohl mit 
dem langjährig eingespielten Praxisteam als  
auch mit den anderen Fachärzten im Belegspi-
tal. Ref.-Nr. 8940

❯ KantOn ZÜricH

NAcHFOLGER/INNEN GESUcHt FÜR EINE GY-
NÄKOLOGIScHE PRAxIS
Für eine gynäkologische Doppelpraxis in einer 
dynamischen Stadt im Kanton Zürich suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n oder mehrere moti-
vierte und engagierte Nachfolger/innen. Die 
ausgesprochen zentrale Lage ermöglicht eine 
perfekte Erreichbarkeit mit ÖV und PV (diverse 
Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Praxisnä-
he vorhanden). Die frisch renovierte, volldigi-
tale Praxis besticht zudem durch ihre hellen, 
grosszügigen und gepflegten Räumlichkeiten. 
Ausserdem profitieren Sie von der guten Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam. Ref.-Nr. 2115

ZÜRIcH: GYNÄKOLOGIScHE PRAxIS SUcHt 
NAcHFOLGER
Für eine Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe an bester Lage mitten in der Stadt Zü-
rich wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
und engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Durch 
die sehr zentrale Lage ist die Praxis sowohl mit 
den privaten als auch den öffentlichen Verkehrs-
mitteln sehr gut erreichbar.  Einen weiteren 
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traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 8560

KARDIOLOGIE

❯ nOrdWestscHWeiZ
BL: KARDIOLOGIScHER PRAxIStEIL IN GE-
MEINScHAFtSPRAxIS ZU ÜBERGEBEN
In der Region Basel ist eine etablierte und sehr 
ertragsstarke Praxis für Kardiologie zu über-
geben. Die grosszügigen Räumlichkeiten sind 
topmodern eingerichtet und die Ausstattung 
ist technisch auf dem neuesten Stand. Verkehrs-
technisch liegt die Praxis ebenfalls an bestmög-
licher Lage und ist sowohl mit dem Bus als auch 
mit dem Auto dank Parkplätzen vor der Praxis 
optimal erreichbar. Zudem profitieren Sie vom 
fachlichen Austausch und der guten Zusammen-
arbeit mit dem ärztlichen und nichtärztlichen 
Praxisteam. Liebäugeln Sie mit der Selbststän-
digkeit und hat Sie dieses attraktive Angebot 
angesprochen, dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2785

KARDIOLOGIScHE PRAxIS IN DER NORD-
WEStScHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
In einer dynamischen Stadt in der Nordwest-
schweiz suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n und engagierte/n Nachfolge- 
r/in für eine kardiologische Praxis. Die Praxis 
besticht neben der sehr zentralen Lage, welche 
eine Anreise sowohl per öffentlichen Verkehrs-
mitteln (tramstation vor der Praxis) sowie Auto 
(diverse Parkhäuser in unmittelbarer Nähe) 
problemlos ermöglicht, auch durch das Hinter-
lassen eines sehr einladenden Eindrucks der 
Praxisräumlichkeiten und eine gut aufgebaute 
Reputation der Praxis unter Patienten und Zu-
weisern. Ein weiterer Vorteil dieser Praxis ist 
die elektronisch geführte Administration. Falls 
Sie dieses attraktive Angebot anspricht, freuen 
wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 2155

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn luZern

NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR AUGENARZt-
PRAxIS IM KANtON LUZERN
Für eine langjährig etablierte Augenarztpraxis 
in einer dynamischen und stark wachsenden 
Stadt im Kanton Luzern suchen wir nach Verein-
barung eine/n Nachfolger/in. Die ertragsstarke 
Facharztpraxis mit attraktiver Kostenstruktur 
verfügt über gepflegte, moderne und helle 
Räumlichkeiten und ist dank zentralster Lage so-
wohl mit den öffentlichen als auch den privaten 
Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise er-
reichbar. Die volldigitale Praxis ist hervorragend 
ausgestattet und verfügt über neuwertige Gerä-
te auf dem neuesten Stand der technik. Falls Sie 
sich von diesem attraktiven Angebot angespro-
chen fühlen, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2340

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ nOrdWestscHWeiZ

NAcHFOLGER/INNEN GESUcHt FÜR EIN cHI-
RURGIScHES ZENtRUM MIt OP I
Für ein langjährig etabliertes und ertragsstar-
kes Zentrum mit Schwerpunkt Handchirurgie 
in einer dynamischen Stadt in der Nordwest-
schweiz suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
oder mehrere motivierte und engagierte 
Nachfolger/innen. Die zentral gelegenen Pra-
xisräumlichkeiten ermöglichen eine optimale 
Anreise per ÖV und PV (Bahnhof inklusive PP 
für Kunden in unmittelbarer Nähe). Die moder-
nen und gepflegten Räumlichkeiten der volldi-
gitalen Praxis verfügen ausserdem über einen 
eigenen OP I. Darüber hinaus profitieren Sie 
neben dem grossen Zuweisernetzwerk von der 
guten Zusammenarbeit mit dem langjährig ein-
gespielten ärztlichen und nichtärztlichen Praxi-
steam. Ref.-Nr. 2185
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PLASTISCHE, REKONSTRUKTIVE 
UND ÄSTHETISCHE CHIRURGIE

❯ nOrdWestscHWeiZ

PRAxIS MIt OPERAtIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWEStScHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der tech-
nik befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifi-
ziertem OP I nach tARMED in einer einwohner-
starken Gemeinde im Grossraum Basel suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
me. Die Praxis eignet sich sehr gut für eine/n 
chirurg/in, Handchirurg/in oder Plastische/n 
chirurg/in. Die Praxis befindet sich an zentra-
ler Lage und ist dank zur Praxis gehörenden 
Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art 
und Weise erreichbar. Falls wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 8560

PNEUMOLOGIE

❯ Mittelland

BE: PNEUMOLOGIScHE PRAxIS ZU ÜBERGE-
BEN
Für eine in einer dynamischen, grösseren Stadt 
im Kanton Bern gelegene Praxis für Pneumo-
logie suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis besticht 
durch grosszügige, helle Räumlichkeiten und 
eine dank zentraler Lage und eigenen Parkplät-
zen perfekte Erreichbarkeit. Sie profitieren in 
der volldigitalen Praxis ausserdem von einem 
grossen Zuweisernetzwerk sowie von der guten 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Praxi-
steam. Falls Sie mit dem Schritt in die Selbst-
ständigkeit liebäugeln und wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 2715

❯ ZentralscHWeiZ

NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR ORtHOPÄDI-
ScHE PRAxIS IN DER ZENtRALScHWEIZ
Für eine langjährig etablierte und ertragsstarke 
Praxis für orthopädische chirurgie in einer dy-
namischen und stark wachsenden Region in der 
Zentralschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n motivierte/n und engagierte/n Nachfol-
ger/in. Die Praxis liegt in hellen, modernen und 
funktional eingerichteten Räumlichkeiten. Die 
Erreichbarkeit mit ÖV und PV ist aufgrund der 
äusserst zentralen Lage auf optimale Art und 
Weise sichergestellt. Sie profitieren ausserdem 
von der guten Zusammenarbeit mit dem einge-
spielten Praxisteam und den Fachkollegen so-
wie der Möglichkeit der operativen tätigkeit an 
einer renommierten Klinik. Falls Sie den Schritt 
in die Selbstständigkeit wagen möchten und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2665

❯ KantOn bern

KANtON BERN: NAcHFOLGER GESUcHt FÜR 
ORtHOPÄDIScHE PRAxIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Praxis für orthopädische chirurgie in einer 
stark wachsenden Stadt im Kanton Bern suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und 
engagierte/n Nachfolger/in. Die Praxis liegt in 
hellen, modernen und funktional eingerichteten 
Räumlichkeiten. Die Erreichbarkeit mit ÖV und 
PV ist auf optimale Art und Weise sichergestellt. 
Weitere Pluspunkte stellen die Möglichkeit der 
operativen tätigkeit an zwei renommierten Kli-
niken sowie die gute Zusammenarbeit mit dem 
eingespielten Praxisteam dar. Falls Sie mit einer 
selbstständigen Praxistätigkeit liebäugeln und 
wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1605
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PSYCHIATRIE 
UND PSYCHOTHERAPIE

❯ KantOn luZern

ZENtRUM FÜR PSYcHIAtRIE UND PSYcHO-
tHERAPIE ZU ÜBERGEBEN
Für ein grösseres Zentrum an privilegierter 
Lage mitten in der Stadt Luzern wird nach 
Vereinbarung ein/e oder mehrere Nachfolger/
innen gesucht. Sie profitieren von wunderschö-
nen, hellen Räumlichkeiten an bester Lage und 
der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem 
grossen und langjährig eingespielten Praxis-
team (inklusive mehrerer Psychologen) sowie 
von hohen Qualitätsstandards. Falls Sie sich 
von diesem attraktiven Angebot angesprochen 
fühlen, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme.   Ref.-Nr. 1990

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜricH

ZÜRIcH: NAcHFOLGER/IN GESUcHt FÜR 
RHEUMAtOLOGIScHE PRAxIS
An einer zentralen, sowohl mit den öffentlichen 
wie privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichba-
ren Lage inmitten der Stadt Zürich wird für eine 
ertragsstarke und etablierte Facharztpraxis für 
Rheumatologie mit ausgewiesener Spezialisie-
rung hinsichtlich manueller Medizin und Sport-
medizin nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
und engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Ein 
angenehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen 
dabei die gute Zusammenarbeit sowohl mit den 
Ärzten in der Praxis als auch mit dem langjährig 
eingespielten, etablierten Praxisteam. Ausser-
dem profitieren Sie in der modern und funkti-
onal ausgestatteten Praxis von einem stabilen 
Zuweisernetzwerk. Ref.-Nr. 8850

UROLOGIE

❯ KantOn bern

NAcHFOLGER GESUcHt FÜR UROLOGIScHE 
PRAxIS IM KANtON BERN
An einer zentralen, sowohl mit den öffentli-
chen wie auch mit privaten Verkehrsmitteln 
perfekt erreichbaren Lage in einer grösseren 
Stadt im Kanton Bern wird für eine ertrags-
starke und etablierte Facharztpraxis für Urolo-
gie nach Vereinbarung ein/e motivierte/r und 
engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Ein ange-
nehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen dabei 
die gute Zusammenarbeit mit dem hervorra-
gend eingespielten ärztlichen und nichtärztli-
chen Praxisteam. Ausserdem profitieren Sie in 
der modern und funktional ausgestatteten Pra-
xis von einem grossen Zuweisernetzwerk sowie 
der Möglichkeit der operativen tätigkeit an re-
nommierten Kliniken. Die grosszügigen Räum-
lichkeiten stellen einen weiteren Pluspunkt dar. 
Falls Sie sich von diesem attraktiven Angebot 
angesprochen fühlen, melden Sie sich bitte 
schriftlich. Ref.-Nr. 2385
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ Mittelland

ARZt/ÄRZtIN ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN 
ODER PRAKtIScHE/R ARZt/ÄRZtIN GESUcHt 
FÜR ÄRZtEZENtRUM IM KANtON ZÜRIcH
Für unseren Kunden und dessen Weiterentwick-
lung der Grundversorgung suchen wir per 1./2. 
Quartal eine/n engagierte/n, initiative/n und 
zuverlässige/n Ärztin/Arzt Allgemeine Innere 
Medizin oder praktische/n Arzt/Ärztin mit einem 
Arbeitspensum von 50–100 %. Die Praxisräum-
lichkeiten sind neu und mit modernster Ausstat-
tung (unter anderem volldigitale KG, digitales 
Röntgen und EKG) versehen. Der Kunde bietet: 
geregelte Arbeitszeiten (Montag bis Freitag), 
überdurchschnittliche Ferien- und Ausbildungs-
vergütungen und umsatzbasierte Entlöhnung 
mit guten Sozialleistungen. Falls Sie Interesse an 
einer abwechslungsreichen tätigkeit und Mitor-
ganisation der Hausarztpraxis in einem aufge-
stellten, dynamischen team aus Kinder-/Jugend- 
und Allgemeinärzten und Praxisassistentinnen 
haben, würden wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme sehr freuen. Ref.-Nr. 2915

❯ Mittelland und ZentralscHWeiZ

BE UND ZG: FAcHARZt/-ÄRZtIN FÜR PÄDIA-
tRIE ODER ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GE-
SUcHt
Für eine grössere Gruppenpraxis mit zwei 
Standorten im idyllischen Oberaargau (Kanton 
Bern) sowie einem Standort im Kanton Zug su-
chen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie 
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur 
Ergänzung des teams und  zum Ausbau des An-
gebotes. Die modern und funktional eingerich-
teten Praxen liegen in grösseren Ortschaften 
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit 

privaten Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bei 
gegenseitigem Interesse wäre nach anfängli-
cher Anstellung auch die Option zu einer späte-
ren Partnerschaft gegeben. Ref.-Nr. 8090

❯ ZentralscHWeiZ und ZÜricH

GEMEINScHAFtSPRAxIS IM KANtON 
ScHWYZ 10 MINUtEN VON ZÜRIcHSEE ENt-
FERNt SUcHt UNtERStÜtZUNG
Eine hochfrequentierte Praxis mit einem viel-
fältigen und spannenden Patientengut sucht 
per sofort eine/n motivierte/n Kolleg/in (All-
gemeine Innere Medizin). Die Praxis verfügt 
über grosszügige Räumlichkeiten und ist dia-
gnostisch top ausgestattet. Aktuell sind in der 
Praxis drei Ärzte tätig, die eine qualitativ hoch-
stehende Medizin anbieten. Wenn Sie über eine 
breite Ausbildung verfügen und das Patienten-
wohl bei Ihnen an erster Stelle steht, zögern Sie 
nicht, sich auf diese Stelle mit fairen und über-
durchschnittlichen Anstellungsbedingungen zu 
melden. Wir freuen uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1055

❯ KantOn aarGau

HAUSARZtStELLE: HARMONIScHES ARBEI-
tEN MIt AUSGEGLIcHENER WORK-LIFE-BA-
LANcE (50–70 %) IN DER NÄHE VON BRUGG
In der grossen, 2013 umgebauten, vollelek-
tronischen und hellen Praxis von Frau Dr. med. 
Barbara Schneider-Kirchschläger in Windisch 
(www.hausarzt-windisch.ch) ist nach Vereinba-
rung eine Hausarztstelle zu besetzen. trotz hek-
tischem Praxisalltag legen wir besonderen Wert 
auf eine freundliche, persönliche Atmosphäre 
und bieten Raum zum Erreichen privater Ziele 
und für persönliche Weiterbildung. Praktiziert 
wird eine abwechslungsreiche, qualitativ hoch-
stehende Medizin mit multiplen Laborgeräten, 
digitalisiertem Röntgen, Ultraschallgerät, kar-
diovaskulärem Monitoring für Notfälle, Ergome-
trie- und Lungenfunktionsgeräten und anderen 
kardiopulmonalen Abklärungsgeräten. Die Pra-
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xis bietet Raum für gleichzeitiges Arbeiten in 
zwei Sprechzimmern, flexible Arbeitszeiten und 
keine Wochenendarbeit. Sie ist gut erreichbar 
mit ÖV in einem Ort, der aufgrund der Neu-
bauten der Fachhochschule Nordwestschweiz 
expandiert. Es besteht die Möglichkeit einer 
Anstellung oder einer Infrastrukturnutzung zu 
fairen und kollegialen Bedingungen in einem 
sympathischen und langjährigen Praxisteam. 
Schauen Sie doch mal rein! Wir freuen uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2445

HAUSÄRZtIN/-ARZt (50–100 %) ZUR ERGÄN-
ZUNG DES tEAMS VOM HAUSARZtZENtRUM 
AM StADtWEG IN RHEINFELDEN GESUcHt
Das Hausarztzentrum am Stadtweg in Rhein-
felden im Kanton Aargau ist eine seit vielen 
Jahren etablierte Hausarztpraxis mit mehreren 
Ärzten im teilzeit- und Vollzeitpensum sowie 
einem eingespielten MPA-team. Die Praxis 
verfügt über grosszügige Räumlichkeiten, ist 
technisch auf dem neusten Stand und gut orga-
nisiert. Aufgrund des stetig steigenden Patien-
tenaufkommens wird zur Ergänzung des teams 
ein/e weitere/r Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin (50–100 %) gesucht. Wenn Sie 
auf der Suche nach einer langfristigen Anstel-
lung oder Infrastrukturnutzung sind, es schät-
zen, in einem aufgestellten team zu arbeiten, 
einen kollegialen Umgang pflegen und das Pa-
tientenwohl bei Ihnen an oberster Stelle steht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 1235

❯ KantOn luZern

NEUES ÄRZtEEIGENES ÄRZtEZENtRUM IN 
EMMENBRÜcKE SUcHt WEItERE KOLLEGEN
Zentralste Lage beim Bus- und SBB-Bahnhof 
Emmenbrücke (30 000 Einwohner), entsteht auf 
insgesamt 420 m² ein Ärztezentrum, das drei 
Ärzten im Vollzeitpensum bzw. mehreren Ärzten 
im teilzeitpensum Platz bietet. Aufgrund der 
Unterversorgung in der Region ist besonders für 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin / Haus-

arztmedizin die Ausgangslage hervorragend. 
Das Zentrum befindet sich in ärzteeigener Hand. 
Die Zusammenarbeit in Anstellung, Infrastruk-
turnutzung oder Mitinhaberschaft ist möglich. 
Die Praxis ist komplett ausgebaut und einge-
richtet. Das Gebäude verfügt über eine eigene 
tiefgarage. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1025

❯ KantOn nidWalden

PRAxISPARtNER/IN GESUcHt FÜR HAUS-
ARZtPRAxIS IM KANtON NIDWALDEN
Würden Sie gerne in einer lebhaften Haus-
arztpraxis in einer attraktiven und grösseren 
Gemeinde im Kanton Nidwalden mitarbeiten? 
Unser Klient verfügt über eine vollständig di-
gitalisierte und etablierte Praxis in modernen, 
gut ausgestatteten und geräumigen Räum-
lichkeiten und sucht zur Unterstützung eine/n 
engagierte/n Fachärztin/Facharzt für Allgemei-
ne Innere Medizin. Eine spätere Beteiligung ist 
möglich. Das Arbeitspensum kann gemeinsam 
festgelegt werden. Falls Sie Interesse an einer 
abwechslungsreichen und langfristigen tätig-
keit in einem aufgestellten team haben, würden 
wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme 
freuen. Ref.-Nr. 2900

❯ KantOn sOlOtHurn

FÜR EINE LEBHAFtE GEMEINScHAFtS-PRAxIS 
IN SOLOtHURN SUcHEN WIR GRUNDVERSOR-
GER/IN (50–100 %)
Zur Verstärkung unseres teams suchen wir nach 
Vereinbarung Sie – den/die Grundversorger/
in mit Leib und Seele! Wir sind ein junges, mo-
tiviertes team mit Allgemeine-Innere-Medizin-, 
Gynäkologie- und tcM-Ärztinnen und -Ärzten 
und tätig in unserer lebhaften Gemeinschaft-
spraxis im Herzen von Solothurn. Sie haben die 
Möglichkeit, im Angestelltenverhältnis oder als 
teilhaber mit uns zusammenzuarbeiten und Ihre 
eigenen Patienten zu betreuen. Dank der Orga-
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nisation als Gruppenpraxis sind Ihre Patienten 
auch in Ihrer Abwesenheit stets gut betreut. Die 
Praxis ist rollstuhlgängig und sowohl für den Pri-
vat- als auch für den öffentlichen Verkehr sehr 
zentral gelegen mit genügend Parkmöglichkei-
ten. Der Notfalldienst ist geregelt. Fühlen Sie 
sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2620

❯ KantOn st. Gallen

HAUSÄRZtIN/-ARZt (40–60 %) FÜR DIE GERBE-
PRAxIS IN OBERUZWIL GESUcHt
Für unsere etablierte Hausarztpraxis (www.
gerbepraxis-oberuzwil.ch) suchen wir eine/n 
zusätzliche/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine In-
nere Medizin zur Ergänzung unseres eingespiel-
ten und dynamischen teams. Für den Einstieg 
wäre ein Pensum von 40–60 % ideal mit Option 
zur späteren Steigerung. Wir befinden uns an 
attraktivster Lage mitten in Oberuzwil in einem 
Neubau. Die Praxis ist modern ausgebaut und 
technisch auf dem neusten Stand. Wir bieten Ih-
nen die Möglichkeit, zu attraktiven, zeitgemäs-
sen Anstellungsbedingungen mit Potenzial für 
eine zukünftige persönliche Weiterentwicklung 
tätig zu sein. Ref.-Nr. 1115

HAUSÄRZtIN/-ARZt (40–60 %) GESUcHt
Für eine etablierte Hausarztpraxis suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n zusätzliche/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin 
im Angestelltenverhältnis. Sie profitieren neben 
attraktiven Konditionen in der Praxis von einem 
grossen, treuen Patientengut und einer hervor-
ragenden Zusammenarbeit mit dem bestens 
eingespielten Praxisteam. Das Einstiegspensum 
ist frei wählbar und könnte über die Zeit auch 
gesteigert werden. Falls Sie dieses attraktive 
Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2405

PRAxISPARtNER/IN IM SARGANSERLAND GE-
SUcHt (PENSUM 80–100 %), SELBStStÄNDIG 
ODER ANGEStELLt
Für ein modernes Ärztezentrum im Kanton St. 
Gallen suchen wir eine/n kompetente/n und 
sympathische/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin oder eine/n Facharzt/-ärztin für 
Rheumatologie. Es erwartet Sie ein fester Pati-
entenstamm, ein aufgestelltes Praxisteam sowie 
eine angenehme und kollegiale Praxistätigkeit 
in einer Region mit hoher Lebensqualität. Ein 
Einstieg ist ab sofort möglich, Investitionen sind 
nicht notwendig. Ref.-Nr. 5100

❯ KantOn uri

PRAxIStÄtIGKEIt IN AttRAKtIVER PRAxIS IM 
KANtON URI
Für eine erfolgreiche, moderne Hausarztpraxis 
in einer schönen Gemeinde im Kanton Uri su-
chen wir zur Unterstützung eine/n engagierte/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin 
sowie auch eine/n Facharzt/-ärztin für Gynäko-
logie. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer 
Anstellung oder auch als selbstständige/r Pra-
xispartner/in zu attraktiven Bedingungen tätig 
zu sein. Die Praxis ist neuwertig und funktio-
nal ausgestattet. Ein vielseitiges Leistungsan-
gebot sowie die Zusammenarbeit mit einem 
kompetenten Praxisteam sind weitere Vorzüge. 
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 1875

❯ KantOn Wallis

ÄRZtEZENtRUM IM OBERWALLIS SUcHt 
FAcHÄRZtE/-ÄRZtINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZt/-ÄRZtIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Strukturen 
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die Möglichkeit einer selbstständigen ärztlichen 
tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei Fach-
ärzt/innen für Allgemeine Innere Medizin FMH 
(oder kurz davor) und eine/n Facharzt/-ärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin. In diesem Rahmen 
muss kein finanzielles Risiko eingegangen wer-
den. Wenn Sie neben Ihrer beruflichen Qualifika-
tion viel Freude und teamfähigkeit zum Aufbau 
oder zur  Mitarbeit in einem innovativen, ärztlich 
und familiär geführten Ärztezentrum mitbrin-
gen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Der Neubau wird an zentraler sonniger Lage in 
der Nähe des Bahnhofs und mit mehreren zur 
Verfügung stehenden Parkplätzen sowohl mit 
den öffentlichen wie auch mit den privaten 
Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. Falls 
Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in der 
Sonnenstube der Schweiz profitieren möchten 
sowie den charme der Region und der nahe ge-
legenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZÜricH

GROSSRAUM ZÜRIcH: PRAxISVERStÄRKUNG 
GESUcHt
Für eine langjährig etablierte Praxis für Allge-
meine Innere Medizin an zentraler Lage in einer 
dynamischen Stadt im Grossraum Zürich suchen 
wir zur weiteren Verstärkung des teams eine/n 
Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Me-
dizin und/oder Gynäkologie im Angestelltenver-
hältnis.   Die Anstellungsbedingungen sind zeit-
gemäss mit flexibler Wahl des Arbeitspensums 
(50–100 %), Umsatzbeteiligung und attraktiven 
Lohnnebenleistungen. Das bestens eingespiel-
te, hilfsbereite/familiäre team von Ärzten und 
MPAs würde sich über Ihre Unterstützung freu-
en.   Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2600

DERMATOLOGIE 
UND VENEROLOGIE

❯ OstscHWeiZ

NORDOStScHWEIZ: FAcHARZt/-ÄRZtIN FÜR 
DERMAtOLOGIE GESUcHt
Für ein mit grosszügigen, topmodernen 
Räumlichkeiten ausgestattetes dermatologi-
sches Zentrum in einer grösseren Stadt in der 
Nordostschweiz suchen wir ab sofort oder 
nach Vereinbarung im 40–60%-Pensum: eine/n 
hochmotivierte/n, teamfähige/n Fachärztin/-arzt 
für Dermatologie und Venerologie im Angestell-
tenverhältnis. Neben den attraktiven Arbeits-
bedingungen an absoluter toplage profitieren 
Sie von einer fordernden, abwechslungsreichen 
tätigkeit in einem aufgestellten, eingespielten 
team. Falls Sie neben der Basisdermatologie auch 
Erfahrung im Bereich Allergologie und Laserme-
dizin mitbringen und wir mit diesem attraktiven 
Angebot Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9465

❯ ZentralscHWeiZ

FAcHARZt/-ÄRZtIN FÜR DERMAtOLOGIE GE-
SUcHt – 50–100%-PENSUM
Für eine mit grosszügigen, modernen Räumlich-
keiten ausgestattete dermatologische Praxis in 
einer grösseren Ortschaft in der Innerschweiz 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n hochmotivierte/n, teamfähige/n 
Fachärztin/-arzt für Dermatologie und Venero-
logie im Angestelltenverhältnis. Neben den sehr 
attraktiven Arbeitsbedingungen profitieren Sie 
von einer fordernden, abwechslungsreichen tä-
tigkeit in einem aufgestellten team. Falls Sie im 
Optimalfall neben der Basisdermatologie auch 
Erfahrung im Bereich ästhetische Dermatologie 
und Lasermedizin mitbringen und wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1370
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GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn ZÜricH

ZÜRIcH: GAStROENtEROLOGIScHE PRAxIS 
SUcHt VERStÄRKUNG
Für einen geplanten Umzug in topmoderne, 
grosszügige Räumlichkeiten an zentralster Lage 
in der Stadt Zürich suchen wir zur weiteren Ver-
stärkung des teams eine/n Facharzt/-ärztin für 
Gastroenterologie im Angestelltenverhältnis. 
Neben der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem bestens eingespielten ärztlichen und 
nichtärztlichen team und attraktiven Konditio-
nen sowie Arbeitsbedingungen stellen die fle-
xible Wahl des Pensums (60–100 %) sowie die 
Möglichkeit zur allfälligen späteren Partner-
schaft weitere Pluspunkte dar. Falls wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 2335

GYNÄKOLOGIE 
UND GEBURTSHILFE

❯ KantOn ZÜricH

GROSSRAUM ZÜRIcH: PRAxISVERStÄRKUNG 
GESUcHt
Für eine langjährig etablierte Praxis für Allge-
meine Innere Medizin an zentraler Lage in einer 
dynamischen Stadt im Grossraum Zürich suchen 
wir zur weiteren Verstärkung des teams eine/n 
Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Me-
dizin und/oder Gynäkologie im Angestelltenver-
hältnis.   Die Anstellungsbedingungen sind zeit-
gemäss mit flexibler Wahl des Arbeitspensums 
(50–100 %), Umsatzbeteiligung und attraktiven 
Lohnnebenleistungen. Das bestens eingespielte, 
hilfsbereite und familiäre team von Ärzten und 
MPAs würde sich über Ihre Unterstützung freu-
en.   Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2600

❯ KantOn bern

VERStÄRKUNG GESUcHt FÜR GYNÄKOLOGI-
ScHE PRAxIS IN BERN (40–80 %)
Für eine an zentraler Lage in der Stadt Bern ge-
legene Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe 
suchen wir eine/n motivierte/n und engagierte/n 
Gynäkolog/in. Es ist sowohl eine Anstellung als 
auch eine selbstständige tätigkeit im Rahmen 
eines Infrastrukturnutzungsvertrages möglich. 
Die in einem geschichtsträchtigen Haus gele-
gene Praxis besticht durch viel charme sowie 
grosszügige und helle Räumlichkeiten. Darüber 
hinaus profitieren Sie von der hervorragenden 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Praxis-
team, attraktiven Arbeitsbedingungen sowie 
der flexiblen Wahl des Arbeitspensums. Falls 
wir mit diesem Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 2170

❯ KantOn uri

PRAxIStÄtIGKEIt IN AttRAKtIVER PRAxIS IM 
KANtON URI
Für eine erfolgreiche, moderne Hausarztpraxis 
in einer schönen Gemeinde im Kanton Uri su-
chen wir zur Unterstützung eine/n engagierte/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin 
sowie auch eine/n Facharzt/-ärztin für Gynäko-
logie. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer 
Anstellung oder auch als selbstständige/r Pra-
xispartner/in zu attraktiven Bedingungen tätig 
zu sein. Die Praxis ist neuwertig und funktional 
ausgestattet. Ein vielseitiges Leistungsangebot 
sowie die Zusammenarbeit mit einem kompe-
tenten Praxisteam sind weitere Vorzüge. Bei 
Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnah-
me. Ref.-Nr. 1875
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HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ ZentralscHWeiZ

HNO-PRAxIS SUcHt UNtERStÜtZUNG PEN-
SUM 50–100 %
Für eine langjährig etablierte, in der Zen-
tralschweiz an privilegierter Lage situierte 
HNO-Praxis suchen wir zur Ergänzung des 
Praxisteams nach Vereinbarung Verstärkung 
im ärztlichen Bereich. Den/die versierte/n, im 
Optimalfall operativ tätige/n Facharzt/-ärztin 
für Oto-Rhino-Laryngologie (idealerweise mit 
Schwerpunkt Hals- und Gesichtschirurgie) er-
warten in modernen, lichtdurchfluteten Räum-
lichkeiten ein routiniertes, perfekt eingespiel-
tes Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches 
tätigkeitsfeld. Ref.-Nr. 8470

❯ KantOn aarGau

HNO-PRAxIS SUcHt VERStÄRKUNG (60–100 %)
Für eine langjährig etablierte HNO-Praxis in ei-
ner stark wachsenden, von einer hohen Lebens-
qualität gekennzeichneten Stadt im Kanton 
Aargau suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n Fachärztin/Facharzt für Oto-Rhi-
no-Laryngologie im Angestelltenverhältnis. Sie 
profitieren von neu bezogenen, grosszügigen 
und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten an zen-
tralster Lage und einer hervorragenden Zusam-
menarbeit mit dem eingespielten Praxisteam. 
Weitere Pluspunkte stellen die attraktiven An-
stellungsbedingungen, die flexible Wahl des 
Arbeitspensums sowie die Möglichkeit, an einer 
renommierten Klinik operieren zu können, dar. 
Bei Interesse an diesem attraktiven Angebot 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1390

HANDCHIRURGIE

❯ KantOn ZÜricH

KANtON ZÜRIcH: FAcHARZt/-ÄRZtIN FÜR 
HANDcHIRURGIE GESUcHt
Für ein in einer grösseren Gemeinde im Kanton 
Zürich gelegenes chirurgisches Zentrum suchen 
wir im Vollzeitpensum nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Facharzt/-ärztin 
für Handchirurgie im Rahmen eines Infrastruk-
turnutzungsvertrages. Sie profitieren von at-
traktiven Arbeitsbedingungen in modernsten 
Räumlichkeiten an bester Lage und der guten 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Pra-
xisteam. Falls Sie über ein breites Fachwissen 
im Bereich Handchirurgie verfügen und  dieses 
attraktive Angebot Ihr Interesse geweckt hat, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9970

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn ZÜricH

VERStÄRKUNG GESUcHt FÜR AUGENARZt-
PRAxIS IM KANtON ZÜRIcH (40–100 %)
Für eine topmoderne Augenarztpraxis in Zürich 
suchen wir zur Ergänzung des Praxisteams nach 
Vereinbarung eine/n engagierte/n Facharzt/
Fachärztin für konservative Augenheilkunde. Sie 
profitieren von Spitzenmedizin an bester Lage 
und der hervorragenden Zusammenarbeit mit 
dem bestens eingespielten Praxisteam. Flexibi-
lität bei der Wahl des Arbeitspensums, ein guter 
teamspirit sowie eine attraktive Vergütung stel-
len weitere Pluspunkte dieses Angebots dar. Bei 
Interesse freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1850
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VERStÄRKUNG GESUcHt FÜR AUGENARZt-
PRAxIS IM KANtON ZÜRIcH (40–60 %)
Für eine Augenarztpraxis an privilegierter Lage 
im Kanton Zürich suchen wir zur Ergänzung 
des bestehenden Praxisteams nach Vereinba-
rung eine/n engagierte/n Facharzt/Fachärztin 
für Ophthalmologie im Angestelltenverhältnis. 
Sie profitieren neben den attraktiven Anstel-
lungs- und Arbeitsbedingungen auch von einer 
grossen und modernen Diagnostikabteilung 
inklusive moderner Laserbehandlungen. Die 
Praxis, welche das gesamte Spektrum der Au-
genheilkunde (inkl. chirurgie, Laser, Orthoptik) 
abdeckt, besticht durch zwei Standorte in at-
traktiven Seegemeinden sowie durch grosszügi-
ge, helle Räumlichkeiten. Einen weiteren Vorteil 
stellt die exzellente Zusammenarbeit mit dem 
langjährig eingespielten Praxisteam dar. Falls 
dieses attraktive Angebot Ihr Interesse geweckt 
hat, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1905

❯ KantOn aarGau

OPHtHALMOLOG/IN (20–60 %) ZUR VERStÄR-
KUNG DES tEAMS GESUcHt
Für eine ophthalmologische Praxis in einer 
hübschen Stadt im Kanton Aargau suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n konservativ tätige/n 
Facharzt/-ärztin für Ophthalmologie (20–60 %).  
Die familienfreundliche Stadt bietet neben ei-
nem schönen Naherholungsgebiet auch ein 
breites Kultur- und Freizeitangebot. Direkte 
Bahnanschlüsse bestehen in nahezu alle Rich-
tungen, Zürich ist in wenigen Minuten erreich-
bar. Die modern ausgestattete Praxis selbst 
liegt sehr zentral in Gehdistanz zum Bahnhof. 
Es erwarten Sie ein routiniertes Praxisteam, fai-
re Anstellungskonditionen sowie ein abwechs-
lungsreiches tätigkeitsfeld. Ref.-Nr. 9850

❯ KantOn bern

OPHtHALMOLOG/IN (40–60 %) ZUR VERStÄR-
KUNG DES tEAMS GESUcHt
Für eine ophthalmologische Praxis mit zwei 
Standorten in den Kantonen Bern und Zürich 
suchen wir nach Vereinbarung je eine/n konser-
vativ tätige/n Facharzt/-ärztin für Ophthalmo-
logie. Im Kanton Bern mit einem Pensum von 
60–100 %, im Kanton Zürich mit einem Pensum 
von 40–60  %. Es erwarten Sie ein routiniertes 
Praxisteam, faire Anstellungskonditionen sowie 
ein abwechslungsreiches tätigkeitsfeld. Falls wir 
Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1565

❯ KantOn sOlOtHurn

AUGENARZt GESUcHt IN PRAxIS IN StADt IM 
KANtON SOLOtHURN
In einer grösseren Stadt im Kanton Solothurn 
gelegene, ophthalmologische Praxis sucht 
per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n konservativ oder operativ tätige/n 
Facharzt/-ärztin FMH Ophthalmologie/Ophthal-
mochirurgie. Pensum 60–100 %. Die Praxis liegt 
zentral und ist optimal mit dem ÖV erreichbar. 
Profitieren Sie auch von der hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam. Sie sind teil eines überregionalen 
Augenzentrums. Operative Gelegenheit vor-
handen. Falls dieses attraktive Angebot Sie an-
spricht, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnah-
me. Ref.-Nr. 9255
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❯ KantOn ZÜricH

tOPINFRAStRUKtUR OPHtHALMOLOGIE 
IN DER StADt ZÜRIcH SUcHt AUGENARZt/ 
-ÄRZtIN
Sie profitieren von einer hervorragenden, ge-
pflegten Einrichtung mit Doppelsprechzimmer 
(z. t. zur alleinigen Nutzung), Octopus 900, cir-
rus Oct (kombiniert mit Foto) inklusive Forum-
viewer und Review Software, Ellex tango Laser 
für Vorderabschnittslaser inklusive SLt und 
Vitreolysis sowie den hellen, modernen Räum-
lichkeiten, um kompromisslose, hochstehende 
Ophthalmologie ausüben zu können. topmo-
derne elektronische KG mit checklistensystem 
auf cloud, mit vorhandenem Laptop erlauben 
Ihnen auch, von zu Hause Berichte zu erstatten 
und Rechnungen zu prüfen. Sie bringen eine so-
lide Ausbildung mit abgeschlossenem Facharzt 
mit Anerkennung in der Schweiz, Eigeninitiative 
und hohes Verantwortungsbewusstsein sowie 
Fortbildungsbedürfnis mit. Mit Ihrer gepflegten 
Erscheinung (Nichtraucher), hohen Sozialkompe-
tenz und minimer Kollegenpflege der Zuweiser 
etc. erweitern Sie stetig den Kreis der Patienten 
selbstständig. Übernahme administrativer und 
anderer Aufgaben, Ferienabsprache und Lo-
yalität sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. 
Unkonventionelle Arbeitszeiten und Pensum (z. 
B. für eine Mutter, Operateur, Forscher) nach 
Absprache allenfalls einrichtbar. Kollegialer, an-
regender Austausch erwünscht (z. B. Diskussion 
interessanter Fälle, Journal club etc.). Eintritt 
sofort oder nach Vereinbarung möglich. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, erwarten wir gerne Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1945

PÄDIATRIE

❯ Mittelland und ZentralscHWeiZ

BE UND ZG: FAcHARZt/-ÄRZtIN FÜR PÄDIA-
tRIE ODER ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GE-
SUcHt
Für eine grössere Gruppenpraxis mit zwei 
Standorten im idyllischen Oberaargau (Kanton 
Bern) sowie einem Standort im Kanton Zug su-
chen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie 
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur 
Ergänzung des teams und  zum Ausbau des An-
gebotes. Die modern und funktional eingerich-
teten Praxen liegen in grösseren Ortschaften 
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit 
privaten Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bei 
gegenseitigem Interesse wäre nach anfängli-
cher Anstellung auch die Option zu einer späte-
ren Partnerschaft gegeben. Ref.-Nr. 8090

❯ KantOn Wallis

ÄRZtEZENtRUM IM OBERWALLIS SUcHt 
FAcHÄRZtE/-ÄRZtINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZt/-ÄRZtIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Struk-
turen die Möglichkeit einer selbstständigen 
ärztlichen tätigkeit mit Infrastrukturnutzung 
für zwei Fachärzte/-ärztinnen für Allgemeine In-
nere Medizin FMH (oder kurz davor) und eine/n 
Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendmedizin. 
In diesem Rahmen muss kein finanzielles Risiko 
eingegangen werden. Wenn Sie neben Ihrer be-
ruflichen Qualifikation viel Freude und teamfä-
higkeit zum Aufbau oder zur  Mitarbeit in einem 
innovativen, ärztlich und familiär geführten Ärz-
tezentrum mitbringen, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Der Neubau wird an zentraler 
sonniger Lage in der Nähe des Bahnhofs und mit 
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mehreren zur Verfügung stehenden Parkplätzen 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. 
Falls Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in 
der Sonnenstube der Schweiz profitieren möch-
ten sowie den charme der Region und der nahe 
gelegenen Berge schätzen, freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜricH

GESUcHt PRAxISPARtNER/IN
Sie sind Rheumatologin/Rheumatologe mit 
solider Ausbildung und mehrjähriger Kader-
arzttätigkeit und stellen sich eine sinnvolle, 
befriedigende tätigkeit in einer eigenen, gut 
gehenden Praxis vor. Wir sind drei selbstständi-
ge Fachärzte und arbeiten in Anbindung an eine 
renommierte Klinik an optimaler Lage. Durch 
Zusammenarbeit mit Spezialisten anderer Fach-
richtungen sind wir in der Lage, das gesamte 
Spektrum von Krankheiten des Bewegungsap-
parates rasch, gründlich und umfassend abzu-
klären und zu behandeln. Neben der ambulan-
ten Praxistätigkeit stellen wir als Belegärzte 
im turnus auch den rheumatologischen Hinter-
grunddienst und die Konsiliartätigkeit sicher. 
Aufgrund der hohen Nachfrage einerseits so-
wie altershalber absehbarer Veränderungen im 
langjährigen, gut eingespielten team anderer-
seits, suchen wir hiermit Kontakt zu einer mögli-
chen Nachfolgerin bzw. einem möglichen Nach-
folger. Zusammen möchten wir auch in Zukunft 
unser von Zuweisern, Patienten und Kollegen 
gerne nachgefragtes Angebot in der konser-
vativen Behandlung des Bewegungsapparates 
mit allen Facetten sicherstellen. Ist Ihr Interesse 
geweckt? Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch 
über die Nummer 044 387 39 11 (zwischen 14 
und 16 Uhr) oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
mit dem Vermerk «Praxispartner» an info@rheu-
mahirslanden.ch. Dr. David Germann, Rheuma 
Zentrum Hirslanden Zürich, erteilt Ihnen gerne 
weitere Auskunft. Ref.-Nr. 2450

❯ KantOn basel-land

BL: VERStÄRKUNG GESUcHt FÜR ORtHOPÄ-
DIScHES ZENtRUM
Für ein langjährig etabliertes Zentrum für ortho-
pädische chirurgie mit umfassendem Behand-
lungsspektrum wird ab sofort oder nach Verein-
barung ein/e Facharzt/-ärztin für Rheumatologie 
und/oder Rehabilitation und Schmerztherapie 
gesucht. Grundsätzlich ist sowohl eine Anstel-
lung als auch eine selbstständige Mitarbeit als 
Infrastrukturnutzer und/oder Partner möglich. 
Neben der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten team in einer 
modernen Infrastruktur profitieren Sie auch von 
der flexiblen Wahl des Arbeitspensums und vom 
fachlichen Austausch mit den anderen Ärzten. 
Bei Interesse an diesem attraktiven Angebot 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1195

❯ KantOn st. Gallen

PRAxISPARtNER/IN IM SARGANSERLAND GE-
SUcHt (PENSUM 80–100 %), SELBStStÄNDIG 
ODER ANGEStELLt
Für ein modernes Ärztezentrum im Kanton St. 
Gallen suchen wir eine/n kompetente/n und 
sympathische/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin oder eine/n Facharzt/-ärztin für 
Rheumatologie. Es erwartet Sie ein fester Pati-
entenstamm, ein aufgestelltes Praxisteam sowie 
eine angenehme und kollegiale Praxistätigkeit 
in einer Region mit hoher Lebensqualität. Ein 
Einstieg ist ab sofort möglich, Investitionen sind 
nicht notwendig. Ref.-Nr. 5100
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VERSCHIEDENE 
FACHRICHTUNGEN

❯ KantOn ZÜricH

KANtON ZÜRIcH: MODERN AUSGEStAttEtE 
PRAxIS BIEtEt INFRAStRUKtURNUtZUNG AN 
BEStER LAGE
Für eine moderne und hervorragend ausgestat-
tete Praxis mit hellen Praxisräumlichkeiten und 
zertifiziertem Operationssaal suchen wir eine/n 
motivierte/n und engagierte/n Facharzt/-ärztin 
diverser Fachrichtungen für eine Infrastruktur-
nutzung. Die Praxis liegt in einer grossen Stadt 
im Kanton Zürich. Neben der optimalen Lage 
und Erreichbarkeit der Praxis sowie der exzel-
lenten Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Praxisteam profitieren Sie von grosszügigen 
Räumen und einer bestens ausgestatteten Infra-
struktur. Für die Infrastrukturnutzung kommen 
auch nichtoperative Fachgebiete und in teilzeit 
tätige Fachärzte/-ärztinnen infrage. Falls Sie 
eine selbstständige tätigkeit in Betracht ziehen 
und dieses attraktive Angebot Sie anspricht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1250
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❯ KantOn luZern

DIE RIcKENBAcHER FAMILIENPRAxIS … FÜR 
GROSSE UND KLEINE PAtIENtEN! FÜR UN-
tERNEHMUNGSLUStIGE UND ENGAGIERtE 
HAUS- UND FAcHÄRZtE!
ScHWUNGVOLL – DYNAMIScH – AUFGE-
ScHLOSSEN – KOOPERAtIV –  ANSPRUcHS-
VOLL – DIENStLEIStUNGSORIENtIERt – BE-
tREUEND – INNOVAtIV. So stellen sich DIE 
RIcKENBAcHER ihre neuen Ärztinnen und Ärzte 
vor für DIE RIcKENBAcHER FAMILIENPRAxIS. 
DIE RIcKENBAcHER leben in einer attraktiven, 
lebhaften, wachsenden Gemeinde in einer für 
eine neue Gemeinschaftspraxis idealen Regi-
on. Unsere Standortanalyse zeigt das grosse 
Marktpotenzial dieser Region eindrücklich auf. 
In 10 Minuten sind Patienten aus Sursee, in 30 
Minuten diejenigen aus Luzern bei uns. DIE RI-
cKENBAcHER sind eh schon hier und freuen 
sich auf die neuen Hausärztinnen und -ärzte und 
auf die Fachärztinnen oder -ärzte für Gynäko-
logie, Pädiatrie oder Dermatologie. Sie können 
Ihre moderne Praxis selbstständig allein oder 
gemeinsam gründen. Alle finden Platz, denn auf 
Sie warten 500–600 m² für DIE RIcKENBAcHER 
FAMILIENPRAxIS mit drei bis vier Arztpraxen im 
neuen Ärztehaus an zentralster Lage. Genügend 
Parkplätze sind vorhanden. Der Bus von Luzern 
via Beromünster, von Sursee und vom nahen 
Aargau hält praktisch vor der Praxistür. Aktuell 
befindet sich das Projekt in der Planungspha-
se und somit stehen noch alle Möglichkeiten 
zur Mitbestimmung bei Grundriss, Ausbau etc.  
offen. Auf Wunsch können die Räumlichkeiten 
aber auch voll ausgebaut gemietet werden. DIE 
RIcKENBAcHER setzen auf Sie. Falls Sie dieses 
attraktive Angebot anspricht, zögern Sie nicht. 
Wir freuen uns über Ihre baldige Kontaktaufnah-
me zur Vorstellung des Konzepts inkl. Standort-
analyse und Planrechnung. Ref.-Nr. 1030

❯ KantOn sOlOtHurn

NEUES ÄRZtEZENtRUM IN DER NÄHE DER 
StADt SOLOtHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer at-
traktiven Gemeinde in der Nähe der Stadt 
Solothurn (Recherswil) suchen wir engagierte 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin mit 
unternehmerischem Flair (Pensum 50–100 %). 
Da die Gemeinde die medizinische Versorgung 
der Einwohner in der Region weiterhin gewähr-
leisten will, bietet sie infolge Neubaus eines 
Ärztezentrums eine langfristige Lösung an. 
Das Neubauprojekt wird an bevorzugter Lage 
gebaut und verfügt über genügend Parkplätze 
sowie eine optimale Verkehrsanbindung. Ein 
Mitspracherecht bei der individuellen Raum-
gestaltung ist gegeben (www.recherswil.ch/
dorfzentrum). Die bürgerliche Gemeinde ver-
körpert neben der hohen Lebensqualität einen 
attraktiven Arbeitsort mit überdurchschnittli-
chem Potenzial. Die kollegiale und angenehme 
Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der Region 
wird sehr geschätzt. Der Notfalldienst wird im 
nahe liegenden Spital geleistet. Falls Sie gerne 
von dieser einmaligen Ausgangslage (Synergie-
effekte Ärztezentrum, Selbstdispensation, gute 
Vernetzung, Zusammenarbeit mit Kollegen) 
profitieren und den Schritt in die Selbstständig-
keit umsetzen wollen, freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 5725

❯ KantOn Wallis

MÖGLIcHKEIt DER PRAxISNEUERÖFFNUNG 
FÜR DIVERSE FAcHÄRZtE IN EINEM MODER-
NEN NEUBAU IM OBERWALLIS
In einem modernen, zentral gelegenen Neubau 
in einer boomenden Region im deutschsprachi-
gen teil des Kantons Wallis bietet sich die Mög-
lichkeit der selbstständigen ärztlichen tätigkeit 
in eigener Infrastruktur mit Mietvertrag. Im Haus 
werden Ärztinnen und Ärzte folgender Fachrich-
tungen gesucht: Gastroenterologie, Dermatolo-
gie/Allergologie, Endokrinologie/Diabetologie 
oder Kardiologie sowie auch Zahnärzte. Auch 
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Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen 
sind denkbar. Neben Ihren fachlichen Qualifika-
tionen bringen Sie mit: Freude und teamfähig-
keit zur Zusammenarbeit und zum Aufbau eines 
modernen Ärztezentrums. Der Neubau wird 
dank seiner zentralen Lage in Bahnhofsnähe und 
mehrerer zur Verfügung stehender Parkplätze 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar 
sein. Ausserdem profitieren Sie von den Syner-
gieeffekten (Labor und Röntgen) mit einer sich 
im selben Gebäude befindenden, etablierten, 
grossen und familiär geführten Praxis für Allge-
meine Innere Medizin. Falls Sie von dieser tollen 
Gelegenheit in der Sonnenstube der Schweiz 
profitieren möchten sowie den charme der Re-
gion und der nahe gelegenen Berge schätzen, 
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vor-
stellen. «Wier fröie isch»  auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8650

kliniken / Zentrenkliniken / Zentren
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VertrAgSBruch BeI PrAxISÜBergABe – 

Welche rechtlIchen 

MöglIchkeIten hABe Ich? 

Pio R. Ruoss, Alena Hinder (Ruoss Vögele)

die Praxisübergabe ist der Vollzug (Ver-
fügungsgeschäft) eines Praxisübernah-
mevertrages (nachfolgend PÜV). diesem 
Verfügungsgeschäft gehen Vertragsver-
handlungen und der Abschluss des PÜV (Ver-
pflichtungsgeschäft) voraus. Im PÜV wird 
der Vertragsinhalt, mithin der kaufgegen-
stand, definiert. der PÜV entscheidet aber 
auch, welche rechtsbehelfe den Parteien bei 
leistungsstörungen zur Verfügung stehen. 
Sind diese rechtsbehelfe im PÜV nicht oder 
nur rudimentär geregelt, greift die gesetz-
liche regelung des Obligationenrechts (Or, 
allgemeines Vertragsrecht und kaufrecht). 
die Antwort auf die eingangs gestellte fra-
ge «Vertragsbruch bei Praxisübergabe – 
welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich?» 
lautet daher: es kommt darauf an! 

Insbesondere kommt es darauf an, 
• was gemäss Praxisübernahmevertrag ver-

kauft wird (Praxis als Sachgesamtheit = 
Asset Deal oder Anteile an einer die Praxis 
führenden AG/GmbH = Share Deal)

• worin der Vertragsbruch besteht
• wer den Vertragsbruch begeht 
  (Verkäuferschaft/Käuferschaft?)
• welches die Interessen der vom Vertrags-

bruch betroffenen Partei sind (Vollzug des 
Kaufvertrags, Rücktritt, Schadenersatz?).

Im vorliegenden Artikel sollen neben einer 
Übersicht über die gesetzliche Regelung 

und häufig auftretende Leistungsstörun-
gen sinnvolle Vorkehren im PÜV und eine 
kurze checkliste für den Umgang mit Ver-
tragsbrüchen bei Praxisübergabe dargelegt 
werden.

rechtsbehelfe nach gesetz
Der PÜV wird in Lehre und Rechtsprechung 
als Kaufvertrag qualifiziert. Entsprechend 
dieser Qualifikation kommen auf den PÜV 
grundsätzlich die allgemeinen Regeln des 
Vertragsrechts sowie die spezifischen Bestim-
mungen des Kaufrechts zur Anwendung. 

1. grundlagenirrtum oder absichtliche täu-
schung bei Vertragsabschluss
Anhand der allgemeinen Regeln über das 
Zustandekommen eines rechtsgültigen Ver-
trages (Art. 1–40 OR) wird zuerst geprüft, ob 
und mit welchem Inhalt ein verbindlicher Ver-
trag zustande gekommen ist. 

Zeichnet sich eine gänzlich unbefriedigen-
de Praxisübergabe ab, kann sich die Käu-
ferschaft unter Umständen aus dem Vertrag 
befreien, indem sie sich auf einen Grundla-
genirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR be-
ruft. Grundlagenirrtum liegt vor, wenn sich 
die Käuferschaft bei Vertragsabschluss über 
einen bestimmten Sachverhalt geirrt hat, 
der sowohl subjektiv (für die Käuferschaft) 
als auch objektiv (nach treu und Glauben im 
Geschäftsverkehr) als notwendige Grundlage 
des Vertrags zu qualifizieren ist. Vertragsrele-
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vante, absichtliche täuschung im Sinne von 
Art. 28 OR setzt ein zusätzliches, qualifiziert 
täuschendes Verhalten des Vertragspartners 
voraus. Macht die Käuferschaft ihren Grund-
lagenirrtum oder die täuschung innert Jah-
resfrist seit Kenntnis des Irrtums / der täu-
schung erfolgreich geltend, so fällt dieser 
ex tunc dahin. Bereits erbrachte Leistungen 
müssen zurückerstattet werden.

2. Widerrechtlichkeit / objektive unmög-
lichkeit
Ist ein Vertrag widerrechtlich oder erweist 
sich die Erfüllung des Vertrages als objektiv 
unmöglich, so kann dies zur Nichtigkeit des 
abgeschlossenen PÜV im Sinne von Art. 20 
OR führen. Nota: Geldmangel oder wirt-
schaftliche Schwierigkeiten einer Vertrags-
partei gelten grundsätzlich nicht als objektive 
Unmöglichkeit! 

3. nichterfüllung/Schlechterfüllung
Wird eine vereinbarte, vertragliche Leistung 
nicht oder schlecht (z. B. unvollständig oder 
verspätet) erfüllt, kann grundsätzlich nach 
Art. 97 ff. OR vorgegangen werden. Bei 
Verzug einer Vertragspartei mit ihrer ver-
traglichen Leistung kann die andere Partei 
eine Frist zur nachträglichen Erfüllung anset-
zen und – bleibt die Erfüllung weiterhin aus 
– folgendes Wahlrecht ausüben: Beharren 
auf Vertragserfüllung und bei Nichterfüllung 
Geltendmachung des positiven Vertragsin-
teresses (geschädigte Partei wird so gestellt, 
wie wenn der Vertrag erfüllt worden wäre); 
Rücktritt vom Vertrag und Geltendmachung 
des negativen Vertragsinteresses (geschädig-
te Partei wird so gestellt, als wäre vom Ver-
trag nie die Rede gewesen; vgl. Art. 107 ff. 
OR). Die Verweigerung der eigenen Leistung 
ist nur unter bestimmten Voraussetzungen 
zulässig.

4. kaufrechtliche rechtsbehelfe
Zusätzlich zu den erwähnten Rechtsbehelfen 
stehen die Rechtsbehelfe des Kaufrechts (Ge-
währleistung, Wandelung, Minderung; Art. 
197 ff. OR) sowie bei Verzug der Käuferschaft 
mit der Kaufpreiszahlung in gewissen Fällen 
der sofortige Vertragsrücktritt mit Schaden-
ersatzfolgen zur Verfügung. 

5. nachteile der gesetzlichen rechtsbehelfe
Die erwähnten Rechtsbehelfe können unter 
Umständen mit der Ungewissheit hinsichtlich 
der letztlich geltenden Rechtslage verbunden 
sein, weil deren Anwendbarkeit im konkreten 
Fall umstritten sein kann. Darüber hinaus be-
dingt deren erfolgreiche Durchsetzung auch 
die Einhaltung strikter, formeller Vorgaben 
mit Bezug auf das Vorgehen.

konkrete leistungsstörungen im Zusam-
menhang mit PÜV
Folgende Leistungsstörungen treten in der 
Praxis im Zusammenhang mit PÜV regelmä-
ssig auf und können mit geeigneten, vertrag-
lichen Bestimmungen unter Umständen ent-
schärft werden:

1. Aufseiten der Verkäuferschaft
1.1. leistungsstörungen im Zusammenhang 
mit der Übertragung des Patientenstammes
Bei PÜV, die den Übergang des Patien-
tenstammes von der Verkäufer- auf die 
Käuferschaft vorsehen, treten nicht selten 
Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
dieser vertraglichen Pflicht auf, weil die Ver-
käuferschaft versucht, Patienten des auf die 
Käuferschaft zu übertragenden Patienten-
stammes weiterhin selbst zu betreuen, vom 
Wechsel zum Praxisnachfolger abzuhalten 
oder gar zum Wechsel zu einer Drittperson 
zu veranlassen, von der sie sich geldwerte 
Leistungen versprechen lässt oder mit der 



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2023

74
recht

sie anderweitig verbunden ist. Mittel zum 
Zweck sind dabei unter anderem rufschädi-
gendes Verhalten sowie die Weigerung der 
Verkäuferschaft, Patientendaten, Rechte an 
der Praxis-Website und an Praxis-E-Mail-Ad-
ressen/telefonnummern auf die Käuferschaft 
zu übertragen. Die mit solchen Massnahmen 
bezweckte Abwerbung von Patienten bzw. 
direkte Konkurrenzierung der Käuferschaft 
ist für diese in der Regel mit finanziellen Ein-
bussen verbunden und besonders fatal, wenn 
die Praxisübergabe bereits erfolgt und der 
Kaufpreis bezahlt ist.

1.2. fehlender Übergang von dauerschuld-
verträgen
Dauerschuldverhältnisse zwischen der Ver-
käuferschaft und Dritten gehen beim soge-
nannten Asset Deal mit der Praxisübergabe 
nicht per se auf die Käuferschaft über. Es 
bedarf diesbezüglich der Mitwirkung der vom 
Vertragsübergang betroffenen Dritten. Dem 
(rechtzeitigen) Übergang der für den Praxis-
betrieb wesentlichen Dauerschuldverhältnisse 
(Arbeitsverträge, Praxismietvertrag, Leasing-
verträge, Lizenzen etc.) ist daher besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, um entspre-
chende Leistungsstörungen zu vermeiden 
bzw. deren Folgen zu mildern.

Anders ist die Ausgangslage beim soge-
nannten Share Deal, bei dem die Anteile an 
der Gesellschaft, die die Praxis hält, verkauft 
werden. Hier besteht in der Regel auch nach 
Übertragung der Anteile Kontinuität mit Be-
zug auf die Dauerschuldverhältnisse, da diese 

zwischen dem Dritten und der Gesellschaft 
bestehen. Auch beim Share Deal können 
aber sogenannte change-of-control-Klauseln 
Einfluss auf den Bestand bzw. Inhalt von Dau-
erschuldverhältnissen haben und letztlich zu 
Leistungsstörungen in diesem Bereich führen.

1.3. fehlende oder mangelhafte geräte/
Mobiliarbestandteile 
Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
zu übertragenden Geräten und Mobiliarbe-
standteilen (z. B. fehlende, defekte oder nicht 
vorschriftskonform gewartete Geräte, fehlen-
de Betriebsbewilligung einer Röntgenanlage 
etc.) können den Wert der gekauften Praxis 
erheblich mindern. Vertragliche Preisminde-
rungsklauseln im PÜV können das Risiko der 
Käuferschaft eingrenzen.

1.4. handlungs-/Berufsunfähigkeit/tod der 
Verkäuferschaft
Insbesondere bei transaktionen mit zeitlich 
aufgeschobener Praxisübergabe kann es vor-
kommen, dass die Verkäuferschaft vor dem 
Vollzug des PÜV handlungs- oder berufsunfä-
hig wird oder gar verstirbt. Ohne vertragliche 
Vorkehren können solche Situationen zu er-
heblichen Leistungsstörungen (z. B. stark ver-
zögerte Praxisübergabe, Abwanderung von 
Patienten, Wertverminderung etc.) führen.

1.5. leistungsstörungen im Zusammen-
hang mit haftungstatbeständen
Haftungstatbestände (z. B. aus Arzt- und Pati-
entenrecht, Gesundheitsrecht, Datenschutz-
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Vertragsgegenstandes mit unter Umständen 
erheblichen finanziellen Folgen führen. Es 
lohnt sich, solchen themen bei der Redaktion 
des PÜV Rechnung zu tragen.

2. Aufseiten der käuferschaft
2.1. Zahlungsverzug
Die wohl häufigste Leistungsstörung aufsei-
ten der Käuferschaft ist der Zahlungsverzug 
infolge unvollständiger oder verspäteter 
Kaufpreiszahlung. Im Extremfall kann sie 
dazu führen, dass die Verkäuferschaft bereits 
erfüllt hat und in der Folge um den (vollen) 
Kaufpreis streiten muss.

2.2. gläubigerverzug
Verweigert die Käuferschaft die Mitwirkung 
bei der Praxisübergabe, zum Beispiel weil sie 
vom PÜV zurücktreten möchte, gerät sie un-
ter Umständen in Gläubigerverzug; dessen 
Rechtsfolgen können im PÜV geregelt werden. 

2.3. handlungs-/Berufsunfähigkeit/tod der 
käuferschaft
Auch aufseiten der Käuferschaft kommt die-
ses Szenario bei zeitlich aufgeschobener Pra-
xisübergabe vor. Zum Schutz der Käuferschaft 
bzw. deren Erben, für die der PÜV mit dem 
Eintritt dieser Situation obsolet wird, drängt 
sich eine klare, vertragliche Regelung im PÜV 
auf. Diese dient aber auch der Verkäufer-
schaft, die in solchen Situationen möglichst 
rasch Klarheit erlangen will, ob sie an den PÜV 
weiterhin gebunden oder aber zu einem an-
derweitigen (Not-)Verkauf berechtigt ist.

2.4. leistungsstörungen im Zusammen-
hang mit haftungstatbeständen
Aufseiten der Käuferschaft können Leistungs-
störungen aus Haftungstatbeständen, zum 
Beispiel im Zusammenhang mit der solidari-

schen (Weiter-)Haftung der Verkäuferschaft 
nach Übertragung des Praxismietvertrages 
auf die Käuferschaft, entstehen.

2.5. Verletzung von vertraglichen Pflichten 
im Zusammenhang mit Steuertatbeständen
Insbesondere beim Share Deal, bei dem die 
Beteiligung aus dem Privatvermögen der 
Verkäuferschaft erworben wird, können so-
genannte teilliquidationshandlungen der 
Käuferschaft zu ganz erheblichen, steuerli-
chen Folgen für die Verkäuferschaft führen. 
Der Problematik der steuerlichen teilliquida-
tion ist in Aktienkaufverträgen besonderes 
Augenmerk unter Einbezug ausgewiesener 
Steuerspezialisten zu schenken.

Vertragliche Vorkehren
1. Bedingungen
Mit der Aufnahme von (Suspensiv- oder Reso-
lutiv-)Bedingungen kann das gültige Zustan-
dekommen des PÜV vom Eintritt gewisser 
Voraussetzungen, die für die Vertragsparteien 
von besonderer Bedeutung sind, abhängig 
gemacht werden. So kann zum Beispiel die 
Vorlage eines Finanzierungsnachweises oder 
eines Zahlungsversprechens bei Abschluss des 
PÜV oder bis zu einem späteren Zeitpunkt als 
Suspensivbedingung in den Vertrag aufge-
nommen werden. Damit kann bereits lange 
vor dem Vollzug des PÜV Klarheit geschaffen 
werden, ob die Käuferschaft über die notwen-
digen finanziellen Mittel verfügt. Die Aufnah-
me von Vertragsbedingungen im PÜV ist je-
doch nur sinnvoll, wenn der Eintritt oder das 
Ausbleiben der Bedingung rasch und einfach 
festgestellt werden kann.

2. rücktrittsrecht
Im Hinblick auf bestimmte Sachverhalte kann 
die Aufnahme eines Rechts zum Rücktritt vom 
Vertrag (mit oder ohne Schadenersatzfolgen) 
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von erheblicher Bedeutung sein. Konzise, 
vertragliche Rücktrittsregeln mit Bezug auf 
rasch und einfach feststellbare Sachverhalte 
können zur Klärung der Rechtslage sowie zur 
raschen Durchsetzung von Ersatzansprüchen 
beitragen und unter Umständen langwierige 
Streitigkeiten über die Frage, ob ein Ver-
tragsrücktritt zu Recht erfolgt ist, vermeiden. 
Ein Rücktrittsrecht kann zum Beispiel für den 
Fall des Zahlungsverzugs von mehr als einer 
bestimmten Maximaldauer stipuliert werden.

3. konventionalstrafe
Die vertragsgemässe Erfüllung wichtiger ver-
traglicher Pflichten kann mit Konventional-
strafen abgesichert werden. Die Konventio-
nalstrafe wird fällig, sobald die vereinbarten 
Bedingungen (z. B. Verletzung einer bestimm-
ten vertraglichen Pflicht) erfüllt sind. Der Nach-
weis eines aus der Vertragsverletzung resultie-
renden Schadens entfällt, es sei denn, die aus 
der Konventionalstrafe begünstigte Partei will 
einen die Konventionalstrafe übersteigenden 
Schaden geltend machen. Die Kombination 
von Konventionalstrafen zum Beispiel mit Rück-
trittsklauseln verbessert die Rechtsstellung der 
durch sie geschützten Partei zusätzlich. 

4. Vertragliche kaufpreisminderungsklausel
Im Zusammenhang mit möglichen Sach-
mängeln kann eine vertragliche Preisminde-
rungsklausel, anhand derer die aus einem 
Sachmangel resultierende Preisminderung 
bestimmt werden kann, zu einer raschen/ein-
fachen Streitbeilegung beitragen. 

5. Absicherung von Zahlungsverpflichtungen 
durch unwiderrufliche Zahlungsversprechen
Mit unwiderruflichen Zahlungsversprechen 
können Zahlungsverpflichtungen abgesichert 
und vom Zahlungswillen der verpflichteten 
Partei losgelöst werden.

6. klag- und Schadloshaltungsklausel
Mit Klag- und Schadloshaltungsklauseln kön-
nen sich die Parteien des PÜV zum Beispiel 
gegen haftungsrechtliche Risiken schützen.  

checkliste Sofortmassnahmen
Wird eine Partei mit erheblichen Leistungs-
störungen im Zusammenhang mit dem 
Vollzug eines PÜV konfrontiert, sollte rasch 
gehandelt und die Unterstützung eines ver-
sierten (Rechts-)Beraters in Anspruch genom-
men werden. Folgende checkliste kann bei 
einer Erstanalyse hilfreich sein:
• Feststellen und Festhalten des relevanten   
   Sachverhaltes
•  Überprüfung betreffend Einhaltung 
   eigener Vertragspflichten
•  Überprüfung/Festlegen der eigenen Ziel-
    setzungen im Hinblick auf die Leistungs-
    störung und weitere Vertragsabwicklung
•  Überprüfung betreffend Zustandekommen
   des PÜV (Bedingungen? Grundlagenirrtum)
    bzw. Inhalt des PÜV
• Überprüfung betreffend möglicher/
   anwendbarer Rechtsbehelfe
• Überprüfung betreffend Handlungspflich-
    ten (Abmahnung, Einhalten von Fristen)
• Verhandlungsbereitschaft? Verhandlungs-
    strategie?

fazit
Leistungsstörungen bei der Abwicklung eines 
PÜV lassen sich nicht gänzlich ausschliessen. 
Wer jedoch Vertragsverhandlungen mit of-
fenen Augen und Ohren führt und bei der 
Vertragsredaktion professionell unterstützt 
wird, kann konkrete Risiken eher erkennen 
und mit vertraglichen Massnahmen entschär-
fen. tritt bei der Praxisübergabe dennoch ein 
Vertragsbruch ein, ist eine rasche und profes-
sionelle Analyse der Sach- und Rechtslage zu 
empfehlen.
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rA Alena hinder, Mlaw

Associate bei RUOSS VÖGELE, 
RECHTSANWÄLTE, Zürich

Rechtsanwältin Alena Hinder ist auf die 
Bereiche Vertragsrecht, Immobilien- und 
Mietrecht sowie Gesellschaftsrecht  
spezialisiert. Sie unterstützt ihre Klien-
ten unter anderem bei der Aushandlung 
von Verträgen, der Entwicklung von 
passenden Gesellschaftsstrukturen und 
bei alltäglich auftretenden Rechtsfragen.  
Sie ist sowohl beratend als auch prozes-
sierend tätig.

RUOSS VÖGELE, RECHTSANWÄLTE
Kreuzstrasse 54
Postfach
8032 Zürich
044 250 43 00
hinder@ruossvoegele.ch
www.ruossvoegele.ch

Disclaimer: Die in diesem Beitrag enthaltenen Informationen und Kommentare sind als Überblick über die angesprochene 
thematik konzipiert. Sie sind nicht geeignet, verlässliche Antworten auf spezifische Fragestellungen zu geben, und stellen 
keine rechtliche Beratung dar, weshalb sie ohne spezifische rechtliche Beratung nicht zum Anlass für Entscheide oder Hand-
lungen genommen werden sollen.  
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rA lic. iur. Pio r. ruoss

Partner bei RUOSS VÖGELE,  
RECHTSANWÄLTE, Zürich

Rechtsanwalt Pio R. Ruoss hat langjäh-
rige Erfahrung im Bereich der rechtli-
chen Strukturierung und vertraglichen 
Ausgestaltung von Gruppenpraxen, der 
rechtlichen Begleitung von Praxiskäufen 
und -verkäufen sowie in der rechtlichen 
Regelung von gesellschaftsrechtlichen 
Konflikten im Zusammenhang mit Arzt- 
und Zahnarztpraxen. Er ist sowohl bera-
tend als auch prozessierend tätig.

RUOSS VÖGELE, RECHTSANWÄLTE
Kreuzstrasse 54
Postfach
8032 Zürich
044 250 43 00
pio.ruoss@ruossvoegele.ch
www.ruossvoegele.ch
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kAuf BrIcht MIete nIcht – Oder? 

Dzevrije Zendeli (Walder Wyss Ltd.)

Wechselt die eigentümerschaft einer lie-
genschaft, läuft ein Mietverhältnis grund-
sätzlich unverändert weiter. der neue ei-
gentümer kann das Mietverhältnis, sofern 
dieses unbefristet ist, auf den nächsten ter-
min ordentlich kündigen oder, falls er einen 
dringenden eigenbedarf geltend machen 
kann, das Mietverhältnis ausserordentlich 
kündigen. Welche rechtlichen Möglichkei-
ten für den Mieter bestehen, um sich bei 
einem eigentümerwechsel zu schützen, soll 
hier näher beleuchtet werden. 

1. grundsatz: kauf bricht Miete nicht
Veräussert die Vermieterin die Liegenschaft 
nach Abschluss des Mietvertrags, so geht 
das Mietverhältnis nach Art. 261 Abs. 1 OR 
mit dem Eigentum an der Sache auf die Er-
werberin über. Es findet von Gesetzes wegen 
ein Parteienwechsel statt, mit der Folge, dass 
(pro futuro) sämtliche aus dem Mietverhältnis 
resultierenden Rechte und Pflichten von der 
bisherigen auf die neue Eigentümerin über-
gehen. Letztere tritt in den unverändert wei-
ter bestehenden Mietvertrag ein. Es gilt der 
Grundsatz «Kauf bricht Miete nicht».

2. Ausnahmen: kündigungsmöglichkeiten 
der neuen Vermieterin
2.1. kündigung bei eigenbedarf
Dieser Grundsatz findet insbesondere eine 
Ausnahme beim dringenden Eigenbedarf der 
Erwerberin. Die Erwerberin von Wohn- und 
Geschäftsräumen kann das Mietverhältnis 
gemäss Art. 261 Abs. 2 lit. a OR wegen drin-
gendem Eigenbedarf für sich, nahe Verwand-
te oder Verschwägerte mit der gesetzlichen 

Frist auf den nächsten gesetzlichen termin 
kündigen und muss die vertraglich vereinbar-
ten Kündigungsmodalitäten nicht wahren.

Bei Geschäftsräumen bedeutet dies mit 
einer Frist von sechs Monaten auf einen orts-
üblichen termin oder, wenn es keinen Orts-
gebrauch gibt, auf Ende einer dreimonatigen 
Mietdauer. Im Kanton Zürich wäre dies auf 
den 31. März oder den 31. Oktober.

Die Regelung kommt nicht nur zur An-
wendung, wenn der Vermieter die Sache 
verkauft, sondern bei jeglicher Form des Ei-
gentümerwechsels auf vertraglicher Basis. 
So insbesondere bei einem tausch, einer 
Schenkung oder wenn die Sache in eine Ge-
sellschaft eingebracht wird. Sie gilt dagegen 
nicht bei einem Erbgang, der Übernahme 
eines Vermögens oder eines Geschäfts mit 
Aktiven und Passiven oder einer Fusion, Spal-
tung oder Umwandlung.

2.1.1. Was gilt als eigenbedarf?
Eigenbedarf setzt voraus, dass der neue Ver-
mieter ernsthafte, nach den Umständen ein-
leuchtende Gründe geltend machen kann, 
die vermieteten Räume für sich oder nahe 
Verwandte oder Verschwägerte zu beanspru-
chen. Der Erwerber kann somit auch einen 
langfristigen Mietvertrag bzw. einen befris-
teten Mietvertrag vorzeitig kündigen, ohne 
dass ein Fehlverhalten des Mieters voraus-
gesetzt wird. Nach der Praxis des Bundesge-
richts setzt der dringende Eigenbedarf zwei 
Kriterien voraus: Der Eigenbedarf muss ernst 
gemeint sein und dringend sein. Die Dring-
lichkeit muss sowohl in zeitlicher als auch in 
sachlicher Hinsicht vorliegen. 
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Der zeitliche Aspekt ist erfüllt, wenn der 
Bedarf unmittelbar ist, das heisst er konkre-
tisiert sich mehr oder weniger kurzzeitig im 
Vergleich zur vertraglichen Kündigungsfrist 
und dem vertraglich möglichen Kündigungs-
termin. Der Eigenbedarf muss auch aktuell 
sein. Ein zukünftiger, lediglich möglicher Be-
darf genügt damit nicht.

Sachlich muss ein tatsächlicher Eigenbe-
darf vorliegen. Es ist aber keine eigentliche 
Zwangs- oder Notlage vorausgesetzt. So hat 
das Bundesgericht einen dringenden Eigen-
bedarf bejaht, wenn der Eigentümer gleich-
zeitig seine Investitionen in die Liegenschaft 
verzinsen und für die anderswo gemieteten 
Räume Mietzins zahlen muss.

Bei der Beurteilung, ob der Vermieter ei-
nen dringenden Eigenbedarf geltend ma-
chen kann, zieht das Gericht alle konkreten 
Umstände des Einzelfalls in Betracht. Mit 
Bezug auf die Beurteilung der Dringlichkeit 
verfügt das Gericht zudem über einen brei-
ten Ermessensspielraum. 

2.1.2. umbauarbeiten
Bei einer Kündigung wegen dringendem 
Eigenbedarf aufgrund erforderlicher Um-
bauarbeiten ist zwischen dem Umfang der 
erforderlichen Umbauten zu unterscheiden. 
Setzt die Nutzung der Räume keine nennens-
werten Umbauten voraus, liegt ein dringen-
der Eigenbedarf vor, sobald zum Beispiel die 
juristische Person (AG, GmbH oder andere 
Gesellschaftsform) ein Interesse daran hat, 
ihre wirtschaftliche tätigkeit in ebendiesen 
Räumlichkeiten auszuüben.

Setzt die Nutzung der Räumlichkeiten da-
gegen grössere Bauarbeiten voraus, allenfalls 
sogar den Abriss des Gebäudes und die Er-
richtung eines Neubaus, hängt die Dringlich-
keit davon ab, wie konkret die Umbaupläne 
sind. Eine Baubewilligung ist aber nicht er-

forderlich. Es genügt, wenn ein ausgereiftes 
Projekt vorliegt, von dem angenommen wird, 
dass die Bewilligung erteilt werden kann.

2.1.3. dringender eigenbedarf bei juristi-
schen Personen
Dringender Eigenbedarf kommt bei einer 
juristischen Person nur infrage, wenn das 
Mietobjekt durch diese selbst und entspre-
chend ihrem Zweck genutzt werden soll (wie 
als Büro oder Werkstatt für den eigenen 
Betrieb). Eine juristische Person kann daher 
nicht Eigenbedarf für eine andere Gesell-
schaft innerhalb eines Konzerns oder für ihren 
Alleinaktionär geltend machen. Dies schliesst 
jedoch nicht aus, dass die Vermietung an den 
Alleinaktionär ein legitimer Grund für eine 
ordentliche Kündigung ist und bei der Inte- 
ressenabwägung einer Mietzinserstreckung 
zu berücksichtigen ist (siehe hierzu auch Miet- 
erstreckung unter 3.4.).
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2.1.4. Zeitpunkt
Der Erwerber muss spätestens auf den ersten 
gesetzlichen termin kündigen, der dem Ei-
gentumsübergang folgt, und die gesetzliche 
Kündigungsfrist einhalten. Bei Wohn- und 
Geschäftsräumen muss der Erwerber somit 
mit drei- bzw. sechsmonatiger Frist ab Eintra-
gung im tagebuch als Eigentümer auf einen 
ortsüblichen termin kündigen. Kündigt der 
Erwerber nicht oder auf einen späteren ter-
min, verwirkt er die Möglichkeit der vorzei-
tigen Kündigung aufgrund von dringendem 
Eigenbedarf und kann nur noch unter Einhal-
tung der vertraglichen Fristen und termine 
kündigen, und bei befristeten Mietverträgen 
wird er bis zum Ablauf der vereinbarten Dau-
er an den Vertrag gebunden sein.

Die Gültigkeit einer Kündigung beurteilt 
sich aufgrund der Umstände zum Zeitpunkt, 
zu dem sie angezeigt wurde, das heisst die 
Kündigung erfolgt. Fällt der Kündigungs-
grund nachträglich weg, so bleibt eine gültig 
ausgesprochene Kündigung gültig.

Gemäss konstanter Rechtsprechung wird 
eine Kündigung auch nicht als treuwidrig er-
achtet, wenn ein Vermieter im Hinblick auf 
einen Verkauf des Mietobjektes zur Erzielung 
eines besseren Kaufpreises für das mietfreie 
Objekt eine Kündigung ausspricht, und zwar 
noch bevor er einen Käufer für dieses gefun-
den hat. 

2.1.5. Beweislast
Der Erwerber trägt die Beweislast sowohl 
für das Bestehen des Eigenbedarfs als auch 
für dessen Dringlichkeit. Wird der dringen-
de Eigenbedarf verneint, ist die Kündigung 
unwirksam. Sie kann nicht in eine ordentli-
che Kündigung umgedeutet werden. Eine 
subsidiäre Kündigung (d. h. gleichzeitig 
und alternativ ausgesprochene) wäre aber 
zulässig.

2.2. kündigung bei unzumutbarkeit, Art. 
266g Or
Liegen wichtige Gründe vor, welche die 
Vertragserfüllung für eine der Parteien un-
zumutbar machen, können die Parteien das 
Mietverhältnis mit der gesetzlichen Frist auf 
einen beliebigen Zeitpunkt kündigen. In ei-
nem solchen Fall bestimmt das Gericht die 
vermögensrechtlichen Folgen der vorzeitigen 
Kündigung unter Würdigung aller Umstände, 
sofern sich die Parteien nicht einig sind.

2.3. Ordentliche kündigung
Die ordentliche Kündigung eines Mietver-
trags setzt keine besonderen Kündigungs-
gründe voraus. Mieter und Vermieter sind 
grundsätzlich frei, das (unbefristete) Mietver-
hältnis unter Einhaltung der Fristen und ter-
mine zu kündigen.

Einzige Schranke bildet der Grundsatz von 
treu und Glauben. Bei der Miete von Wohn- 
und Geschäftsräumen ist die Kündigung 
anfechtbar, wenn sie gegen diesen Grund-
satz verstösst. Nach der Praxis des Bundes-
gerichts gilt eine Kündigung als treuwidrig, 
«wenn sie ohne objektives, ernsthaftes Inte-
resse und damit aus reiner Schikane erfolgt 
oder Interessen der Parteien tangiert, die 
in einem krassen Missverhältnis zueinander-
stehen». 

3. Welche Möglichkeiten bestehen, um sich 
als Mieter zu schützen?
3.1. Vormerkung im grundbuch
Nach Art. 261b OR kann bei der Miete an 
einem Grundstück verabredet werden, dass 
das Verhältnis im Grundbuch vorgemerkt 
wird. Die Vormerkung bewirkt, dass jede 
neue Eigentümerin der Mieterin gestatten 
muss, das Grundstück entsprechend dem 
Mietvertrag zu gebrauchen. Sinn und Zweck 
der Vormerkung liegt im Wesentlichen da-
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rin, die Eigenbedarfskündigung der neuen 
Eigentümerin nach Art. 261 Abs. 2 lit. a OR 
zu verunmöglichen. Die Vormerkung hat 
sachenrechtliche Wirkung, indem nun das 
sachenrechtlich verstärkte Mietverhältnis 
überhaupt jedem später am Grundstück er-
worbenen Recht vorgeht.

Zudem gilt für Streitigkeiten über die Vor-
merkung von Mietverhältnissen an Wohn- 
und Geschäftsräumen im Grundbuch nach 
Art. 261b OR (in Verbindung mit Art. 959 
ZGB) das vereinfachte Verfahren (Art. 243 ff. 
ZPO) ohne Rücksicht auf den Streitwert. Das 
vereinfachte Verfahren kennt im Gegenzug 
zum ordentlichen Gerichtsverfahren zahlrei-
che Erleichterungen, die gerade auch pro-
zessunerfahrenen Parteien die Führung eines 
Gerichtsprozesses erleichtern sollen. Die Kla-
ge kann beispielsweise mündlich zu Protokoll 
gegeben werden. Eine Begründung ist nicht 
erforderlich. Des Weiteren wird der Sachver-
halt von Amtes wegen festgestellt.

3.2. geltendmachung der nichtigkeit der 
kündigung
Der Mieter der Wohn- oder Geschäftsräume 
kann die Nichtigkeit der Kündigung geltend 
machen, wenn der Erwerber gekündigt hat, 
als er noch nicht Eigentümer war, wenn er die 
Miete übernommen hat, wenn der Erwerber 
und seine Nächsten keinen dringenden Ei-
genbedarf an der Sache haben und wenn die 
Miete im Grundbuch vorgemerkt ist.

3.3. Anfechtung der kündigung bei Ver-
stoss gegen den grundsatz von treu und 
glauben (Art. 271 f. Or)
Eine Kündigung kann angefochten werden, 
wenn sie gegen den Grundsatz von treu und 
Glauben verstösst. In Art. 271a OR führt das 
Gesetz eine Liste von Fällen auf, bei deren 
Vorliegen eine Kündigung insbesondere 

anfechtbar ist. Zu erwähnen sind hier bei-
spielhaft: weil der Vermieter eine einseitige 
Vertragsänderung zulasten des Mieters oder 
eine Mietzinsanpassung durchsetzen will 
oder wenn der Mieter nach treu und Glau-
ben Ansprüche aus dem Mietverhältnis gel-
tend macht.

Eine Anfechtung der Kündigung bei Ver-
stoss gegen den Grundsatz von treu und 
Glauben ist dagegen nur eingeschränkt mög-
lich, wenn die Kündigung wegen dringenden 
Eigenbedarfs des Vermieters für sich, nahe 
Verwandte oder Verschwägerte erfolgte.

3.4. erstreckung des Mietverhältnisses
Schliesslich kann der Mieter auch die Kün-
digung als zulässig hinnehmen, jedoch nach 
Art. 272 ff. OR eine Erstreckung des Mietver-
hältnisses verlangen. Bei der Miete von Ge-
schäftsräumen beträgt die maximale Erstre-
ckungsdauer sechs Jahre.

Allerdings hat das Gericht bei der Interes-
senabwägung insbesondere einen allfälligen 
Eigenbedarf des neuen Vermieters für sich, 
nahe Verwandte oder Verschwägerte sowie 
die Dringlichkeit dieses Bedarfs zu berück-
sichtigen. Im Falle eines dringenden Eigen-
bedarfs des Vermieters überwiegt dieser im 
Rahmen der vorzunehmenden Interessenab-
wägung grundsätzlich eine Härte des Mie-
ters. Eine Erstreckung wird (sofern sie über-
haupt in Betracht kommt) deshalb in aller 
Regel nur von kurzer Dauer sein.

3.5. Schadenersatzanspruch gegenüber 
dem neuen Vermieter nach Art. 261 Abs. 
3 Or
Macht der neue Eigentümer einen dringen-
den Eigenbedarf geltend und kündigt er 
früher, als es der Vertrag mit dem bisheri-
gen Vermieter gestattet hätte, so haftet der 
bisherige Vermieter gegenüber dem Mieter 
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für allen daraus entstehenden Schaden. Die 
Haftung des bisherigen Vermieters beginnt 
mit dem tag des Eigentumsübergangs und 
endet bei befristeten Verträgen mit Ablauf 
der befristeten Vertragsdauer und bei unbe-
fristeten Verträgen mit dem erstmöglichen 
ordentlichen Kündigungstermin. Bei der Ge-
schäftsraummiete kann der Mieter gegebe-
nenfalls sogar den am Ersatzort reduzierten 
Gewinn als Schaden geltend machen. Der 
Veräusserer haftet jedoch nicht, wenn sich 
der Mieter nicht gegen eine nichtige Kündi-
gung gewehrt hat.

Es gilt aber die allgemeine Schadensmin-
derungspflicht des Mieters, das heisst unter 
anderem, dass er all seine Rechte geltend 
machen muss, wie zum Beispiel sich gegen 
einen fehlenden dringenden Eigenbedarf zur 
Wehr setzen und/oder eine Erstreckung ein-
fordern. 

3.6. Wegbedingung des ausserordentli-
chen kündigungsrechts des erwerbers im 
kaufvertrag
Das ausserordentliche Kündigungsrecht des 
Erwerbers auf Kündigung gestützt auf Eigen-
bedarf kann im Kaufvertrag zwischen dem 
bisherigen Eigentümer und dem Erwerber 
wegbedungen werden. Es handelt sich um 
einen echten Vertrag zugunsten Dritter, auf 
den sich der Mieter direkt gegenüber dem 
neuen Vermieter berufen kann.

Aufgrund der Haftung des Veräusserers, 
wenn der Erwerber früher kündigt, als der 
Vertrag mit dem bisherigen Vermieter ge-
stattet, hat der bisherige Vermieter ein gro-
sses Interesse daran, den Erwerber in den 
bestehenden Mietvertrag einzubinden. Er 
wird deshalb versuchen, diesen zu verpflich-
ten, auf die Ausübung des ausserordentli-
chen Kündigungsrechts zu verzichten bzw. 
das laufende Mietverhältnis zu übernehmen. 

Die Übernahme des Mietverhältnisses kann 
im Kaufvertrag selbst oder in einer separaten 
Vereinbarung erfolgen.
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Technologie, die das 
Gesundheitswesen 
persönlicher macht.
Apps auf iPad, iPhone, Apple Watch und Mac unterstützen medizinische 
Fachkräfte bei einer personalisierten Versorgung. Die leistungsstarke Hard-
ware von Apple wurde so entwickelt, dass sie mit den Anforderungen des 
Gesundheitswesens an schnellere und effizientere Arbeitsabläufe Schritt 
halten kann. Und intuitive Apps bieten einfachen Zugriff auf wichtige Ge-
sundheitsdaten, sodass Behandlungsteams alle nötigen Ressourcen haben, 
um die besten Entscheidungen für ihre Patient:innen zu treffen.
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Wir kümmern uns um 
das Wohl Ihrer IT. 
Jetzt Termin für kos-
tenloses Erstgespräch  
vereinbaren.
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gut gePlAnt In den 

drItten leBenSABSchnItt   

Nicole Baumberger und Cliff Kim (Raiffeisenbank Zürich)

die Studie «raiffeisen Vorsorgebarome-
ter 2022» zeigt: Jede dritte Person in der 
Schweiz möchte sich vorzeitig pensionie-
ren lassen. Ohne eigene Sparbemühungen 
bleibt eine frühpensionierung aber für vie-
le ein traum. die gute nachricht: dank der 
AhV-reform können ab dem Jahr 2024 alle 
Angestellten schrittweise aus dem Berufs-
leben aussteigen.

Heizen, Essen, Wohnen – die Kosten steigen. 
Gleichzeitig sinken die Pensionskassenrenten 
seit Jahren. Höhere Ausgaben bei geringeren 
Einnahmen bedeuten: Eine Frühpensionie-
rung ist finanziell immer schwieriger realisier-

bar. Lohnwegfall, Beiträge für Nichterwerbs-
tätige an die AHV sowie eine lebenslang 
tiefere Pensionskassenrente sind nur einige 
Aspekte, die bei einem vorzeitigen Ruhestand 
einkalkuliert werden müssen. Pro Vorbezugs-
jahr sinkt die Pensionskassenrente in der Re-
gel um 5 bis 10 % – und dies lebenslang.

frühpension will gut vorbereitet sein
Selbst wer sich nur ein oder zwei Jahre früher 
aus dem Berufsleben zurückziehen möchte, 
benötigt umfangreiche private Ersparnisse, 
um die dadurch entstehenden Einkommens-
lücken zu schliessen. Deshalb wird empfoh-
len, bereits früh in die Säule 3a einzuzahlen. 

Wir kümmern uns um 
das Wohl Ihrer IT. 
Jetzt Termin für kos-
tenloses Erstgespräch  
vereinbaren.
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Wer jährlich den Säule-3a-Maximalbetrag 
von aktuell 7 056 Franken zusätzlich in Vor-
sorgefonds anlegt, kann so über einen Zeit-
raum von vierzig Jahren ein Vermögen von 
mehr als 800 000 Franken aufbauen.

realistisches Budget als grundlage jeder 
Pensionsplanung
Wer denkt im Alter von zwanzig Jahren 
schon an eine Frühpensionierung? Für viele 
ist der 50. Geburtstag der Startschuss, sich 
konkreter mit dem dritten Lebensabschnitt 
auseinanderzusetzen. Der Pensionskassen-
ausweis zeigt, mit welchen Leistungen später 
gerechnet werden kann. Ebenso wichtig wie 
die künftigen Einnahmen sind die erwarteten 
Ausgaben. Die Grundlage jeder Pensionspla-
nung ist ein realistisches Budget. 

AhV-reform – teilpensionierung für alle
Viele Pensionskassen sehen die Möglichkeit 
der teilpensionierung bereits heute in ihren 
Reglementen vor. Dank der Annahme der 
AHV-Reform werden ab Januar 2024 alle 

Pensionskassenversicherten in der Schweiz 
das Recht haben, sich schrittweise pensionie-
ren zu lassen. 

Steuerliche Vorteile einer teilpensionie-
rung 
Der gleitende Übergang in den dritten Le-
bensabschnitt bietet gegenüber der Früh-
pensionierung finanzielle Vorteile. Mit einer 
teilpensionierung lassen sich Steuern optimie-
ren: Einerseits ist die Einzahlung in die steu-
erbegünstigte Säule 3a weiterhin möglich und 
andererseits kann die Altersleistung in Kapital-
form gestaffelt bezogen werden. Wichtig da-
bei: Die kantonal unterschiedliche steuerliche 
Behandlung der teilkapitalbezüge muss zwin-
gend in der Planung berücksichtigt werden.

Die versicherten Personen können zu-
nächst einen teil der Altersleistung beziehen, 
diesen einmal erhöhen und in einem dritten 
Schritt die volle Rente beziehen. Dies ist eine 
Minimalregelung im BVG, über welche die 
Vorsorgeeinrichtungen auch hinausgehen 
können. 

Beispiel: Teilpensionierung ab Alter 63 in drei Schritten

63 Jahre 64 Jahre 65 Jahre

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt

Pensionskassenguthaben 20 % Vorbezug 60 % Vorbezug Ganzer Bezug

Reduktion Arbeitspensum 20 % 40 % 40 %

Arbeitspensum neu 80 % 40 % 0 % (pensioniert)
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teilpensionierung versus frühpensionierung – das Wichtigste in kürze

einkommen
Das Einkommen bleibt, auf der Basis der 
Arbeitspensumreduktion.

AhV-Beiträge
AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 
entfallen, falls entsprechende Kriterien 
erfüllt.

Pensionskasse

Steueroptimierung dank gestaffeltem 
Bezug der Kapitalleistungen.

Wichtig: Steuerliche Behandlung der 
teilkapitalbezüge ist kantonal unter-
schiedlich geregelt und muss entspre-
chend berücksichtigt werden.

Dreijährige Sperrfrist gilt sowohl beim 
Kapitalbezug nach einem Einkauf als 
auch beim (Wieder-)Einkauf nach einem 
Kapitalbezug.

Abklären, in welchem Umfang Risikoleis-
tungen in der 2. Säule versichert sind.

Säule 3a
Einzahlung Maximalbetrag weiterhin 
möglich.

Steuern

• Tieferes Einkommen bricht die 
   Progression.
• Abzüge für Berufsauslagen weiterhin 
   möglich.
• Einzahlung 3a weiterhin möglich.
• Pensionskasseneinkäufe unter 
   Beachtung der Sperrfristen weiterhin 
   möglich.

unfallversicherung Weiterhin versichert.
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rente kapital

Steuern
Zu 100 % als Einkommen steu-
erbar

Einmalige Besteuerung zu separa-
tem, reduziertem Steuersatz

folgen für die 
hinterbliebenen

• Reduktion der Witwen-/Witwer- 
   rente auf 60 % (gesetzliche 
   Mindestlösung)
• 100 % Rentenverlust für die 
   übrigen Erben

100 % des vorhandenen Kapitals 
vererbbar

rendite
• Nicht relevant, da Rentenhöhe 
   definiert 
• Allfälliger Teuerungsausgleich

• Flexibel verfügbar
• Individuelles Anlageziel

flexibilität Kein persönlicher Einfluss
• Flexibel verfügbar
• Individuelles Anlageziel

langlebigkeit Lebenslange Rente
Keine Garantie für lebenslanges 
Einkommen

rente oder kapital – die frage aller fragen
Bei sämtlichen Pensionierungsvarianten – or-
dentlich, Früh- oder teilpensionierung – stellt 
sich die Frage nach der optimalen Bezugs-

Somit ist zu resümieren, dass die Entschei-
dung individuell basierend auf der persönli-
chen Gesundheit, Familienkonstellation, aber 
auch Präferenz zu erfolgen hat. Weiter soll 
die finanzielle Situation inkludiert werden. 
Für eine fundierte Entscheidung gilt es je-
doch zwingend auch die Zahlen, Daten und 
Fakten richtig aufzubereiten. Anhand dieser 
kann mit der persönlichen Lebenssituation 
und Präferenz die optimale Wahl getroffen 
werden.

Um diese exemplarisch aufzubereiten, wird 
ein fiktives Beispiel betrachtet:

form. Ist die Rente oder der Kapitalbezug 
zielführend? Ist eine Mischung der ideale 
Kompromiss? Unten stehende tabelle erläu-
tert einige Kernpunkte.

• Ehepaar, verheiratet, zwei erwachsene 
   Kinder
• Ehefrau: 60 Jahre alt, erwerbstätig mit 
   einem steuerbaren Einkommen von 
   60 000 cHF
• Ehemann: 65 Jahre alt und unmittelbar 
   vor der Pension
• Wohnort: Zürich
• Konfession: reformiert
• 1. Säule / AHV-Rente Ehemann: 29 400 CHF
   (maximale Rente)
• 2. Säule / Pensionskassenguthaben 
   Ehemann: 1 000 000 cHF
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rentenbezug
• Umwandlungssatz der Pensionskasse: 5 % 

(Annahme). Der Umwandungssatz definiert 
die Höhe der jährlichen Rente. Hierzu wird 
der Satz in Prozent mit dem Alterskapital 
multipliziert.

• Alterskapital x Umwandlungssatz = jährli-
che Altersrente

• 1 000 000 CHF x 5 % = 50 000 CHF jährli-
che Altersrente

• Der Grenzsteuersatz definiert, mit welchem 
approximativen Steuersatz weiteres zu-
sätzliches Einkommen zu besteuern ist. 

• Die Altersrente gilt es nun zu 100 % als 
Einkommen zu versteuern. Der Grenzsteu-
ersatz erlaubt, hierzu das Einkommen nach 
Steuern zu eruieren, im aktuellen Fall liegt 
dieser bei rund 25 %.

• Altersrente x (1 – Grenzsteuersatz) = Rente 
nach Steuern

• 50 000 CHF x 75 % = 37 500 CHF
• Die statistische Lebenserwartung eines 

Mannes beträgt derzeit 85 Jahre. Dies be-
deutet somit, dass im Schnitt Rentenzah-
lungen für 20 Jahre entrichtet werden.

kapitalbezug
•    Pensionskassenkapitalbezug in einem 
    Schritt im Umfang von 1 000 000 cHF
• Einmalige Steuern: 88 000 CHF
• Kapital nach Steuern = 912 000 CHF
• Um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, wird 

dem Kapital jährlich die Nettorente im Um-
fang von 37 500 cHF entzogen. 

• Sofern die 912 000 cHF zu 0 % auf einem 
Konto angelegt werden, reicht das Kapital 
für 24.32 Jahre und somit rund vier Jahre 
länger als die statistische Lebenserwar-
tung.

In der unten stehenden Grafik werden ver-
schiedene Kapitalanlagen für den Anlage-
betrag von 912 000 cHF untersucht. Bei den 
Anlagelösungen fallen auch teilweise Steuern 
an. Die Grafik hinterlegt jeweils die Rendite 
als steuerbares Einkommen bis zum Maxi-
malsatz von 2.5 %. Dieser Renditebeitrag ist 
infolge erhaltener Zinsen und Dividenden zu 
100 % als Einkommen zu versteuern. Die da-
rüber hinausgehende Rendite stammt in der 
Regel aus Kapitalgewinnen, welche in der 



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2023

90
kapitalanlagen  

und Investitionen

Schweiz nicht zu versteuern sind. Zugleich 
steigt mit dem zunehmenden zu erwartenden 
Ertrag das Risiko. Die Kapitalanlage mit 2 % 
erwarteter Rendite besteht vorwiegend aus 
Obligationen, jene mit 5 % vorwiegend aus 
Aktien. Eine Garantie für eine entsprechende 
Rendite gibt es nicht, basierend auf histori-
schen Daten über die letzten hundert Jahre 
scheinen jene realistisch, auch in schwierigen 
Marktphasen.

Anders formuliert ermöglicht das Kapital 
bei einem Sparkonto von 1 % Rendite 26 
Jahre Rentenzahlungen (Alter Ehemann: 91), 
bei 2 % Rendite 29 Jahre Rentenzahlungen 
(Alter Ehemann: 94), bei 3 % Rendite 35 
Jahre Rentenzahlungen (Alter Ehemann: 97) 
und bei 4 % Rendite 47 Jahre Rentenzahlun-
gen (Alter Ehemann: 112) vorzunehmen. Die 
Anlagelösung mit 5 % Rendite legt über die 
Jahre weiterhin leicht zu und es resultiert kein 
Kapitalverzehr. Ausblick: Gerne erlauben wir 

uns, in einer späteren Ausgabe die Anlage-
strategien für Pensionierte und solche, die es 
werden wollen, genauer zu untersuchen und 
zu erläutern.

finanzplanung hilft bei entscheidungsfin-
dung
Die Planung einer Früh- oder teilpensionie-
rung ist komplex und bietet zugleich viele 
Optimierungsmöglichkeiten. Im Idealfall 
sollte etwa acht bis zehn Jahre vor dem ge-
planten Pensionsalter eine Finanzplanung ins 
Auge gefasst werden. Diese zeigt auf, ob die 
Wünsche erstens überhaupt realisiert werden 
können und zweitens, wie diese im individu-
ellen Fall optimal umgesetzt werden. Raiff-
eisen unterstützt Sie bei der Sicherung und 
Umsetzung Ihres persönlichen Optimierungs-
potenzials und gewährleistet Ihnen gerne 
eine langfristige und persönliche Begleitung 
in diesen zahlreichen themenfeldern.



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2023

91
kapitalanlagen  

und Investitionen

nicole Baumberger 

Finanzplanerin, 
Raiffeisenbank Zürich

Nicole Baumberger begleitet die Kun-
dinnen und Kunden der Raiffeisenbank 
Zürich sorgenfrei in die Pension und hilft 
mit, den Ruhestand zur besten Zeit des 
Lebens zu machen. Nicole Baumberger 
ist dipl. Finanzberaterin IAF und Finanz-
planerin mit eidg. Fachausweis.

Raiffeisenbank Zürich
Limmatquai 68
8001 Zürich
www.raiffeisen.ch/zuerich

cliff kim 

Teamleiter Vermögensberatung, 
Raiffeisenbank Zürich

Cliff Kim und sein Team beraten und be-
gleiten vermögende Privat- und Firmen-
kunden holistisch in sämtlichen Finanzan-
gelegenheiten und mit dem Fokus auf 
Geldanlagen. Cliff Kim arbeitet seit 2012 
bei Raiffeisen, ist dipl. Bankwirtschafter 
HF und hält einen DAS Bankmanagement.

Raiffeisenbank Zürich
Limmatquai 68
8001 Zürich
www.raiffeisen.ch/zuerich
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StABIleS PASSIVeS eInkOMMen 

MIt eIner dIVIdendenStrAtegIe   

Andreas Jost (Bank J. Safra Sarasin)

In den letzten 25 Jahren haben diverse 
krisen die finanzmärkte geprägt. Zusätz-
lich haben die geopolitischen Spannungen 
deutlich zugenommen. teilweise hoch be-
wertete Immobilienpreise, historisch tiefe 
Zinsen etc. stellen bis heute die Anleger 
weltweit vor herausforderungen. Wie kön-
nen Anlegerinnen und Anleger in Aktien 
mit einem attraktiven rendite-risiko-Ver-
hältnis und gleichzeitig einem regelmässi-
gen einkommen investieren?

die Anzahl und Intensität der krisen nahm 
in den letzten 25 Jahren deutlich zu
Die Finanzmärkte wurden in den vergan-
genen Jahren von diversen Krisen geprägt. 
Nach dem Platzen der Dotcom-Blase (2000) 
folgte bereits 2008 die nächste Krise mit gro-
ssen Kursverlusten. Das Finanzsystem geriet 
ins Wanken und musste durch die Notenban-
ken stabilisiert werden. Die Folge war eine 
starke globale Rezession. Zuletzt ereigneten 
sich weitere stärkere Korrekturen an den Fi-
nanzmärkten (covid-19-crash und ein inflati-
onsbedingter Rückgang 2022). 

Der Ukraine-Krieg scheint die Weltordnung 
neu zu regeln, die Spannungen zwischen den 
grossen Wirtschaftsblöcken china und USA 
haben zugenommen. Als Folge der obge-
nannten Ereignisse wurden die Wirtschaftszy-
klen kürzer und extremer. Die Notenbanken 
mussten häufig synchron eingreifen (Zufüh-
rung von Liquidität sowie Zinssenkungen), 
um die Märkte zu beruhigen respektive zu 
stabilisieren. 

In den zurückliegenden Monaten mussten die 
Notenbanken aufgrund von stark gestiegenen 
Inflationsraten Gegensteuer geben (Liquidität 
aus den Märkten abführen sowie die Zinsen 
stark erhöhen). Der Einfluss dieser schnellen 
und umfangreichen Zinserhöhungen auf die 
Realwirtschaft ist bis heute unklar und wird 
erst in den nächsten Monaten ersichtlich sein.

Leider ist zu befürchten, dass die kom-
menden Jahre nicht einfacher werden. Wie 
können Anlegerinnen und Anleger in schwie-
rigen Zeiten Stabilität in ihre Portfolios 
bringen und zusätzlich ein stabiles passives 
Einkommen generieren? Mit einer Dividen-
denstrategie! 

Was ist eine dividendenstrategie?
Die Idee einer Anlagestrategie, bei der ge-
zielt in Aktien mit einer attraktiven Dividen-
denrendite investiert wird, wurde erstmals 
systematisch von Benjamin Graham (1894–
1976), einem renommierten amerikanischen 
Wirtschaftswissenschaftler und Ökonom, 
erwähnt. Die Strategie wurde anschliessend 
von Michael B. O’Higgins angepasst und ver-
feinert. Auch heute, viele Jahrzehnte später, 
ist diese Strategie nicht weniger wichtig.

Warum eine dividendenstrategie Sinn 
macht
«Wissen Sie, was das Einzige ist, das mir Ver-
gnügen bereitet? Zu sehen, wie meine Divi-
denden gutgeschrieben werden.» John D. 
Rockefeller
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a) dividenden als wichtiger langfristiger 
Performancetreiber
Dividendenrendite und Dividendenwachs-
tum sind langfristig die wichtigsten treiber 
von Aktienrenditen. Gemäss einer Analyse 
von MScI-Research über den Zeitraum von 
Dezember 1994 bis Februar 2019 sind reales 
Dividendenwachstum mit 37 % sowie die Di-

b) Stabilität über Marktzyklen hinweg
Die meisten Qualitätsaktien zahlen auch in 
schwierigen Zeiten attraktive Dividenden. 
Während der vergangenen Rezessionen wa-
ren insbesondere in den USA die Kürzungen 
der Dividenden verhältnismässig geringer als 
der Rückgang der Gewinne pro Aktie. Divi-
dendenstrategien erlauben den Aktionärin-
nen und Aktionären somit, auch in unsicheren 
Zeiten ein stabiles Einkommen zu erzielen.
Aktien mit hohen Dividendenrenditen ha-
ben sich in der Vergangenheit bei sinkenden 
Märkten deutlich besser entwickelt als der 
Gesamtmarkt. Ebenfalls in Phasen mit hohen 

videndenrendite mit 25 % Anteil die wichtigs-
ten Wachstumstreiber von Aktienkursen. Die 
Bewertungsanpassungen hatten mit einem 
Anteil von 10 % in der beobachteten Periode 
einen geringen Einfluss auf die Aktienkurse. 
Diese sind gemäss der Studie nur kurzfristig 
(innerhalb eines Jahres) für die Entwicklung 
der Aktienkurse relevant. 

Inflationsraten haben sich Dividendenwerte 
relativ zum Gesamtmarkt gut entwickelt, da 
erfolgreiche Firmen aufgrund ihrer Marktstel-
lung (z. B. hohe Eintrittsbarrieren) fähig sind, 
gestiegene Rohstoffkosten an ihre Kunden 
über höhere Preise abzuwälzen.

1
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Dividenden: Ein langfristiger Performancetreiber 

Dividendenrendite und Dividendenwachstum sind die 
wichtigsten Treiber der Aktienrendite

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator oder eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Das Dividendenwachstum wird je Aktie berechnet und die 
Dividendenrendite ist vom Aktienkurs abhängig. Zusammen mit dem Kapitalwachstum ergeben sie die Gesamtrendite. Quelle: MSCI Research, Zusammensetzung der 
Gesamtrendite des MSCI ACWI Index, Analyse für den Zeitraum Dez. 1994 bis Feb. 2019. Untersuchung von MSCI im Auftrag des norwegischen Finanzministeriums (Oktober 2019). 

Rendite globaler Aktien
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c) Attraktives rendite-risiko-Profil von  
dividendenaktien

Obwohl die Erträge/Renditen in der Vergan-
genheit zu keiner Garantie für zukünftige 
Ergebnisse führen, weisen Aktien mit einer 
hohen Dividendenrendite ein attraktiveres 
Rendite-Risiko-Verhältnis auf als Aktien mit 
einer tieferen Dividende. Die regelmässig 
ausbezahlte Dividende sichert den Anlegern 
ein passives stabiles Einkommen. 

Dividendenaktien werden bei starken Kor-
rekturen aufgrund der Dividende meistens 
weniger schnell verkauft. Eine weitere Erklä-
rung für das bessere Rendite-Risiko-Verhält-
nis ist sicher auch die tatsache, dass viele 
Dividendenwerte eher einen defensiven cha-
rakter aufweisen. Branchen mit hohen Divi-
dendenausschüttungen sind insbesondere im 

Bereich Pharma, Versorger, Nahrungsmittel, 
telekom und Versicherungen angesiedelt. 
Alles defensive Branchen, die relativ kon-
junkturresistent sind. Häufig verfügen diese 
Firmen aufgrund ihres Brands über eine star-
ke Marktstellung sowie über hohe Eintritts-
barrieren. Diese Firmen generieren auch in 
schwierigen Zeiten einen hohen cashflow, 
der den Unternehmen erlaubt, einen grösse-
ren teil der Gewinne den Aktionären mittels 
Dividenden auszuschütten. 

Dividendenaktien bieten einen gewissen 
Schutz vor Abwärtsrisiken, weisen tendenziell 
geringere Verlustphasen und ein hohes Erho-
lungspotenzial auf.

2

Stabilität über Marktzyklen hinweg

Kurzum: Auch in schwierigen Zeiten gibt es Dividenden

Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG
S&P500: EPS = Gewinn pro Aktie; resp. DPS = Dividende pro Aktie

Rückgang der US Gewinne (EPS), resp. Dividenden (DPS) während vergangener Rezessionen
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reicht eine hohe dividendenrendite als 
kriterium?
Nein, nebst einer hohen Dividendenrendite 
muss eine Unternehmung selbstverständlich 
eine solide Bilanz mit einer geringen Verschul-
dung aufweisen. Eine solide Erfolgsrechnung 
mit einer attraktiven kontinuierlichen cash-
flow-Generierung sowie einer disziplinierten 
Kostenkontrolle ist ebenso wichtig. Nur unter 
dieser Voraussetzung ist es den Firmen mög-
lich, ihren Aktionärinnen und Aktionären lang-
fristig und nachhaltig eine attraktive Dividen-
de auszurichten, ohne dabei das Wachstum 
sowie die Weiterentwicklung der Unterneh-
mung zu vernachlässigen. Selbstverständlich 
ist es auch wichtig, dass die Firma langfristig 
im Rahmen ihrer Dividendenpolitik ein Divi-
dendenwachstum anstrebt. Die Dividenden-
politik der Firma muss klar, nachvollziehbar 

und transparent sein. Obwohl eine Firma 
natürlich jederzeit ihre Ausschüttungspolitik 
überdenken kann oder vielleicht auch muss. 

Zusätzlich gehört ein erfolgreiches Ma-
nagement sowie eine interessante Marktpo-
sitionierung im Wettbewerbsumfeld dazu. 
Schlussendlich spielt auch die Bewertung 
der Aktie (Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV oder 
Price-Earning-Ration PE) eine wichtige Rolle. 

Braucht es wirklich keine Wachstumsaktien 
im Portfolio?
Durch eine reine und konsequente Ausrich-
tung des Portfolios auf Dividendenwerte 
würde auf Wachstumswerte aufgrund der tie-
feren Dividenden verzichtet werden. Wachs-
tumswerte investieren ihre Gewinne primär 
in das Wachstum respektive die Weiterent-
wicklung des Unternehmens. Interessante 

3

Attraktives Risiko/Rendite-Profil

Überdurchschnittliche Rendite bei geringerem Risiko

Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, eigene Berechnungen, Anlagehorizont: 31.12.98 – 31.12.2022. Die Erträge in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die 
angegebenen Daten stellen die zugrunde liegenden Indizes dar. Sie dienen ausschliesslich zu Referenzzwecken und spiegeln nicht zwangsläufig die tatsächliche Wertentwicklung 
des vorgestellten Portfolios wider.
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Branchen in den Bereichen Luxus, technolo-
gie, Medizinaltechnik, Biotechnologie, neue 
nachhaltige Energieformen etc. würden so im 
Portfolio vernachlässigt. Auch die konjunktur-
sensitiven Industriewerte würden insbeson-
dere in wirtschaftlichen Aufschwungsphasen 
fehlen.

Je nach Risikopräferenz der Anleger macht 
es durchaus Sinn, einzelne Wachstumswerte 
dem Portfolio beizumischen, auch wenn das 
Risiko bei diesen Firmen im Vergleich zu den 
defensiven Dividendenwerten tendenziell hö-
her ist. Gleichzeitig wird dadurch die Diversi-
fikation im Portfolio erhöht.

fazit
Dividendenstrategien bringen den Aktionä-
ren mit eher defensiven Aktien ein stabiles 
passives Einkommen bei einem vergleichs-
weise interessanten Rendite-Risiko-Verhält-
nis. Selbstverständlich ist auch bei dieser 
Strategie eine sinnvolle Diversifikation (so-
wohl Branchen wie auch Einzelwerte) sehr 
wichtig.

Auch wenn der Anschein einer Buy and 
Hold-Strategie bei Dividendenwerten offen-
sichtlich scheint, müssen die Aktien und de-
ren Bewertungen regelmässig überprüft und 
hinterfragt werden. Je nach Risikopräferenz 
der Investoren kann die Diversifikation durch 
eine Beimischung von einzelnen qualitativ 
hochstehenden Wachstumswerten mit ver-
nünftigen Bewertungen erhöht werden.

Andreas Jost

Executive Director
Stv. Leiter Niederlassung Luzern

Werdegang
•	 Seit	zwölf	Jahren	Kundenberater	 

Private Banking bei der  
Bank J. Safra Sarasin AG

•	 Seit	über	dreissig	Jahren	im	Anlage-
geschäft tätig, davon vierzehn Jahre 
bei einer Schweizer Grossbank im 
Bereich Vermögensverwaltung  
(Fondsmanagement), Private Banking 
und institutionelle Kunden

Ausbildung
•	 Betriebsökonom	HWV
•	 Eidg.	dipl.	Finanz-	und	Anlageexperte	

(AZEK)

Bank J. Safra Sarasin AG
Ledergasse 11
6002 Luzern
058 317 50 03
andreas.jost@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.com
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It’s about
time.

Mit amétiq siMed haben Sie 
wieder Zeit für die Dinge, die Sie 
lieben. Dank der cloudbasierten 
Praxissoftware gestalten Sie Ihre 
Prozesse effizienter: zukunfts-
orientiert, intuitiv und mit höchster 
Sicherheit. Planen Sie Ihren Tag 
wieder sorglos nach dem 
Wetterbericht.
amétiq – It’s about time.

ametiq.ch

Jetzt 30 Tage

kostenlos 
testen.
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IM fOkuS Aller dISZIPlInen:

unerfÜllter kInderWunSch 

und fertIlItÄtSerhAlt

Dr. med. Roland Braneti (Kinderwunschpraxis GynCare Zürich) 

Aufgrund gesellschaftlicher Veränderun-
gen rücken der unerfüllte kinderwunsch 
und die Möglichkeiten des fertilitätser-
haltes zunehmend in den fokus. die all-
gegenwärtige Verfügbarkeit von teils 
zweifelhaften Informationen aus dem In-
ternet, gepaart mit der starken emotiona-
len komponente mit entsprechender An-
spruchshaltung aufseiten der Patientinnen 
und Patienten, führt dazu, dass fundierte 
kenntnisse in diesen Bereichen immer 
wichtiger werden. 

Wie wird der unerfüllte kinderwunsch de-
finiert und ab welchem Zeitpunkt sollen 
Abklärungen erfolgen?
Grundsätzlich spricht man von einer Sterilität, 
wenn es trotz regelmässigen Geschlechts-
verkehrs innerhalb eines Jahres zu keinem 
Schwangerschaftseintritt kommt. Man un-
terscheidet die primäre von der sekundären 
Sterilität: Bei der primären Form ist bis zur 
Diagnosestellung keine Schwangerschaft 
eingetreten. Bei der sekundären wurde in 
der Vergangenheit bereits mindestens eine 
Schwangerschaft ausgetragen, später kommt 
es jedoch zu einem unerfüllten Kinder-
wunsch. Im Unterschied zur Sterilität treten 
bei einer Infertilität zwar Schwangerschaften 
ein, sie enden aber in einem Abort. Die bei-
den Begriffe werden im klinischen Alltag häu-
fig verwechselt und je nach Sprachraum auch 
unterschiedlich verwendet. 

Sobald eine Sterilität vorliegt, sollten Ab-
klärungen bei beiden Partnern durchgeführt 
werden. Bei Frauen älter als 35 Jahre sollten 
aufgrund der rasch abnehmenden Fertilität 
schon nach sechs Monaten Untersuchungen 
eingeleitet werden. Des Weiteren müssen 
frühzeitig Abklärungen vorgenommen wer-
den, wenn offensichtliche Störungen vorlie-
gen (Oligo- bzw. Amenorrhoe, Syndrom der 
polyzystischen Ovarien, Endometriose, auf-
fällige männliche Anamnese). 

Abklärungen bei Sterilität
Bei Frauen wird der Immunstatus überprüft 
(Rubella und Varicella) und ein kompletter 
gynäkologischer Status erhoben. Der PAP-
Abstrich wird auf seine Aktualität überprüft 
und zum Ausschluss infektiöser Ursachen 
ein chlamydienabstrich von der cervix uteri 
entnommen. Mittels Vaginalsonografie wird 
nach organischen Veränderungen (Endome-
triumpolypen, Myome, Endometriose etc.) 
gesucht. Hierbei wird zudem der sogenann-
te Antral Follicle count (AFc) durchgeführt. 
Antrale Follikel sind Vorläufer der Eizellen 
und geben Aufschluss über die Fertilitätsre-
serve. Zur Bestimmung des AFc wird an bei-
den Ovarien die Anzahl der Follikel < 10 mm  
bestimmt. Die Summe ergibt den AFc. Idea-
lerweise findet die Untersuchung frühzyklisch 
(bis zum ca. 7. Zyklustag) statt. Ein AFc von 
< 5 spricht für eine deutlich reduzierte Ferti-
litätsreserve. 
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Zur Aufdeckung endokrinologischer Störun-
gen wird frühzyklisch (Zyklustag 2 bis 4) ein 
Hormonstatus erhoben. Hierbei werden die 
Gonadotropine FSH und LH, Estradiol, Pro-
gesteron, das Anti-Müller-Hormon, tSH und 
Prolaktin bestimmt. Je nach Klinik werden 
weitere Parameter, wie zum Beispiel tPO-
Antikörper, ergänzt. Bei Verdacht auf das 
Vorliegen eines Syndroms der polyzystischen 
Ovarien wird eine Bestimmung der Androge-
ne durchgeführt. Zudem ist die Erhebung des 
HOMA-Index zur Suche nach einer Insulinre-
sistenz empfehlenswert. 

Eine mögliche Ursache für eine Sterilität 
liegt bei verschlossenen oder anderweitig 
anatomisch alterierten tuben (Adhäsionen, 
Saktosalpinges, kongenitale Fehlbildungen 
etc.). Um die Durchgängigkeit der Eileiter zu 
überprüfen, wird heutzutage in erster Linie 
die sonografische Untersuchung durchge-
führt: Hierbei wird ein Kontrastmittel in das 
cavum uteri appliziert. Bei offenen tuben 
lässt sich sonografisch das Abfliessen des 
Kontrastmittels über die Eileiter darstellen. 
Die früher praktizierte Hysterosalpingografie 

mittels Röntgenstrahlen ist in den Hinter-
grund gerückt. Da hierbei aber anatomische 
Gegebenheiten besser dargestellt werden 
können, kann diese Untersuchung, je nach 
klinischem Kontext, durchaus sinnvoll sein. 
Der Goldstandard der Eileiterüberprüfung 
besteht in der Durchführung einer chromo-
pertubation: Hierbei wird im Rahmen einer 
Laparoskopie eine Blaulösung in das ca-
vum uteri injiziert. Der Austritt der Lösung 
aus den tuben zeigt ihre Durchgängigkeit 
auf, gleichzeitig können die anatomische 
Beschaffenheit der tuben beurteilt und all-
fällige Pathologien chirurgisch behandelt 
werden. 

Bei Männern wird bei der Anamneseer-
hebung auf fertilitätsbeeinträchtigende Fak-
toren geachtet (Kryptorchidie, Operationen 
im Genital- oder Leistenbereich, Infekte, 
Konsum von Anabolika etc.) und ein Sper-
miogramm durchgeführt. Hierfür muss die 
letzte Ejakulation zwei bis fünf tage vor der 
Untersuchung stattfinden, da ansonsten die 
Werte nicht repräsentativ sind. Neben den 
wichtigsten Spermienparametern (Konzen-
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tration, Motilität und Morphologie) muss auf 
Infektzeichen geachtet werden (Leukozyten, 
erhöhte Zahl von Rundzellen). Sollten diese 
vorliegen, ist eine Spermiokultur zu veranlas-
sen und gezielt antibiotisch zu behandeln. 

Grundsätzlich werden die Abklärungen 
bei unerfülltem Kinderwunsch von den Kran-
kenkassen übernommen. Bei Spezialuntersu-
chungen, zum Beispiel jene für Abklärungen 
einer Infertilität, ist eine Kostenübernahme 
jedoch nicht immer gegeben und muss vorab 
geklärt werden.  

die unterschiedlichen therapieformen
Intrauterine Insemination
Sollten eine idiopathische Sterilität oder nur 
leichtgradige Einschränkungen (z. B. leichte 
Zyklusstörungen, milde Einschränkungen des 
Spermiogrammes) und intakte tuben vorlie-
gen, wird meistens als erster therapieschritt 
eine Insemination durchgeführt. Hierbei wird 
mit einer leichten ovariellen Stimulation die 
Eizellreifung unterstützt, zum optimalen 

Zeitpunkt mittels einer HcG-Injektion der 
Eisprung ausgelöst und anschliessend eine 
aufbereitete Spermaprobe in den Uterus 
eingebracht. Die Erfolgsaussichten für einen 
positiven Schwangerschaftstest hängen von 
vielen Faktoren ab. Als Richtwert kann eine 
Rate von 10 bis 15 % pro Versuch angegeben 
werden. 

Von den Krankenkassen werden bis zu drei 
Inseminationen innerhalb der Franchise über-
nommen, dies jedoch nur nach vorgängiger 
Einholung einer Kostengutsprache. 

künstliche Befruchtung mittels IVf bzw. 
IcSI und Präimplantationsdiagnostik
Bei Vorliegen einer Eileiterschädigung, einer 
schwerwiegenden Störung der Spermatoge-
nese oder nach erfolglosen Inseminationen 
ist eine künstliche Befruchtung mittels IVF 
bzw. IcSI indiziert. Hierbei erfolgt eine ovari-
elle Stimulation in höherer Dosis, um mehrere 
Eizellen zu gewinnen. Diese werden danach 
transvaginal unter Sedoanalgesie entnom-
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3D-Sonografie zur Suche nach uterinen Fehlbildungen: Links unauffälliger Uterus, 
rechts Uterus unicornis.



men und im Labor mit den Spermien befruch-
tet. Bei der IVF werden die Spermien den 
Eizellen beigemengt, die Befruchtung läuft 
spontan ab. Bei der IcSI wird ein Spermium 
selektiert und dieses direkt in die Eizelle in-
jiziert. Diese Methode ist zum Beispiel bei 
stark reduzierter Spermienanzahl indiziert. 
Die erhaltenen Embryonen werden fünf bis 
sechs tage lang kultiviert, bis sie das soge-
nannte Blastozystenstadium erreicht haben. 
In der Folge wird ein Embryo in die Gebär-
mutter transferiert. Allfällige weitere Embry-
onen werden kryokonserviert und können so 
für einen späteren therapieversuch verwen-
det werden, ohne dass eine neuerliche ovari-
elle Stimulation erfolgen muss.

Seit der Revision des Fortpflanzungsme-
dizingesetzes (FMedG) im Jahr 2017 ist es 
möglich, die Embryonen vor dem transfer 
genetisch testen zu lassen (sogenanntes 
Preimplantation Genetic testing For Aneu-
ploidies, PGt-A). Hierbei wird das Vorliegen 
eines normalen chromosomensatzes über-
prüft, ähnlich der Pränataldiagnostik in der 
Schwangerschaft. Bei der PGt-A geht es 
vordergründig darum, genetische Störun-
gen aufzuzeigen, bei welchen die Embryo-
nen nicht entwicklungsfähig wären oder wel-
che zu einem Abort führen würden. Daher 
eignet sich PGt-A vor allem für Paare mit 
wiederholten Aborten oder bei erhöhtem Ri-
siko für Aborte (z. B. höheres Alter der Frau). 
Sollte bei einem Elternteil eine Erkrankung 
vorliegen, welcher eine spezifische Genver-
änderung zugrunde liegt (Mutationen, Dele-
tionen etc.), können die Embryonen hierfür 
mittels PGt-M (Preimplantation Genetic 
testing For Monogenic Disorders) getestet 
werden. Diese unterliegt jedoch strengeren 
Vorgaben. Es wird von Fall zu Fall überprüft, 
ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
vorliegen, damit eine solche testung erfol-
gen kann. 

Die Kosten für eine künstliche Befruchtung 
sowie für eine PGt-A bzw. PGt-M werden 
von den Krankenkassen nicht übernommen. 
Auch hier hängen die Erfolgschancen von 
mehreren Faktoren ab. Als Richtwert für einen 
positiven Schwangerschaftstest ohne geneti-
sche testung gilt eine Rate von 30 bis 40 %,  
bei PGt-A von 50 bis 60 %. 

Social freezing und Medical freezing
Aufgrund der rasch abnehmenden Fertili-
tät bei Frauen ab 35 Jahren kann ein soge-
nanntes Social Freezing in Betracht gezogen 
werden. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt kein 
Kinderwunsch vorliegen oder dieser auf-
grund einer fehlenden Partnerschaft oder 
aus anderweitigen Gründen nicht umgesetzt 
werden können, besteht die Möglichkeit der 
Asservierung von Eizellen. Hierfür werden 
analog einer künstlichen Befruchtung eine 
Stimulationstherapie durchgeführt und die 
gewonnenen Eizellen anschliessend kryo-
konserviert. Es können unbefruchtete oder 
auch befruchtete Eizellen asserviert werden, 
wobei hier auf unterschiedliche gesetzliche 
Rahmenbedingungen zu achten ist. Grund-
sätzlich können Eizellen bzw. Embryonen laut 
aktuell gültiger Gesetzeslage bis maximal 
zehn Jahre aufbewahrt werden. 

Im Gegensatz zum Social Freezing liegt 
beim Medical Freezing eine medizinische 
Problematik vor, die die Fertilität beeinträch-
tigen kann. Klassischerweise handelt es sich 
dabei um bevorstehende Behandlungen von 
onkologischen Erkrankungen. Aber auch 
nichtonkologische Erkrankungen, wie zum 
Beispiel eine ausgeprägte Endometriose mit 
dem Risiko von wiederholten operativen Ein-
griffen an den Ovarien, rücken zunehmend in 
den Fokus. Medical Freezing kann bei beiden 
Geschlechtern erfolgen. Auch bei Männern 
muss beim Vorliegen entsprechender Indika-
tionen an den Fertilitätserhalt gedacht wer-
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den, um die rechtzeitige Asservierung von 
Spermaproben zu ermöglichen. Im Jahr 2019 
wurde die gesetzliche Grundlage für die Kos-
tenübernahme durch die Krankenkassen vor 
allem bei onkologischen Fragestellungen 
geschaffen. Leider kam es bei den tarifver-
handlungen zu erheblichen Verzögerungen. 
Erfreulicherweise konnten nun im Jahr 2023 
mit der santésuisse und der Einkaufsgemein-
schaft HSK die tarifverträge unterzeichnet 
werden. Die Verhandlungen mit der cSS sind 
derzeit noch nicht abgeschlossen. 

Aufgrund verschiedener Faktoren rückt die 
Fertilitätsprotektion zunehmend in den Vor-
dergrund. Damit Patientinnen und Patienten 
ihre chance auf den Erhalt der Fertilität wahr-
nehmen können, ist es wichtig, fächerüber-
greifend auf ärztlicher Seite das Bewusstsein 
für diese Problematik zu schaffen und eine 
entsprechende Beratung anzubieten. 
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Suche nAch PrAxISrÄuMlIchkeIten: 

WAS ISt Zu BeAchten?

Janos Kick (Wincasa)

Medizinische Praxen müssen hohen Stan-
dards erfüllen und die räumlichkeiten ver-
fügen über sehr spezifische eigenschaften. 
für den Bezug von Praxisräumlichkeiten 
gibt es einige Punkte zu berücksichtigen. 
Worauf speziell zu achten ist und wo es 
Stolpersteine gibt – je nach Ausgangsla-
ge – wissen die Spezialisten des führenden 
Immobilien-dienstleisters Wincasa. Mehr 
dazu in diesem Artikel.

Beim Bezug von Arztpraxen unterscheidet 
man in der Regel zwei Szenarien. Entweder 
wird eine Mietfläche gefunden, die sich im 
Rohbau befindet und nach den eigenen Be-
dürfnissen ausgebaut wird, oder bestehende 
Räumlichkeiten werden von einem Vorgän-
ger übernommen beziehungsweise ein Ge-
nerationenwechsel steht an.   

Variante 1 – eine Mietfläche im rohbau
Der Mietinteressent (Arzt/Ärztin, Mediziner:in 
oder therapeut:in) wird auf der Suche nach 
einer geeigneten Mietfläche fündig, die sich 
noch im Rohbau befindet. Mietflächen wer-
den selten bereits als Praxisräumlichkeiten, 
sondern eher als Wohn- oder Geschäftslie-
genschaften geplant. Dies bedeutet in der 
Regel, dass der zukünftige Praxismieter für 
die Realisierung des gewünschten Mieteraus-
baus verantwortlich ist und sämtliche damit 
verbundenen Kosten selbst tragen muss.

externe hilfe lohnt sich
Aufgrund der heute bestehenden baulichen 
Vorschriften empfehlen wir, sich bei der Suche 

nach einer Praxisräumlichkeit, welche nicht 
von einem Vorgänger übernommen wird, 
fachlich beraten zu lassen. Beauftragen Sie 
bei der Objektsuche einen erfahrenen Spe-
zialisten – im Idealfall einen Architekten, der 
sich im Bereich Praxisbau auskennt und mit 
den Besonderheiten vertraut ist. Der Experte 
kennt die Ausgangslage sowie Regulative und 
ist somit in der Lage, die notwendigen Abklä-
rungen vorzunehmen, etwaige Stolpersteine 
und Unklarheiten im Voraus zu erkennen (zB. 
Bau- oder Betriebsbewilligung), damit der ge-
wünschten Mieterausbau reibungslos realisiert 
werden kann. Ebenfalls ist er in der Lage, eine 
verlässliche Kostenschätzung für den Umbau 
abzugeben, damit unvorhergesehene, kost-
spielige Überraschungen vermieden werden.

Damit dieses Unterfangen bestmöglich um-
gesetzt werden kann, ist es für den externen 
Experten unerlässlich, dass er folgende Do-
kumente zur Verfügung hat: Er braucht zum 
einen den Mietvertrag, in dem die Rahmenbe-
dingungen definiert sind. Zudem die Planun-
terlagen – nebst Grundrissplan der Mietfläche 
auch Pläne der Haustechnik. Des Weiteren 
wird der Ausbaubeschrieb benötigt. Dieser 
gibt Auskunft zum bestehenden Grundaus-
bau in der Verantwortung des Vermieters und 
klärt die am Rohbau eines Gebäudes anzu-
schließenden Bauarbeiten. Darüber hinaus 
umfasst der Ausbaubeschrieb auch die tech-
nische Gebäudeausstattung. In Ergänzung be-
nötigt der Experte für die Planung und Analyse 
das mietvertraglich vereinbarte Schnittstellen-
papier Grundausbau/Mieterausbau. Dieses 
bildet die Grundlage für die eigentümer- wie 
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auch mieterspezifischen Leistungs- und Kos-
tenabgrenzungen von Investitionen, sowie die 
künftigen Verantwortlichkeiten in Bezug auf 
den späteren Unterhalt und Ersatz der Bautei-
le. Er regelt spezifisch die Abgrenzungen von 
den folgenden Leistungen:  
•  Leistungen «Vermieter» ohne Kostenfolge 

für Mieter 
• Leistungen «Mieter» mit Kostenfolge für 

Mieter

In der Regel wird für ein Ausbauprojekt von 
Praxisräumlichkeiten eine zusätzliche Sicher-
heitsleistung in der Höhe der Ausbaukosten 
verlangt. Diese Garantie steht in keiner Ab-
hängigkeit von der Bonität des Mieters be-
ziehungsweise der Mietdauer. Nach erfolg-
reichem Abschluss des Umbaus sowie der 
Erbringung des Nachweises, dass alle Bau-
projektrechnungen beglichen wurden, wird 
diese Sicherheitsleistung wieder aufgelöst.

Ein Praxisausbau hat zahlreiche Anforde-
rungen und gesetzliche Auflagen zu erfül-
len, was ihn von einem normalen Büro- oder 
Wohnausbau stark unterscheidet. Eine mo-
derne Praxisfläche stellt klare Ansprüche an 
räumliche, organisatorische und technische 
Rahmenbedingungen. Diese sind die Basis 
für die Gewährleistung eines effizienten Pra-
xisbetriebs. Ein gut geplanter Praxisgrundriss 
ist für den Betrieb einer Arztpraxis daher 
elementar. Es geht beim Praxisausbau in der 
Regel nicht um extravagante Spezialeinrich-
tungen, sondern vielmehr darum, die Anfor-
derungen für einen funktionierenden Betrieb 

unter Berücksichtigung aller gesetzlichen 
Normen gewährleisten zu können.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass ein Praxisausbau deutlich komple-
xer ist als ein normaler Büroausbau. Denn 
eine Praxis hat nicht nur ästhetische, sondern 
auch zahlreiche organisatorische, regulato-
rische, hygienische, technische und funktio-
nelle Anforderungen zu erfüllen. Die Planung 
eines Praxisausbaus erfordert daher fundierte 
Planungskompetenz und Expertise. 

Es ist unabdingbar, diese speziellen An-
forderungen bei einem Praxisausbau von 
Anfang an zu berücksichtigen, um ein Projekt 
erfolgreich abzuschliessen. Dies funktioniert 
am besten mit einem externen Experten oder 
Sachverständiger. Je besser das Ausbaupro-
jekt gelingt, desto höher ist die Wahrschein-
lichkeit, diese beachtliche Investition bei 
Mietvertragsende auf einen allfälligen Nach-
folger überwälzen zu können.

rückbaupflicht des Mieterausbaus bei 
Mietvertragsende
In der Regel wird vertraglich vereinbart, dass 
der Mieter den durch ihn erstellten Mieter-
ausbau auf den Zeitpunkt des Vertragsendes 
auf eigene Kosten zurückbauen muss. Bei 
sehr langen Mietverhältnissen (ab 15 Jah-
re) wird in gewissen Fällen vereinbart, dass 
nur die praxisspezifischen Ausbauten (anti-
statischer Bodenbelag, Gerätschaften, OP-
Lüftung etc.) zurückgebaut werden müssen. 
Solche Abmachungen werden jedoch sehr 
individuell vereinbart.
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Variante 2 – bestehende Praxis wird über-
nommen (generationenwechsel)
Als zweite Variante besteht ein bereits aktives 
Mietverhältnis, das an eine Drittperson (Nach-
folger / neuer Praxiseigner) übertragen wird. 

Wincasa empfiehlt dem Praxisinhaber in 
diesem Fall, sich frühzeitig mit der zuständi-
gen Bewirtschaftung in Verbindung zu setzen 
und die Absicht aufzeigen, die Praxis an eine 
Drittperson zu übergeben. Nur so kann die 
Verwaltung entsprechend planen, falls in ab-
sehbarer Zeit einschneidende Erneuerungen 
oder Sanierungsarbeiten erfolgen, die auf 
eine Praxisübertragung einen Einfluss haben 
könnten.

Ist der neue Praxisinhaber bekannt, muss 
dieser von seinem Vorgänger über in der 
Vergangenheit getätigte Mieterausbauten 
dokumentiert werden. Die Detailinformatio-
nen sind der Verwaltung in der Regel nicht 
bekannt. Mit der Übernahme der Praxis über-
nimmt der neue Inhaber sämtliche Rechte und 
Pflichten und somit auch die mietvertragliche 
Verpflichtung zum Rückbau des ursprünglich 
getätigten Mieterausbaus. Eine realistische 
finanzielle Abgeltung für die bestehenden 
Ausbauten regeln die Parteien unter sich, es 
gilt jedoch, die gesetzlichen Bestimmungen 
zu beachten (zB: Verbot von Schlüsselgeld).

Allgemein ist festzuhalten, dass bei beiden 
Varianten eine Vorlaufzeit von mindestens 6 
Monaten empfohlen wird.                                                                            

Mietfläche im rohbau

Vertragliche dokumente
• Mietvertrag
• Planunterlagen HLKSE
  (inkl. Grundrisspläne der Mietfläche)
• Ausbaubeschriebe
• Schnittstellenpapier Grundausbau/
   Mieterausbau

Sicherheitsleistung
• Bankgarantie, Treuhandkonto oder 
   Finanzierungsnachweis in Höhe der 
   geplanten Umbaukosten

rückbau des Mieterausbaus
• Es besteht die Möglichkeit, im Mietver-
   trag eine anders lautende Vereinbarung
  zu formulieren. Ebenso kann ein Nach-
  folgemieter gefunden werden, welcher
  gewisse, nicht amortisierte Ausbauten
   gegen Entschädigung übernimmt.



Janos kick

Mediensprecher und Projektleiter 
PR & Media bei Wincasa

Der studierte Medien- und Kommunikati-
onsspezialist war in den vergangenen 
zwölf Jahren in verschiedenen Orga-
nisationen und Branchen tätig. Nach 
Stationen beim Schweizer Radio und 
Fernsehen sowie im medialen Umfeld 
des Schweizer Eishockeys verantwortet 
er seit 2020 die interne und externe 
Kommunikation beim grössten Schweizer 
Immobiliendienstleister Wincasa.

Wincasa
Albisriederstrasse 253
8047 Zürich 
info@wincasa.ch 
www.wincasa.ch

Übernahme einer bestehenden 
liegenschaft

Vertragliche dokumente
• Mietvertrag inkl. Übergabeprotokoll
• Planunterlage (Grundrisspläne der 
   Mietfläche)
• Ausbaubeschriebe
• Schnittstellenpapier Grundausbau/
   Mieterausbau
• Betriebsanleitungen

Sicherheitsleistung
• Bankgarantie in Höhe von sechs 
   Monatsmieten. Unabhängig von Bonität 
   oder Mietdauer

rückbau des Mieterausbaus
• Der Vorgänger muss den Nachfolger 

über die Mieterausbauten informie-
ren. Mit der Übernahme der Praxis 
übernimmt der neue Inhaber sämtliche 
Rechte und Pflichten auch bezüglich 
des Rückbaus.
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APOthekenrOBOter In ArZtPrAxen:

MedIkAMentenAuSgABe 

Schnell und effIZIent

Giacinto Pettorino (Studio Archimed GmbH)

In der ambulanten gesundheitsversorgung 
hält die digitalisierung sowie der einsatz 
automatisierter technologie und robo-
tik zunehmend einzug. der einbau eines 
Apothekenroboters, überwiegend in grö-
sseren Arztpraxen, gewinnt immer mehr 
an Bedeutung, denn diese technologie 
verspricht eine optimierte Medikamenten-
verwaltung und eine verbesserte Patien-
tenbetreuung.

Was genau ist ein Apothekenroboter?
Ein Apothekenroboter ist ein hochentwickel-
tes automatisiertes System, das speziell für 
den Einsatz in Apotheken entwickelt wurde. 
Die Hauptaufgabe eines Roboters besteht da-
rin, Medikamente zu lagern, zu verwalten, zu 
dispensieren und sicher an Patienten und Pa-
tientinnen bzw. an das Personal auszugeben. 
Apothekenroboter sind mit fortschrittlicher 
Robotertechnologie, künstlicher Intelligenz 
und Lagerverwaltungssystemen ausgestattet, 
die eine effiziente und genaue Handhabung 
von Medikamenten ermöglichen.

Wie funktioniert ein Apothekenroboter in 
der Arztpraxis?
Der Apothekenroboter in einer Arztpraxis 
ähnelt den Robotern, die in Apotheken ein-
gesetzt werden, ist jedoch speziell auf die 
Bedürfnisse einer medizinischen Praxis zuge-
schnitten. Er funktioniert nach einem präzisen 
und vorprogrammierten Prozess. Hauptziel 
ist die Automatisierung und Optimierung des 

Medikationsprozesses. Wie genau ist der Ab-
lauf? 

Zuerst einmal werden die Medikamente 
für die Patienten vom medizinischen Personal 
bestellt und in das Robotersystem eingege-
ben. Die Lagerstätte für die Medikamente 
besteht aus verschiedenen Schubladen bzw. 
Fächern, die je nach Medikamententyp und 
Grösse angepasst werden können. Der Apo-
thekenroboter übernimmt hier die sichere 
Lagerung und Verwaltung der Medikamen-
te. Allein dieser Schritt hilft, den Bestand 
der Medikamente zu optimieren und Platz 
zu sparen. Verschreibungen von Medikamen-
ten, ob elektronisch oder von Hand geschrie-
ben, werden in das System eingegeben. Der 
Apothekenroboter erfasst diese Information, 
ordnet sie dem entsprechenden Patienten zu 
und bereitet die Medikamente für die Ausga-
be vor. Wenn ein Patient ein verschriebenes 
Medikament benötigt, kann das medizinische 
Personal die notwendigen Informationen im 
System bestätigen, der Roboter identifiziert 
das entsprechende Medikament und gibt es 
aus. Bevor ein Medikament an den Patienten 
ausgegeben wird, überprüft der Roboter au-
tomatisch die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Medikation, um Fehler zu vermeiden. Hier 
wird somit eine hohe Sicherheit gewährleis-
tet. Zentral im gesamten Prozess sind die ver-
schiedenen Schnittstellen, Möglichkeiten und 
Lösungen, die Anbieter von Apothekenrobo-
tern haben, da der Roboter von einem Praxis-
informationssystem (PIS) gesteuert wird.
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Warum ist ein Apothekenroboter für eine 
Arztpraxis von nutzen?
Der Einsatz einer Automatisierung in moder-
nen Arztpraxisapotheken, vor allem für Arzt-
praxen, die ein grösseres Volumen an Medi-
kamenten umsetzen, bietet auf lange Sicht 
wichtige Vorteile und Nutzen:
• Durch die Automatisierung des Medika-

tionsprozesses wird der Zeitaufwand für 
das medizinische Personal reduziert. Durch 
einen Roboter erreicht man mehr Effizienz 
betreffend Wareneingang und -ausgang, 
das Verfalldatenmanagement sowie die In-
ventur sind automatisiert unter Kontrolle. 
Da es in Zukunft immer schwieriger wird, 
gut qualifiziertes Personal zu finden, kann 
die Automatisierung helfen, täglich Perso-
nalkosten zu sparen. 

•  Apothekenroboter generieren eine präzise- 
re Ausgabe von Medikamenten, das heisst 
das Risiko von Medikationsfehlern wird 
minimiert, da er die verschriebenen Medi-
kamente automatisch und präzise ausgibt. 
Dadurch wird eine Patientensicherheit 
gewährleistet und somit werden Fehler 
oder Verwechslungen deutlich verringert. 
Es werden richtige Packungsgrössen oder 
richtige Dosierungen abgegeben.

• Apothekenroboter verfügen über intel- 
ligente Lagerverwaltungssysteme, die 
den Medikamentenbestand präzise unter 
Kontrolle haben und verwalten. Dadurch 
werden Engpässe und Überschüsse ver-
mieden. Ausserdem benötigen die Medi-
kamente durch die optimierte Lagerung 
weniger Platz als herkömmliche, manuell 
eingerichtete Arztapotheken.

•  Mithilfe eines Apothekenroboters spart das 
Ärzteteam Zeit, da repetitive manuelle tä-
tigkeiten automatisiert werden und somit 
mehr Zeit für die Betreuung und Beratung 
der Patienten und andere Aufgaben bleibt. 

• Apothekenroboter sind in der Lage, Patien-
   tendaten elektronisch sicher zu verwalten. 

Dadurch wird die Rückverfolgbarkeit von 
Medikamenten, die Erfassung von Infor-
mationen zu Medikamentenallergien und 
-wechselwirkungen sowie die Einhaltung 
der Datenschutzbestimmungen erleichtert.

fazit und Zukunftsausblick 
Der Einsatz von Apothekenrobotern in Arzt-
praxen ist eine vielversprechende Innovation 
und Investition. Die heutige technik gilt als 
ausgereift und sehr zuverlässig. Vor allem 
Gruppenpraxen setzen auf eine Automati-
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sierung, um somit für die Zukunft gerüstet 
zu sein und auch Personalengpässen entge-
genzuwirken. Obwohl die Implementierung 
eines Roboters am Anfang mit hohen An-
schaffungskosten und gewissen baulichen 
Anpassungen verbunden ist, überwiegen die 
Vorteile betreffend Effizienzsteigerung, Zeit-
gewinn, Sicherheit und Qualitätssteigerung. 
Vor allem bei Neueröffnungen von Arztpra-
xen entscheiden sich Ärzte immer mehr für 
eine Automatisierung der Apotheke, wenn 
die Kalkulation stimmt. Wichtig zu erwähnen 
ist, dass bei der Neuplanung oder beim Um-
bau einer Arztpraxis eine gut durchdachte, 
individuelle Logistiklösung durch die Zusam-
menarbeit des Praxisplaners mit dem Herstel-
ler für Apothekenrobotik erfolgen sollte.

«Aus den Erfahrungen von rund hundert 
automatisierten Gruppenpraxen zeigt 
sich klar: Automatisierte Praxen erhöhen 
die Patientensicherheit und sparen viel 
Zeit und Geld.» 

Norman Marthaler, Automatisierungsbe-
rater BD Rowa bei adroplan Beratungs AG

«Immer mehr Arztpraxen schätzen den 
Einsatz eines Medikamentenroboters, 
weil er Arbeit abnimmt, Prozesse stabili-
siert und so mehr Zeit bleibt für das Kern-
geschäft.»

Ivan Zwick, Geschäftsführer/Inhaber der 
Gollmann Zwick AG

giacinto Pettorino 
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Mit Sicherheit 
daS richtige tun

Permanente Veränderung verlangt nach langfristigen 
Lösungen mit erfolgs-Potenzial. um ihnen die individuelle 

Balance von Sicherheit und chance bieten zu können.


